
•

••

Beilage 233/H(l65zum kurzscbriitlicben Berldlt des o. ö. Landtages, XIX. Geselzgebungsper1?de

Bericht des Ausschusses für allgemeine innere Angelegenheiten
betreffend das Gesetz, mit dem ein Statut für die Stadt Steyr erlassen wird

(Statut für die Stadt Steyr - StS.).

(L - 25011 - XIX)

I. Allgemeines.

Das Bundesverfassungsgesetz vom 12. Juli 1962,
EGBL NI. 205, mit dem Bestimmungen des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 über
die Regelung der Grundsätze des Gemeinderechtes
und damit im Zusammenhang stehende Bestimmun-
gen abgeändert werden (Bundes-Verfassungsgesetz-
novelle 1962),haI die Grundlage für die Neuordnung
des gesamten Gemeinderechtes in Osterreidl ge-
schaffen. Ein kurzer Uberblick über die bisherige
Entwicklung dieser Rechtsmaterie gibt folgendes
Bild:

Die verfassungsrechtliche Neuordnung des Jahres
1920 (..Gese!z vom I. Oktober 1920, womit die Re-
publik Osterreich als Bundesstaat eingerichtet wird")
wählte im Hinblick. auf die zunächst unüberbrückbar
scheinenden Gegensätze zwischen den Anhängern
des bundesstaatlichen Prinzips, die in einer Selbst-
verwaltung der Gemeinden eine Schmälerung des
föderalistischen Prinzips behaupteten, und den Ver~

.tretern einer echten Gemeindeautonomie den Aus-
weg, 'zunächst nur ein Programm für die künftige
Neuregelung des Gemeinderechtes aufzustellen, im
übrigen aber den bisherigen Rechtszustand zu be-
lassen.

Anläßlich der Verfassungsreform des Jahres 1925
kam es gleichfalls nicht zu einer Neugestaltung des
Gemeinderechtes. Es wurde lediglich Vorsorge ge-
troffen, daß durch die Landesgesetzgebung Än-
derungen in bezug auf die Rechtsverhältnisse der
Gemeinden nur insoweit vorgenommen werden
durften, als dadurch die in einzelnen Artikeln des
Reichsgemeindegesetzes, RGBL NT. 18/1862, enthal-.
tenen grundsätzlichen Bestimmungen und Neuein-
richtungen auf den darin geregelten Gebieten nur
durch Bu~desveTfassungsgesetz geschaffen werden
konnten (§ 8 Abs. 5 lit. f des Ubergangsgesetzes vom
I. Oktober 1920 in der Fassung des BGBL NT. 368
vom Jahre 1925).

Diese "Versteinerung" des am 1. Oktober 1925 be-
standenen Rechtszustandes hatte zur Folge, daß der
Umfang der Befugnisse der Gemeinden ein länder-
weise jeweils verschiedener war, Dazu kam noch,
daß gewisse im Art. ;V des Reichsgemeindegesetzes
als zum selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde
gehörig bezeichnete Angelegenheiten durch die
Verfassungsreform des Jahres 1925 in Gesetzgebung
und Vollziehung Bundessache wurden und damit aus
dem selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde
ausschieden, weil, wie der Verfassungsgerichtshof
zu wiederholten Malen erklärt hat, allen älteren
Normen, und zwar ins,besondere solchen in den ein-

zeInen Gemeindeordnungen, die Angelegenheiten
betreffen, die seit dem Wirksamkeits beginn .der
Kompetenzverteilung des Bundes'-Verfassungsge-
setzes (I. Oktober 1925) dem Bund zugehören, mit
diesem Tage derogiert worden ist. Nachdem auch
die Verfassungsreforffi' des ,Jahres 1929 keine Rege-
lung des Gemeinderechtes brachte, sondern dieses
lediglich um einige Bestimmungen erweitert hat
(Art. II § 8 des Bundesverfassungsgesetzes vom
7. Dezember 1929, BGBL Nr. 393), kamen die Um-
wälzungen der Jahre 1934, 1938 und 1945.

Das Vorläufige Gemeindegesetz vom 10. Juli 1945,
StGBL Nr. 66, knüpfte wieder an das Reichsgemein-
degesetz an, nahm aber auch darauf Bedacht, daß
es primär um die Beseitigung der im Jahre 1938
eingeführten Deutschen Gemeindeordnung. ging,
wenngleich auch ausgesprochen wurde, daß nach
dem 5. März 1933 erlassene Vorschriften nur "inso-
weit wieder in Kraft gesetzt werden durften, als sie
verfassungsrechtlich tragbar waren'. Damit aber nicht
etwa eine Lücke entstünde,sollten anstelle der von
der Wiederinkraftsetzung ausge~ommenen Be-stim-
mungen "sinngemäß die entsprechenden Vor-
schriften des früheren Gemeinderechtes" , jedoch
auch diese nur insoweit, als "nichts anderes bestimmt
ist" und sie überdie,s "mit den seit der Wiederer-
richtung der Republik Osterreich erlassenen Bestim-
mungen vereinbar sind", treten (Art. 2 Abs. 3).

Es gab somit in Dsterr...eichkaum, eine Materie, die
gleich bedeutsam, verfassungsre-chtlich aber derart
r:.nzulänglich geregelt war, wie das Gemeinderecht.

Durch die am 21. Juli 1962 in Kraft getretene Bun-
des-VerfassungsgesetznoveUe 1962, BGBL NT. 205,
wurden nun'" die bisher lediglich programmatische
Erklärungen enthaltenden Art 115bis Art. 119 Abs. 1
des Bundes-Verfassungsgesebes in der Fassung von
1929 ersetzt.

Art. 115 Abs. 2 B-VG. 1929 bestimmt, daß, so-
weit nicht ausdrücklich eine Zuständigkeit des Bun-
de's festgesetzt ist, die Lande-sgesetzgebung das Ge-
meinderecht nach den Grundsätzen der folgenden
Artikel zu regeln hat. Durch diese Bestimmung soll
zum Ausdruck gebraCht werden, daß die Bundes-
Verfassungsgesetznovelle 1962 hinsichtlich der Or-
ganisation der Gemeinden nicht unmittelbar an-
wendbares Recht ,chilllen wollte, ,ondern daß es
sich hiebe-i um eine Materie handelt, die noch der
näheren Regelung durch die einfache Gesetzgebung,
und zwar im wesentlichen durch den Landesgesetz-
geber bedarf.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Bundes-Verfassungsgesetz-
novelle 1962 sind "die zur Anpassung der Organi-
sa tion der Gemeindeverwaltung an dieses Bundes-
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verfassungsgeset'Z erforrder1i~en Bundes- und Lan~
desgesetze im Sinne des Art. 115 Abs. 2 späte-
stens bis 31. Dezember 1965 zu erlassen und mit die-
SHffi Tag in Kraft zu setzen".

Durch die Bundes- Verfas,sungsgesetznoveUe 1962
erhielt das Gemeinderecht eine neue verfassungs-
gesetzliche Grundlage. Es lag daher nahe, diesen
geänderten verfassungsgesetzlichen Voraussetzun-
gen und dem in der Bunde·s-Verfassungsgesetzno-
velle 1962 zutage tretenden einheitlichen Gedanken-
gut über die Rechtsstellung der Gemeinden durch
Schaffung eines neuen "Statuts für die St;adt Steyr"
und nicht in Form einer bloßen Novelle- Rechnung
zu tragen.

II. Besondere Bemerkungen zu einzelnen
Bestimmungen.

Zu § 1: Durch Abs. 1 wird ,dem § 4 der Bundes-
Verfassungsgesetznovelle 1962 ("Die bisherigen
Städte mit eigenem Statut bleiben als solche be-
stehen") Rechnung getragen.
Durch die' Abs. 2 und 3 des § 1 werden die Be-
stimmungen des Art. 116 Abs, 1, 2 und 3 letzter
Satz B-VG. 1929 ausgeführt.
Die staatsrechtlidJ.e Stellung der Gemeinden wird
durch' Art. 116 Abs. 1 und 2 B-VG. 1929 eindeu-
tig umrissen, Demnach ist die Gemeinde Gebiets-
körperschaft mit dem Recht auf Selbstverwaltung
und zugleich Verwaltungssprengel, Selbstver:-
waltung ist die Wahrnehmung öffentlicher An-
gelegenheiten durch Rechtsträger des öffentlichen
Rechtes, die ihre Aufgaben im eigenen Namen
unter eigener Verantwortung durch eigene Or-
gane unter der Aufsicht des Staates erfüllen,
Das Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung
ist verfassungsgesetzlich festgelegt (institutio-
nelle Garantie). '

Zu § 2: § 2 Abs. 1 entspricht dem geltenden Recht.
Da das Stadtgebiet durch Aufzählung der zuge-
hörigen Katastralgemeinden umschrieben ist,
kann eine Änderung des Stadtgebie~es durch
Einbeziehen oder Ausscheiden einer Katastral-
gemeinde nur durch Novellierung des Statutes
erfolgen. Es war daher nicht notwendig, im Sta-
tut ein Verfahren für künftige' Gebietsänderun-
gen festzulegen.
Durch die Bestimmung des J\bs. 3 wird klarge-
stellt, daß die Stadt nicht nur Gemeindeverwal-
tungssprengel, sondern als "politischer Bezirk"
auch Verwaltungssprengel (Verwaltungsbe'zirk)
einer Bezirksverwaltungsbehörde ist.
Das Stadtgebiet ist ein bestimmter, räumlich ab-
gegrenzter Teil des Staatsgebietes. Jedes Grund·
stück muß zu einer Gemeinde gehören (Art. 116
Abs. 1 B-VG. 1929). Der Bestand "gemeindefreier
Grundstücke" wäre verfassungswidrig,

Zu § 3: Die kommunale Selbständigkeit hat sich
früh in äußeren Formen und Symbolen mani·
festiert. Auch nach dem Entwurf sollen - wie
bereits nach geltendem Recht - Wappen und
Siegel Symbole der Selbstverwaltung der Stadt
sein,

\.

Der Grundsatz des Wappenrechtes, wonach das
Wappen zur äußeren Kennzeichnung der Person
des Wappenträger,s zu verwenden ist, hat zur
Folge, daß grundsät~lidl nur solche Gegenstände
mit 'dem Wappen versehen werden dürfen, die
in enger rechtlicher Beziehung zur Stadt stehen.
Es wurde daher im Entwurf die Möglichkeit (kein
Anspruch!) vorgeseh.en, die Verwendung de!?
Stadtwappens physischen oder juristischen Per-
Sonen sowie Personengesellschaften des Handels-
rechtes gegen jederzeitigen Widerruf zu ge-
statten, wenn dies im Interesse der Stadt gelegen
und ein abträglicher Gebrauch nicht zu befürch-
ten ist.
Das Siegel der Stadt trägt im Siegelfeld das
Wappen mit der Umschrift "Stadt Steyr". Es
kann als gewöhnlicher Farbd,ruckstempel, aber
auch als Präqesiegel" verwendet werden, Das
Siegel wird von der Stadt im Zus'ammenhang mit
dei AusferNgung von Urkunden verwendet wer-
den (siehe z. B. § 63 Abs. 1).

Zu § 4: Die Stadt der früheren Jahrhunderte war
eine Bürgergemeinde. Zugehörig zur Stadt im
eigentlichen Sinn, d, h. zur Bürgerschaft, waren
nur diejenigen Einwohner, die das Bürgerrecht
besaßen. Der Erwerb der Bürgerrechte war an
bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Nur der
Besitz des Bürgerrechtes gab die wesentlichen
Rechte, Iwarallerdings auch mit Pflichten 'ver-
bunden,
Seit dem Inkrafttreten der Verordnung vom
30. Juni 1939, DRGBL I S. 1072, mit der die in Ver-
bindung mit dem Staatsbürgerschaftsrecht gestan-'
denen Bestimmungen des Heimatrechtes aufge-
hoben wurden, hat die Unterscheidung in Ein-
wohner, Bürger (früher auch Auswärtige) u.
dgL ihre Bedeutung verloren (s, Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes Slg. 2455/1952).

Bürger der Stadt sind die nach der Statutarge-
mein den-vVahlordnung wahlberechtigten Ein-
wohner (Abs. 3). Durch diese Feststellung wird
die sachliche Entscheidung darüber, wer Bürger
ist, auf die Statutargemeinden-iWatIlordnung ver-
lagert.

Zu § 5: 'Die Ernennung zum Ehrenbürger, die Ver-
leihung eines Ehrenringes oder die Auszeichnung
durch eine sonstige Ehrung Hegt 'im Ermessen des
Gemeinderates, sofern die gesetzlichen Erforder-
nisse erfüllt sind (Abs. 1),
Das Ehrenbürgerrecht ist gleich den übrigen
Ehrungen ohne rechtliche Bedeutung, Besondere
Rechte oder Pflichten ergeben sich aus diesen
Ehrungen nicht (Abs. 2).
Eine Ehrung gilt als widerrufen bei rechtskräf-
tiger Verurteilung wegen einer strafbaren Hand-
lung, die in der Statutargemeinden-Wahlord-
nung als Wahlausschließungsgrund angeführt ist
(Abs.3).

Zu § 6: Die Verfassung enthält keine Vorschriften
darüber, wie Verordnungen publiziert werden
müssen (von Verfassungs wegen ist allerdings
erforderlich, daß sie kundgemacht werden).
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Die Einwohnerzahl der Stadt Steyr rechtfertigt
die Herausgabe eines Amtsblattes für die Kund-
machung von Verordnungen, für sonstige Verlaut-
barungen und für Informationen (Abs. 1; vgl. auch
§ 57a Abs. 1 des Gemeindestatutes für die Stadt
Steyr, 'LGBI. NI. 1311~30, i. d, F.des Gesetzes
LGBl. Nr. 41il~48 und der Steyrer Gemeindesta-
tutnovelle 1~5~, DGBl. NI. 35, im folgenden
"Statut 1930"). Der Anschlag von Verordnungen
an den Amtstafeln des M'agistrates mag"in frühe-
rer Zeit im Verein mit einer sonstigen ortsüb-
lichen Kundmachung ausreichend- für die Verlaut-
barung gewesen sein. Heut'€ finden die Anschläge
an den Arntstafeln nicht mehr die entsprechende
Beachtung.
Die Abs. 2 bis 5 legen im Hinblick auf Art. 18
B-VG. 1929 die Einrichtung des Amtsblattes der
Stadt Steyr näher fest (in Anlehnung an die durch
das Gesetz vom 29. Mai 1957, LGBI. Nr. 39, für
die Amtliche Linzer Zeitung getroffene Rege-
lung). Die näheren Bestimmungen über die Kund-
machung von Verordnungen finden sich im § 62.

Zu § 7: Im § 7 wird eine Dbersicht der Oruane der
Stadt gegeben.
Nach Art. 117 Abs. 1 B-VG. 1929 sind als Organe
jedenfalls vorzusehen und im Statut mit Zustän-
digkeiten auszustatten:
a) der Gemeinderat (ein von den Walhlberechtig-

ten der Gemeinde zu wählender allgemeiner
Vertretungskörper) ;

b) der Stadtse"al,
c) der Bürgermeis,ter.

Zu §.1I: Art. 117 Ahs. 2 erster Satz B-VG. t929 ent-
spricht, abg"esehen von gewissen textlichen Ab-
weichungen, den im Art. 119 Abs. 2 B-VG. 1929
vor der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962
enthaltenen Bestimmungen ?owie § 1 Ahs. 1 der
Statut'argemeinden-Wahlordnungl 1961, 'LGBl. Nr.
2'9.Da sich nach § 1Abs. 2 der Statutar-gemeinden-
Wahlordnm>g 1961 u. a. die Zahl der Mitglieder
des Geme'inderates nach dem Statut besHmmt,
'war es notwendig, deren Zahl so .wie bisher im
Statut festzulegen. Die Bestimmung des § 8 ent-
spricht somit inhaltlich dem geltenden Recht (§ 13
Statut 1930).
Nach der Bundesverfas,sung gehört es 'zur ,ver-
fassungsmäßigen Ordnung, daß das Volk in der
Stadt eine Vertretung hat, die aus dem qleichen,
unmittelbaren, geheimen und persönlichen Ver-
hältniswahlrecht hervorgeht (Art. 117 Abs. 2
erster Satz B-VG. 1929). Die Vertretung des
Volkes in der Stadt durch den Gemeinderat ist
eine Einrichtung der repräsentativen Demokratie.

Zu § 9: nie Bestimmungen des § 9 übernehmen
im wesentlichen jene des § 14 Statut 1930.
Gemäß· § 74 der Si'atutargemeinderi-Wahlord~
nung 1961 hat die Sta'dtwahlbehörde das end-
gültige Wahl ergebnis unv'erzüglich durch An-
schlag an den Amtstafe'ln auf die Dauer einer
Woche zu verloautbaren. Binnen drei Tagen, ge-
rechnet vom Ablauf des ersten Tages der Ver-
lautbarung des Wahlergehnisses, kann jeder ~u-

stellungsbevollmächtigte Vertreter einer Wahl-
partei bei der Stadtwahlbehörde gegen die
ziffernmäßige Ermittlung schriftlich Einspruch er-
heben (§ 75 Abs. I der Statutargemeinden- Wahl-
ordnung 1961). Nach Abschluß deS' Ermittlungs-
verfahrens be'ziehungswe'ise nach -rechtskräftiger
·Entscheidung, über Einsprüche gegen das Wahl-
ergebnis setzt die· Stadtwahlhehörde die Gewähl-
ten von ihrer Wahl in Kenntnis (§ 76 der Statutar-
gemeinden-Wahlordnung 1961). Die Statutarge-
meinden-Wahlordnung 1961 enhält somit keine
Bestimmungen über den Zeitpunkt der Konsti-
tuierung, so daß es erforderI.ich war, in den Ent-
wurf entsprechende Bestimmungen aufzunehmen.

Zu § 10: Die Funkhonsperiode des Gemeinderates
dauert so wie bisher sechs Jahre. Die Funktions-
periode erst'reckt sich vom Zeitpunkt der Ange-
lobung der Mitglieder -des Gemeinder,ates bis' Z).lT

Ang'elobung- der Mitglieder des neu gewählten
Gemeinderates. Die Funktionsperioden des Ge~
meinderates grenzen somit lückenlos aneinander.
Gemäß §. 10 Abs. 2 kann der Ge~einderat vor
Ablauf ·der :Funktions periode seine Auflösung
beschließen. Die' Bestimmungen über die Aus-
schreibung der Neuwahlen sowie· die eins,tweilige
Fortführung ,der Verwaltung der Stadt enthält
§ 76.
Gemäß Abs. 3 darf dann, wenn die Funktions-
periode des Gemeinderates in demselben Jahr
wie die Gesetzgebungsperiode des Nationalrates
oder des Oberösterreichischen Landtages abläuft,
die Wahl in den Gemeinderat gemeinsam mit der
Wahl in eine der genannten Körperschaften nur
auf Grund eines Landesgesetzes vorgenommen
werden. Der Sinn dieser Bestimmung liegt darin,
daß dann, wenn die Funktionsperiode des Ge-
meinderates in demselben Jahr wie die Gesetz-
gebungsperiode des Nationalrates oder des
Oberösterreichischen Landtages abläuft, die Stadt
die Wahl in den Gemeinderat nicht ohne Zustim-
mung des Landes auf denselben Tag anberaumen
darf, an dem die Wahl zum Nationalrat bezie-
hungsweise zum Oberösterreichischen Landtag
stattfindet. Diese' Regelun'g' ist ,darin begründet,
daß es zur gemeinsamen Durchführung der Wahl
zum .Gern.einderat und zum Nationalrat bezie-
hungsweise zum Oberösterreichischen Landtag
gesetzlicher Bestimmungen bedarf, mit denen die
Vorschriften der Wahlordnungen aufe'lnander
abgestimmt werden. Keinesfalls bietet die Be-
stimmung des Abs. 3 eine Handhabe dafür, daß
aus Erwägungen welcher Art· immer der Ge··
meinderat durch Landesgesetz aufgelöst wird;
die Möglichkeiten zur Auflösung des Gemeinde-
rates sind in diesem Gesetz ausschließlich im § 72
normiert.

Zu § 11: Die Mitglieder des Gemeinderates sind
VolksvertreteT, ohne - daß sie' allerd,ings die
gleiche Rechtsstellung wie die' Abgeordneten zu
den Landtagen, zum Bundesrat und zum National-
rat einnehmen. Wie die übrigen Abgeordneten
üben jedoch auch die Mitglieder des Gemeinde-
rates ein "freies Mandat" aus. Im Abs. 2 wird
dieses Recht der Mitglieder des Gemeinderates
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besonders hervorg·ehoben. Demgemäß führen
auch der Austritt oder Ausschluß'eines Mitgliedes
des Gemeinderates aus seiner Wahlpartei, die
Selbstauflösung dieser Partei und e-in Ausschluß
oder Austritt aus de-rFraktion nicht zum Mandats-
verlust (vgl. das Erkenntnis des Verfassungsg~-
richtshofes Slg. 3426/1958). Im übrigen haben die
Mitglieder des Gemeinderates das Recht auf Aus-
übung ihres Mandates. Der Inhalt dieses Re'Ch~es
wird im Abs. 1 in seinen Grundsätzen umschne-
ben seine nähere Bestimmung jedoch der Ge-
schäftsordnung für den Gemeindef'at und hinsicht-
lich der Aufwandsentschädigung einer gesond'er-
ten Beschlußfass.ung des Gemeinderates über·
lassen.
Im Entwurf wird den Mitg,Hedern des Gemeinde-
rates eine angemessene Aufwarndsentschädigung
zuerkannt. Die Aufwandsentschädigung soll Ent-
gelt für tatsächliche Aufwendungen, für Aufwand
an Zeit und Arbeitsleistung, für entgangenen
Arbeitsverdienst und sonstig-es Risiko sein. Da-
durch unterscheidet sich die Aufwandsentschädi-
gung grundlegend vom Gehalt, der den Lebens-
unterhalt sichersteUen soll. Die Aufwandsent-
schädigung ist begrifflich eine Entschädigung für
Aufwand,. Sie geht daher von der Vorstellung
aus, daß der Empfänger seinen Unterhalt aus
anderen Einkünften bestre-iten soll 'Undkann. Aus
dem Wesen der Aufwandsentschädigung ergibt
sich auch, daß ihrem Empfänger kein Ruhe- und
Versorgungsanspruch zug-ebilligt werden kann.
Die Aufwandsentschädigung wird vom Gemein-
derat nach Maßgabe der Bestimmung des Abs. 3
festgelegt. Der vorstehend ausgeführte Inhalt des
Begriffes "Aufwandsentschädigung" erscheint im
Zusammenhang mit den übrigen Bestimmungen
des Abs. 3 für eine VerordnungsermächHgung
ausreichend.

Zu § 12: Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 stellen
ihrem Wesen nach eine kusfüfhrung- und Klar-
stellung der mit d'em Gelöbnis übernommenen
Pflichten dar. Die Verhinderung eines Mitglied~s
des Gemeinderates soll nunmehr im Hinblick auf
eine allfällige Sanktion (siehe § 13 Abs. 2 Ht. c)
tunlieh schriftlich bekanntgegeben werden. Die
Einberufung von Ersatzmitg'liedern, die bei Ver-
hinderung anstelle des Mitgliedes treten, wurde
nicht allgemein, sondern nur bei voraussichtlich
länger dauernder Verhinderung .und im Falle der
Enthebung vorgesehen.
Die Pflicht zur A,mtsverschwiegenheit wurde
Art. 20 Abs. 2 B-VG. 1929 nachgebildet und ist
zeitlich unbegrenzt. Die Verschwiegenheitspflicht
wurde allerdings dahingehe'nd erweitert, daß
auch jene Tatsachen der Verschwiegenheit unter·
liegen, die als vertraulich bezeichnet sind. Straf~
'Iechtlich wird die Verletzung der Amtsverschwie-
genhe'it nach § 102 Abs. 1 lit. c StG. geahnclet.
Nach Abs. 5 können die·Mitglieder des Gemeinde·
rates vom 'Bürgermeister von der Verpflichtung
zur Versdlwiegenheit entbunden werden, wenn
die Offenbarung des Geheimnisses durch ein
öffentliches Interesse, insbesondere durch Inter-
essen der Rechtspflege, gerechtfertigt ist.

Zu § 13: Entsprechend dem Grundsatz des freien
Mandates hat der Gewählte die Möglichkeit, eine
Wahl abzulehnen beziehungsweise nach erfolgter
Annahme auf sein Mcllldat zu verzichten.
Während der Funktionsperiode hat der Gewählte
die Möglichkeit, auf sein Mandat durch schrift-
liche Erklärung zu Handen des Bürg-ermeisters
zu verzichten.
Die Verlustgründe (ausgenommen der des Abs. 2
lit. c) folgen dem hisherigen Recht. Der Verlust
des Mandates, falls das Mitglied des Gemeinde-
rates an drei aufeinan-derfolgenden Sitzungen
des Gemeinderates unentschuldigt nicht teil-
nimmt, stel'lt die notwendige Sanktion für die
Verletzung der !Bestimmung des § 12 Abs. 2 dar.
Gemäß Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG. 1929 erkennt
der Verfassungsgerichtshof auf Antrag· eines all-
gemeinen Vertretungskörpers auf Mandatsver-
lust eines seiner M-itglieder. Grundsätzlich ist
somit der Verfassuugsgerichtshof berufen, auf
Antrag eines allg-emeinen Vertretungskörpers ein
Mitglied desse,lben seines Mandates für verlustig
zu erklären. Ver Antrag auf Erklärung des ManR

datsverlustes eines Mitgliedes des Gemeinde-
rates kann nur vom Gemeinderat gestellt werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat sich auch hin-
sichtlich der Ersatzmitglieder für zuständig er-
klärt, den Mandatsverlust auszusprechen, weil
beim System der Listenwahl und de-r danach er·
folgenden mechanischen Vorrückung der Ersatz·
mitglieder zu MitgUedern auch schon beim Er~
satzmitglied von einem "Mandat" und von einer
- allerdings vorerst bloß (aufschiebend) beding-
ten - "Mitgliedschaft" gesprochen werden kann
(Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slg.
1476/1933). Der Beschluß über den Antrag muß
von dem ordnungsgemäß zusammengetretenen
Gemeinderat gefaßt werden. Erklärt der Verfas-
sungsgerichtshof ein Mtitglied des Gemeinderates
seines Mandates für verlustig, so wirkt diese Er-
klärung gegenüber dem betroffenen Mitglied des
Gemeinderates von dem der Zustel;lung dieses
Erkenntnisses folgenden Tag an. Von diesem Tag
an hat das ehemalige' Mitglied des Gemeinderates
den Be-ratungen des Gemeind,erates fernzublei-
ben.
Abs. 4 folgt im wesentlichen dem bisherigen
Recht.
Neu ist die Bestimmung, daß ein Mitglied des
Gemeinderates mit dem Beschluß des Gemeinde~
rates, beim Verfassungsgerichtshof den Antrag
auf Erklärung des Mandatsverlustes zu stellen,
seines Mandates vorl'äufig enthoben ist und
dieses bis zur Zustellung des Erkenntnisses des
Verfassungsgerichtshofes nicht ausüben darf.
Diese 'Bestimmung war notwendig-, da weder das
B-VG. 1929 noch das Verfassungsgerichtshofge-
setz 19503, BGBLNr,. 85, in der geltenden Fassung
für diesen Fall eine Regelung treffen.

Zu § 14: Der Bürgermeister hat den Gemeinderat,
so oft es die Geschäfte erfordern, unter Angabe
der Verhandlungsgegenstände einzuberufen. Der
Bürgermeister ist daher verpHichtet, die Tages-
ordnung aufzustellen und die Mitglieder des
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~emeindeIates zu ein'ern bestimmten Zeitpunkt
(unter Einhaltung einer angemessenen Fr,ist) ein-
zuladen. Auf die ZusteHung der Einberufung sind
die Bestimmung-en des AVG. 1950 über die Er-
satzzustellung (§ 23 AVG. 1950) anzuwenden.
Minderheiten des 'Gemeinderates sowie die Lan-
desregierung haben das Recht, schriftlich unter
Angabe des Grundes die Einberufung einer Sit-
zung zu verlangen.
Ein Sel,bstversammlungsrecht des Gemeinderates
ist nkht vorgesehen,

Zu § 15: Die Sitzungen des Gemeinderates sind
grundsätzlich öffentlich (siehe Art. 117 Abs. 4
B-VG. 1929). Dem Erfordernis der Offentlichkeit
ist entsprochen, wenn dritte Personen die Mög-
lichkeit haben, bei der Sitzung nach Maßgabe der
entsprechenden Einrichtungen anwesend zu sein
und den tatsächlichen Vorgängen in der Sitzung
zu folgen.
Die Offentlichkeit kann über Verlangen des Bür~
germeisters oder von wenigstens einem Viertel
der Müglieder des Gemeinderates - sofern nicht
der Voranschlag oder der Rechnungsabschluß be~
handelt werden - ausgeschlossen werden.

Zu § 16: Der Bürgermeister leitet die Verhand~
lungen, er eröffnet und schließt die Sitzungen,
handhabt die Geschäftsordnung, und übt das
Hausrecht aus. Der Bürgermeister kann kraft
seiner Ordnungsqewalt ZuhöreT, die die Beratun~
'gen des Gemeinderates stören oder dessen Frei~
heit beeinträchtigen, von der Sitzung aus-
schließen.

Zu § 17: Der Gemeinderat kann seine Entscheidun-
gen nur bei Beschlußfähigke·it treffen. Im Entwurf
(Abs. 1) wird die Anwesenheit von mindestens
der Hälfte der Mitgl,ieder des Gemeinderates ein~
schließlich des Vorsitzenden gefordert. Der Ent~
wurf folgt damit dem ·bisherigen Recht (§ 21
Abs. 1 Statut 1930).
Es wird Pflicht des Vorsitzenden sein, darauf zu
achten, daß bei Eintritt in jede Abstimmung die
Beschlußfähigkeit gegeben ist. Bei Feststellung
der Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzende die
Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen. Die
Beschlußfassung selbst erfolgt, von den im Abs. 3
normierten Ausnahmen abgesehen, durch die Zu~
stimmung von mehr als der HäUte der in be~
schlußfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder
des Gemeinderates. iBei Stimmengleichhe·it ist
der Antrag daher abgelehnt. Die im Statut 1930
enthaltene !Bestimmung, wonach der Vorsitzende
bei gleidlgeteilten Stimmen den Ausschlag gibt,
konnte auf Grund der Bestimmung des Art. 117
Abs. 3 B-,VG. 1929 ("Zu einem Beschluß des Ge-
meinderates ist die einfache Mehrheit der in
besr.h1\lßfMhiop.r Anzahl anwesenden Mitglieder
desselben erforderlich") in den Entwurf nicht
mehr Ü'bernommen werden.
Nach Abs. 3 wird entsprechend dem bisherigen
Recht für Beschlüsse über bestimmte Angelegen-
heiten eine qualifizierte Mehrheit gefordert. Hin-
sichtlich der Bestimmung, des Abs. 3 Z. 3 wird auf
die Ausführungen zu § 36 verwiesen.

Die Bestimmung des Abs. 4 soll sicherstellen, daß
die Erledigung auch dieser Aufgaben nicht dar an
scheitert, daß längere Zeit das qualifizierte Prä~
senzquorum nicht zustandekommt.

Zu § 18: Durdl die Bestimmung de's Abs. 1 erster
Halbsatz wird klargestellt, daß die AUSÜbung des
Stimmrechtes durch einen Vertreter unzulässig
ist.

Dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes
Slg. 350611959 zufolge ist "eine Stimmenthal-
tung mit den Amtspflichten eines Mitgliedes einer
Kollegialbehörde unvereinbar. Die Bestellung
zum Mitglied einer Kolleqia1'behörde bringt die
Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Willens~
bildung dieser Behörde mit sich. Eine Stimment~
haltung kann nur dann für zulässig angesehen
werden, wenn sie vom Gesetz vorgesehen ist".
Die Stimmena'bgabe erfolgt in der Regel öffent~
lieh, und zwar durch Handerheben . oder auf
Grund eines Beschlusses des Gemeinderates
durch Abgabe der Stimme nach Namensaufruf
(namenUiche Abstimmung) oder durch Stimm-
zettel.

Wahlen sind besondere· Beschlüsse des Gemein~
derates und werden im Entwurf daher auch von
den gewöhnlichen Ab5tiIn~ungen abweichend
behandelt. Sie sind jedenfalls mit Stimmzettel
vorzunehmen.

Zu § 19: § 19 soll dem Vorsitzenden die Möglich-
keit eröffnen, für bestimmte Verhandlungsgegen-
stände Bedienstete der Stadt sowie andere sach~
kundige Personen den Sitzungen des Gemeinde~
rates zur Auskunftserteilung, beizuziehen
(Abs. 2).
Für den MagistratsdirektoI besteht ein eigen-
ständ,iges Recht und die Pflicht zur Teilnahme an
den Sitzungen des Gemeinderates.

Zu § 20: Der iEntwurf .s-chreribt vor, daß über jede
Verhandlung des Gemeinderates eine Verhand~
lungsschrift mit dem im Abs. 1 festg.elegten In~
ha.lt anzuferti~ien .ist. Das Vorhandensein eines
Schriftführers aus' dem Kreis der Bediensteten
wird voraus-ges·etzt.
'Besondere Bedeutung kann der Verhandlungs-
schr.itt allenfalls zur nachträglichen Feststellung
der Verantwortlichkeit und der zivilrechtlichen
Haftung zukommen.

Zu § 21: Der Gemeinderat ist ein beschließendes
Organ der Stadt. Daß der Gemeinderat seine
eigenen 'Beschlüsse auch ausführt, erscheint bei
der Größenordnung der Stadt nicht realisierbar.
Der Bürgermeister ist nach Abs. 2 verpflichtet,
Beschlüsse des Gemeinderates, die bestehende
Gesetze oder Ver·ordli.Lwyeu verletzen oder der
Stadt wesentlichen Schaden zufügen würden, im
Vollzug auszusetzen und dem Gemeinderat
neuerlich vorzulegen. Bei Beharrung des Ge~
meinderates ist der Beschluß zu vollziehen. Der
vornehmliche Zweck der Bestimmung liegt darin,
dem Gemeinderat die MöglidJ.keit einer Selbst-
korrektur vor einer etwaigen Rechtskontrolle
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einzuräumen; hierin liegt auch eine Stärkung des
SeIbstverw altungsgedankens.

Zu § 22: Der Gemeinderat wählt unter Leitung des
Altersvorsit'zenden in <L,er konstituierenden
'Sitzung aus seiner Mitte den Bürgermeister. Die
Worte "aus seiner Mitte" bedeuten, daß kein
Außenstehender, sondern nur ein Mitglied des
Gemeinderates zum 'Bür,germe'ister gewählt wer-
den kann. Durch' den zweiten Satz des Abs, 1
wird die Bestimmung des Art 117 Abs. 5 B-VG.
1929 ausgeführt (im Gemeinderat vertretene
Wahlparteien haben nach Maß,gabe- ihrer Stärke
Anspruch auf Vertretung im Stadtsenat).,Dadurch
wird auch die Möglichkeit einer '\Vahl von Per-
sonen, ,die keiner Wahlpartei angehören oder
deren W,ahlpartei keinen Anspruch auf Vertre-
tung im Stadtsenat hat, ausgeschlossen.
Für das Verfahren bei der Wahl, die mit Stimm-
zettel vorzunehJ.P-en ist (§ 18 Abs. 3 letzter Satz),
enthalten die Abs. 2 bis 4 nähere Bestimmung-en.
Durch die Abs. 3 und 4 5'011 'bei Stimmengleich-
heit im ersten Wahlgang ein Ergebnis der Wahl
gesichert werden: .Wiede:f1holung der Wahl
(engere Wahl) in einem zweiten Wahlgang; bei
neuerlicher Stimmengleichheit ist jenes Mitglied
des Gemeinderates gewählt, dessen Wahlpartei
bei der Gemeinderatswahl d_iegrößere Stimmen-
anzahl erhalten hat.

Zu § 23: Nach § 8 Abs. 5 Et. b des Ubergangsge-
setzes vom 1. Oktober 1920 in der "Fassung des
BGBL Nr. 368 vom Jabre 1925haben der Bürger-
mejster und die iBürgermeisterstellvertreter der
Städte ruH eigenem Statut dem Landeshauptmann
vor Antritt des Amtes das Gelöbnis auf die Bun-
desverfassung und die 'Landesvef'fassung zu
leisten.
Neben diesem Gelöbnis haben. der Bürger-
meister und die Bürgermeisterstellvertreter auch
dem Gemeinderat das im § 23 beziehungsweise
im § 28 vorgeschriebene Gelöbnis zu leisten.

Zu § 24: § 30 Statut 1930 lautet: "Der Bürgermet-
ster und die Bürgermeisterstellvertreter erhalten
die vom Gemeinderat für die Dauer ·ihrer Amtsw

führung zu bestimmenden Funktionsgebühren.
Es ist nicht gestattet, auf die FunkÜonsgebühren
zu verzichten." Diese Erm'ächtigung des Gemein-
derates ist bloß formaler Natur und widerspricht
der Bestimmung des Art. 18'B-VG. 1929.
§ 24 des 'Entwurfes enthälit nun eine verfassungs-
gesetzlich einwandfreie Verordnungsermächti-
gung für den Gemeinderat. Darüber hinaus wurde
der Begriff "Funktionsgebühr" durch den zutref-
fen~eren Ausdruck "Funktionsbezüge" ersetzt.
Die Bestimmungen ü1her die Bezüge d'er Bürger-
meistersteHvertreter und der Stadträte enthält
§ 29.

Zu § 25: Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte
die Bürgermeisterstellvertreter (§ 2'7 Abs. 2). Im
§ 27 Abs. 5 ist vorgeschrieben, daß dlie Reihen-
folge, in de~ die 'Bürgermeisterstellvertreter den
Bürgermeister zu vertreten haben, vom Bürger-

meister nach Maßgabe der Stärke der im Ge-
meinderat vertretenen Wahlparteien zu bestim-
men ist.
pa der Bürgermeister "in allen Befugnissen und
Angelegeaheiten" vertreten wird, sind ,alle Auf-
g-aben und Zuständigkeiten, dJiedJemBürgermeiw

ster übertragen sind, im Vertretungs'falle - un·
beschadet des zweiten Satzes des § 25 - vom
9eschäftsführenden Bürgerme-isterstell vertreter
wahrzunehmen.

Zu § 26: Diese Gesetzesstelle trifft Vorsorge für
den Fall der vorzeitigen Erledigung der Stelle
des Bürgermeisters.

Zu § 27: Wie nach dJerbisherigen Rechtslage (§ 31
Abs. 1 Staiut 1930) besteht der Siadtsenat aus
dem IBürgermeister, den Bürgermeisterstellver-
tretern und weiteren M,itgliedern (Stadträten).
die in der konstituierenden Sitzung aus der Mitte
des Gemeinderates -gewählt werd:en.
Durch Abs. 1 let.zter Satz wird Art. 117 Abs. 5
B-VG. 1929 ausgeführt.
Im Abs. 3 konnte d:iebisherige Regelung nur mit
der unt.er ~edachtnahme auf Art. 117Albs.5 B- VG.
1929 notwendig-en Modifizierung übernommen
werden. Es mußte daher auch der Bürgermeister
(als Mitglied des Stadtsenates) in dlie Berechnung
miteinbezogen werden (Abs-. 3: "... ; bei der
Aufteilung der Mandate der Stadträte sind der
Bürgermeister und die Bürgermeisterstell'vertre-
ter auf die Liste ihrer Wahlpartei anzurechnen.").
Bei der Anwendung dies d'Hondtschen Systems
ist daher bei der Aufteilung, der Bürgermeister-
stellvertreter von der Mandatsanzahl, d:ie der
Zahl der zu wählenden Hür'germeisterstellver-
treter entspricht, bei der Aufteilung der Stadt-
räte jedoch mit 'Rückskht a'uf die eben zitie.rte Be-
stimmung von so'viel zu vergebenden Mandaten,
als. der Stadtsenat Mitglieder zähl'en soll, a~szu-
gehen.
Die Bestimmung des Art. 117 kbs. 5 B-VG. 1929
kann- nun allerdings- nicht so verstanden werden,
daß sämtliche im 'Gemeinderat vertretenen Wahl-
parteien im 'Stadtsenat vertretei1: sein müssen,
sondern eiben nur nach Maßgabe ihrer Stärke,
somit entsprechend dem im § 71 Abs. 3 der Sta-
tutargemeinden-Wahlordnung 1961 festgelegten
~rundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Der Inhalt des passiven Wahhechtes in den Ge-
meinderat erschöpft sich im Recht, in den Ge-
meinderat g,ewählt zu werdien sowie das durch
die Wahl erlamgte Mand-at auszuüben und bei-
zubehal ten.
Abs. 6 soll eine durch persönliche Rücksichten
unbeeinflußte Verwaltungs arbeit sicherstellen.

Zu § 28: 1m Hinblick auf die ständigen Referate
der Mitglieder desStadtsenat.es (§ 31 Abs, 6)
wurde auch für die Stadträte die Ablegung eines
Gelöbnisses normiert.

Zu § 29: Hinsichtl!ch ßer Bezüge der BÜf'germei-
sterstellvertreter und der Stadträte gelten die
Ausführungen zu § 24 sinngemäß. Es mußte je-
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doch auf die unterschiedliche arbeitsmäßige Be~
lastung der Mitglieder des Stadtsenates Bedacht
genommen werden.

Zu § 30: Die Funktionsperiode. des Sladtsenates
ist mit jener des Gemeinderates untrennbar ver·
bunden. Das Amt der BürgermeistersteUvertreter
und der Stadträte endet kraft Gesetzes mit der
Angel()lbung der neu gewählten Mitgliedier des
Stadtsenates (Abs. 1).
In den Abs. 2 wurden' Bestimmungen über das Er·
löschen des Amtes €,ines Mitgliedes des Stadt-
senates aufgenommen, wobei unter Bezugnahme
auf Art. 117 Abs. 5 B-VG. 19'29 als Grund für
einen Amtsverlust insbesond€re der Austritt
oder Ausschluß aus dler Wahlpartei, in deren
Wahlvorschlag- das Mitglied des Stadtsenates
aufgenommen war, festgelegt wurde. Die Mit-
gliedschaft zum Gemeinderat wird in den Fällen
des Abs. 2 lit. a, c und d entsprechend dem Grund-
satz des freien Mandates nicht berührt (Abs. 3).
Kommt die Stelle eines Bürgermeisterstellver-
treters oder eines Stadtrates während der Amts-
dauer 'zur Erledigung" so ist binnen zwei Wochen
eine Neuwahl durchzuführen. Für einen unge-
störten A'blauf d'er Verwaltungsgeschäfte ist in
diesem Falle sowie 'bei länger dauernder Abwe-
senheit oder Verhinderung durch die Bestellung
eines Vertreters Sorge zu tragen (Abs. 4).
Abs, 5 enthält die Bestimmungen über die Ab-
berufung eines Mitgliedes des Stadtsenates (siehe
Abs. 2 lit. d). Diese Bestimmungen bauen auf
dem Grundsatz auf, daß die Abberufung eines
Mitgliedes des Stadtsenates' nur von jenem Kreis
der Mitglieder des Gemeinderate·s erfolgen kann,
der bei der Wahl des betreffenden Mitgliedes des
Stadt senates stimmberechtigt war.

Zu § 31: Der Bürgermeister führt den Vorsitz im
Stadtsenat (Abs. 1). Ein Se1bstversamm1un9s-
recht des Stadtsenates besteht nicht. Eine Be-
ratung ohne BÜDgermeister - ausg-enommen_der
Fall seiner Vertretung g.emäß § 25 - wäre daher
keine Sitzung des Stadtsenates im Sinne des Ge-
setzes. Der 'Bürgermeister hat jedoch den Stadt-
senat, so oft es die Geschäfte erfordern, einzu-
berufen. Er ist zur Einberufung verpflichtet, wenn
dies Yon mindestens drei Mitglieder.n des Stadt-
senates schriftlich verlangt wird,.
Im Geg'ensatz zu den Sitzungeru des Gemeinde-
rates sind die ISitzungenLdeosStadtsenates nicht
öffentlich. i])urch d'ie Bestimmung des Abs. 5
wurde Vorsorge getroffen, daß nach dem Wil1en
des Stadtsenates auch nicht dem Stadtsenat an-
gehörige 'Personen den Sitzungen mit· bera-
tender Stimme beigre'Zogenwerden können. Der
Magistratsdir.ektor nimmt an den Sitzungen
kraft eigenen Rechtes teil.
Zur Beschlußfähigkeit d'b Sldutsenates ist die
Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mit-
glieder erforderlich; zu einem Beschluß des
Stadtsenates ist die Zustimmung von mehr als
der Hälfte -der in beschlußfähig'er Anzahl anwe-
senden Mitglieder notwendig. Kommt die erfor-
derliche ,Mehrheit nicht zustande, so ist der An-
tra9 abgeiehnt (Abs. 3 und 4).

Die Verfassung enthält keine Bestimmung über
die Art der Besorgung d,es eig-enen Wirkungs-
bereiches der 'Stadt. In den Erläuternden Bemer-
kungen zur Regierungsvorlage der Bundes-Ver.:.
fassungsgesetznoveUe 1962 wird ausdrücklich
festgehalten, daß eine Auslegung in der Richtung
unrichtig wäre, dLer Gemeindevorstand (Stadt-
senat) müsse jeden'faBs, nach.dem Ressortsystem
eingerichtet sein.
Der Entwurf. geht einen MHtelweg, der, entspre-
chend den' Größenverhältnissen der Stadt, den
Ge-gelbenheHen der Verwaltung' g-erecht werden
soll:
1. In def Geschäftseinteilung sind, jene- Ge-

schäftsbereiche anzuführen, die den einzelnen
Mitgliedern des Stadtsenates zur dauernden
Berichterstattung und Antragstellung im

.Stadtsenat zug'ewiesen sind.
2. Die leitenden Bediensteten sind verpflichtet,

alle in den Geschäftsbereich eines ständ'igen
Referenten faHenden Geschäftsslücke sowie
Vorlagen an den Gemeinderat i~ Einver-
nehmen mit dem zuständigen Refer'enten zu
bearbeiten (der Ausdruck "im Einvernehmen"
bedeutet soviel wie Willensübereinstimmung,
der Begriff des Einvernehmens setzt somit
"Zustimmung" voraus).

3. Der ständi'ge Referent hat im Rahmen seines
Geschäftsbereiches ein g~rundsätzlich unbe-
schränktes Informations- und Einschaurecht.

Hinsichtlich der Geschäftsordnung des Stadt-
senates wird auf die Ausführungen zu § 38 ver-
wiesen.

Zu § 32: Die Verpflichtung des Bürgermeisters,
unter den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen
mit der VoUziehung innezuhalten, entspricht in-
haltlich der Bestimmung des § 21 Nos. 2 erster
Satz. Abs. 3 sieht vor, daß für den Fall, als durch
den neuerlichen Beschluß des Stadtsenates die
Bedenken des Bürgermeisters nicht behoben
werden, dieser d·ie-Angelegeniheit unverzüglich
dem Gemeinderat y,orzulegen hat. Der Gemeinde-
rat hat zu entscheiden, ob die Gründe für das
Innehalten mit der Vollziehung zutreffen. Ge-
gebenenfalls ist der Beschluß des Stadtsenates
aufzuheben, Schließt sich der Ge-meinderat den
BedenkeIll des Bürgermeisters nicht an, so hat er
diesen anzuweisen, den Beschluß des 'Stadt-
senates zu vollziehen.

Zu § 33: Abs. 1 entspricht weitg,,,hen'd dem gelten-
den Recht (§ 35 Abs. 1 Statut 1930). Durch Abs. 2
wird Art. 117 Abs. 61etzter Satz B-V'G. 1929 aus-
geführt.

Zu § 34: Die Bestimmungen des Entwurfes über
die Gliederung des Mag'istrates übernehmen im
wesentlichen die bereits bestehende Organisa-
tion, die abzuändern kein Anlaß bestand. Aus
der Bestimmung des Art. 117 Abs. 6 B-VG. 1929,
wonach die Geschäfte der Gemeinden durch das
Gemeindeamt rStadtamt), jene der Städte mit
eigenem Statut durch den Magistrat zu besorgen
sind, folgt, daß künftighin Dienststellen "außer-
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halb deos Magistrates" (z. B. Unternehmungen,
KontrollsteIle) nicht bestehen können!,
Die Aufteilung· der Geschäfte ist in einer Ge~
schäftseinteilung festzusetzen (Abs. 2), die vom'
Bürgermeister mit Genehmigung des Stadtsenates
zu erlassen ist (§ 46 Abs. 2). Die Bestimmung des
Abs. 3 zweiter Satz wurde in Anlehnung an § 3
Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes vom
30. Juli 1925, BGB!. Nr. 289, betreffend Grund-
sätze für die Einrichtung und Geschäftsführung
der Ämter der Landesregierung außer Wien,
gestaltet.

Zu § 35: Wie 'bereits zu § 34 dargelegt, kann es
künftighin unter Bed'achtnahme auf Arl. 117
Albs. 6 B-VG. t929 keine Dienststellen· außerhalb
des Magistrates geben.
'Eine zieUührende Gebarungsprüfung erfordert
jedoch eine weitg'ehende Unabhängigkeit der
Kontrollabteilung. Im Hinblick auf die gegebene
Verfassungsrechtslage konnte dies nur dadurch
erreicht werden, daß die Kontrollabteilung hin-
sichtlich der Gebarungsprüfung unmittelbar dem
Bürgermeister unterstellt wurde.

Zu § 36: Die Ausschüsse haben mit Ausnahme der
besonderen Ver'waltungsausschüsse vor allem
die Aufgabe, die Beschlüsse des Gemeinderates,
in bes'Ünderen FäHen audl die des Stadtsenates,
vorzuberaten. Diese Vorberatung ist jedoch
nicht obligat.orisch. Der Gemeinderat kann
jedwede Angeleg'enlheit auch ohne Vorliegen
eines Antrages des besteHten Ausschusses be-
schließen. Anderseits können s'ichdie Ausschüsse
mit den in ihre Zuständigkeit fallenden Ange-
legenheiten auch befassen, ohne daß für den
Einzelfall ein "Antrag" vorliegt (Abs. 4).
Zum Unterschied von den beratenden Ausschüs-
sen kommt d'en besonderen Verwaltungsaus-
s'chüssen, die für Unternehmungen d'er Stadt be-
stellt werden können, beschließ'ende Funktion
zu. Da durch die Einrichtung e)nes besonderen
Verwaltungsausschusses dem Stadtsenat Kompe-
tenzen entzog-en werden (siehe § 44 Abs. 6),
wurde die Bestellung dieser Ausschüsse an einen
Antrag des Stadtsenates und, außerdem an qualifi-
zierte Beschlußfassungserfordernisse (§ 17 A'bs. 3
Z. 3) gebunden.
'Stimmberechtig,te Mitglieder der Ausschüsse
können nur Mitglieder des Gemeinderates sein;
der Gemeinderat wählt sie "aus sein'er Mitte".
Die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder er-
folgt nach delli Grundsätzen der Verhäl'tniswahl
(Abs. 2). Die Ausschüsse geben somit ein Spieg'el-
bild der Zusammensetzung des Gemeinderates.
'Der Gemeinderat regelt die Zusammensetzung
der Ausschüsse, die Anzahl ihrer Mitglieder so-
wie ihren Wirkungskreis. Sachkundige Per-
Sonell!können den Sitzungen der Ausschüsse mit
beratender Stimme beig,ezogen werden. Der Bür-
germeister, die Mitglieder des Stadtsenrates sowie
der Magistratsdirektor sind berechtig,t, an allen
Beratungen der Ausschüsse teilzunehmen (Abs. 5
und. 7).

Den Vorsitz im Ausschuß führt ein von den Mit-
gliedern der einzelnen Ausschüsse aus ihrer
Mitte gewählter Obmann.
Hinsichtlich der Geschäftsordnung der Ausschüsse
wird' auf die Ausführungen zu § 38 ver,wiesen,

Zu § 31: Die Bestimmungen der Abs. t bis 5 finden
nUr in jenen Fällen Anwendung, in denen nicht
gemäß Art. II Abs. 1 und Abs. 2 Z. 2 EGVG. 1950
sowie gemäß' § 1 des O. ö. Ä'bgaben-Verfahrens~
gesetzes, LGB!. Nr. 45/t955, in Verbindung mit
dem Gesetz vom 15. Dezember 1961, LGB!.Nr. 63,
in der Fassung des Gesetzes vom 20. November
t964, LGB!. Nr. 6/1965, der § 7 AVG. 1950 maß-
geblich ist. Dies wir·d auch im Abs. 6 ausdrücklich
klargestellt.
Im übrigen wurden die Bestimmungen über die
Befangenheit in Anlehnung an die bisherige Ge-
setzeslage und an § 1 AVG. t950 gestaltet.

Zu § 38: Diese Bestimmung verpflichtet den Ge-
meinderat, Geschäftsordnungen tür die Kollegial-
organe und die Ausschüsse zu erlassen (Abs. 1),
Die Geschäfts'ordnungen haben jedenfalls - auf
Grund der ihrem Wesen nach im Gesetz bereits
umschriebenen Regelungen '- die näheren Vor-
schriften über die Einberufung und den Ge-
schäftsgang der Sitzungen der Kollegialorgane
und Ausschüsse zu treffen. Der Abs. 2 enthält
Sonderbestimmungen für die Geschäftsordnung
für den Gemeinderat, der Abs. 3 enthält Sonder·
bestimmungen für die Geschäftsordnungen für
den Stadtsenat und für die Ausschüsse.
In allgemeiner Hinsicht ist noch zu bemerken,
daß es mit Rücksicht auf Art. t8 B-VG. 1929 nicht
mö-glich ist, vom Gesetz ausdrücklich einge-
räumte, in ihrem Umfang bereits bestimmte Be-
fug.nisse in den Geschäftsordnung'en einzuschrän-
ken oder zu e'rwei terno

Zu § 39: Diese Gesetzesstelle entspricht Art. 116
Abs. 4 B-VG. t929. Es wird - jedoch einge-
schränkt auf den Bereich der Landesgesetzge-
bung -- die Möglichkeit vorgesehen, für einzelne
Zwecke Gemeindeverbände zu bilden. Der Aus-
druck "für einzelne Zwecke" soll klarlegen, daß
die Schaffung allzuständiger Gemeindeverbände
derzeit, solange nicht die weiteren Grundsätze
über die Einrichtung der allgemeineT'\ staatlichen
Verwaltung nach dem Grundsatz der Selbstver-
waltung erlassen sind, unzulässig ist.

Zu § 40: Diese Bestimmung führt Art. 118 Abs.
B-VG. t929 aus.

Zu § 41: <Durcb§ 4t wird Art. 118 B-VG. 1929 aus-
geführt. Nach d'en Erläuternden Bemerkungen
zur Regierungsvorlage der Blmdes-Verfassungs·
gesetzno·velle 1962 (S. t6) handelt es sich bei den
Bestimmungen über den eigenen Wükungsbe~
reich um: "eines der Kernstücke" der Bundes-
Verfassungs,gesetznoveUe 1962.
Zu diesen Fragen sowie zu Art. 118 B-VG. 1929
überhaupt kann auf die Erläuternden 'Bemerkun-
gen zur Regierungsvorlag,e der IBundes-Verfas·

•
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sungsgesetznovelle 1962 (S. 6 ff. und 16 ff.) sowie
auf Loebenstein, Gedanken zu einer Neuordnung
des Gemeindeverfassungsrechtes, Osterreichische
'Gemeinde-Rundschau, F. 1/1963, S. 9 ff., ver-
wiesen werden,
Im Abs. 3 ist der ,Grundsatz (Art. 118 Abs. 4
B-VG. 1929)verankert, daß auch der eigene Wir-
kungsbereich, und zwar ohne Unterschied, ob er
behördliche oder nichtbehör.ctliche Aufgaben zum
Gegenstand hat, dem Prinzip der Gesetzmäßig~
keit unterstellt ist. Die Selbständigkeit der Stadt
im Rahmen des eigenen Wirkungsbereiches be-
ruht vor allem darauf, daß hier anstelle des Wei-
sungsrechtes die Staatsaufsicht tritt und - UD·

beschadet des InsHtuts der Vorstellung - ein
Rechtsmittel an Verwaltungsorgane außerhalb
der Stadt ausgeschlossen ist.
Im Abs. 4 wird der Stadt ein selbständiges Ver-
ordnungsrecht -zur A!bwehr oder zur Ees,eitigung
von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden
Mißständen eingeräumt (ortspolizeiliehe Verord-
nungen).
Der Begriff dE!rOrtspolizei umfaßt nicht nur die
örtliche Sicherheitsp9lizei, sondern auch Rege-
lungenl verwaltungspolizeilicher Natur, wobei
unter Verwaltungspolizei die Setzung und Voll-
ziehung von Vorschriften der be-sonderen Polizei
einze1ner Verwaltungsgebiete zu verstehen' ist,
die nicht ausschließlich polizeilichen Charakter
haben und darüber hinaus sogar vorzugswe·ise
den Zweck der Förderung des Wohles des einzel-
nen und des Gemeinschaftslebens verfolgen,
mögen sie auch vielfach geeignet sein, sonst
allenfalls zu befürchtende -Störungen der öffent-
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit hintanzu-
halten; siehe Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes '81g.3201/1957. Der Verfassungsgerichtshof
hat es ferner als zum Wesen cl·erVerwaltungs-
polizei gehör'ig bezeichnet, daß sie nicht bloß
prohibitiv, sondern auch konstruktiv ist.
Der Verfassungsausschuß. des Nationalrates hat
in seinem Bericht vom 10. Juni 1962 (769 der Bei-
lag-en zu den stenographischen Protokollen des
Nationalrates IX. GP.), dem der Nationalrat am
12. JuH 1962 beig-etreten ist, seiner Meinung wie
folgt Ausdruck verliehen: "Der Ausschuß ver-
kennt nicht, -daß den Gemeinden ein sogenanntes
selrbständiges Verordnung'srecht eingeräumt wer-
den muß. Es braucht nicht betont zu werden, daß
im modernen Staat dem allgemeinen staatlichen
Gesetz jedenfalls der Vorrang- vor jeder anderen
Rechtsquelle gebührt. Ein unbeschränktes
Satzungs,recht der Gemeinden ist daher nicht ver·
tretbar; es ist auch von den Gemeinden nie ver-
langt worden. Der Ausschuß glaubt,die in der
Regierungsvorlage vorgeschlagene Abgrenrzung
des Verordnungsrechtes der Gemeinden hin-
nehmen zu können, wenn 'Von folg'endemr aus
dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut hervor-
gehenden Zusammenhang aus'gegangen wird:
Das· hier geregelte Verordnungsrecht der Ge-
meinden bildet einen integrierenden Bestandteil
dese.igenen Wirkungsbereiches. Der eigene Wir-
kungsbereich umfaßt alles, was im ausschließ-
lichen oder überwiegenden Interesse der in der

Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft
gelegen und geeignet ist, durch die Gemeinschaft
innerhal'b ihrer örtHchen Grenzen 'besorgt zu
werden.
War ein Verwaltungsg-ebiet bisher etwa durch
Bundes- oder ,Landesgesetze geregelt, sind diese
Bundes- oder Landesgesetze aber aus dem einen
oder dem anderen Grund aufgehoben oder zum
Beispiel durch Zeitablauf außer Kraft getreten,
so wäre eine Gemeinde nicht ohne weiteres be-
rechtigt, d·ieses Verwaltungsg'ebiet nun durch
ortspolizeiliehe Verordnung im rSinne des Art. 118
Abs. 6 zu regeln, um das örtliche Gemeinschafts-
leben störende Mißstände abzuwenden oder zu
beseitigen. Denn das ortspolizeiliche Verord-
nungsrecht ist dazu bestimmt, durch das örtliche
Gemeinschaftsleben der betreffenden Gemeinde
hervorgerufene Mißstände abzuwehren oder zu
beseitig,en. Das trifft aber dann nicht zu, wenn
etwa der· Mißstand nicht das örtliche Gemein-
schaftsleben spezifisch betrifft, sondern eine all-
gemeine Erscheinung ist, der abzuhelfen bisher
der Bundes- oder Landesgesetzgeber sich berufen
gesehen hat. In solchen Fällen durch ortspolizei-
liehe Verordnungen eingreifen zu wollen, würde
nicht mehr deru Grenzen entsprechen, die in dem
vorgeschlagenen Art. 118 Abs. 6 dem Verord-
nungsrecht gesetzt sind,"
'Das Korrelat zum selbständigen Verordnungs-
recht der Gemeinde bHden die in Ausführung des
Art. 119 a Abs. 6 B-VG. 1929 erlassenen Bestim-
mungen des' § 66, wonach die Stadt im eigenen
Wirkungsbereich erlassene Verordnungen der
Aufsichtsbehörde unverzüglich mit'zuteilen und
diese eine gesetZJwidrige Verordnung nach Ari--
hörung der Stadt durch Verordnung aufzuheben
hat. Um einer irrtümlichen Auslegung vorzu-
beugenr muß allerdings darauf hingewiesen
werden, daß sich diese Mitteilungspflicht nicht
nur auf die selbständig-en, sand'ern auch auf die
Durchführungsverordnungen im Sinne des Art. 18
kbs.2 B-VG. 1929 erstreckt. Das Rech1 der Stadt,
Durchführungsverordnungen zu erlassen, bleibt
unangetastet. Der eigene Wirkungsbereich ist
grundsätzlich unveräußerlich. Nur § 41 Abs. 5
(in Ausführung des Art. 118 Abs. 7 B-VG. 1929)
sieht insofern eine Ausnahme vor, als hier die
Möglichkeit e:r;-öffnetwird, über Antrag' der Stadt
die Besorgung einzelner Angelegenheiten d'es
eig.enen Wirkungsbereiches durch Verordnung
der Landesregierung auf eine staatliche Behörde
zu übertragen. Eine solche Verordnung ist aufzu-
heben, sobald der Grund für ihre Erlassung weg-
gefallen ist.

Zu § 42: kbs. 1 übernimmt Art. 119 Abs. 1 B-VG.
1929.
'Der ü'bertrag'ene Wirkllnashp.TAich ist dadurch
gekennzeichnet, daß die Stadt bei seiner Besor~
gung an die Weisungen, der Behörden des Bun-
des und des Landes gebunden ist. Art. 20 Abs. 1
B-VG. 1929 kommt voll zur Geltung.
Die Stadt ist 9-ehalten, die zur Besorgung der
Angelegenheiten des ühertragenelli Wirkungs~
bereiches erforderlichen Dienstkräfte, Einrich-

I
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tun gen und Mittel auf ihre Kosten bereitzustellen,
soweit die Ges,etze nichts anderes bestimmen.
Wie das Bundeskanzleramt - Verfassungs dienst
in den Rundschreiben vom 3. April 19'63,
Zl. 120.344- 2a/19&3, sowie vom 23. Dezember
1964, Zl. 140.557- 2/&4, feslgesteIlt hat, fällt die
Durchführung des Verwaltungsstrafveifahrens
hinsichtlich der dem eigenen Wirkungsbereich zu-
zuzählenden Angelegenheiten, somit auch wegen
lJbertretung ortspolizeihcher Verord'llungen,
nicht in den eigenen, sondern in den übertragenen
Wirkungsbereich der Stadt. Die·swird im Abs. 2
ausdrücklich klargestellt.

Zu §' 43:W,ie sich aus der Textierung des Abs. 1
ergibt, ist die Aufzählung der dem Gemeinderat
obliegenden Aufgaben in den Z, 1 bis 18 keine
erschöpfende. Vor allem obliegen dem Gemein.de-
rat nach dem Entwurf noch folgende Aufgaben:

1. Einteilung des Stadtgebietes in Verwaltungs-
bezirke (§ 2 Abs. 2);

2, Ehrungen von Pers,onen, die sich um die
Stadt Ibesonders verdient gemacht haben
oder die der Stadt im besonderen Maße zur
Ehre gereichen (§ 5 Abs. 1);

3. Auflösung des -Gemeinderates vor Ablauf
der Funktionsperiode (Selbstauflösung; § 10
Abs.2);

4. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für
die Mitglieder des Gemeinderates (§ 11
Abs.3);

5. Gewährung von Urlaub über drei Monate
für Mitglieder des Gemeinderates (§ 12
Abs.2);

6. Antrag auf Erklärung des Mandatsverlustes
an den Verfassungsgerichtshof (§ 13 kbs. 3);

7. Antrag auf gleichzeitige Durchführung der
GemeindeT'atswahl mit Nationalratswahlen
oder Landtagswahlen (§ 17 Abs. 3 Z. 2);

8. Beschlußfassung über Dringlichkeitsanträge
(§ 17 Abs. 5);

9. Wahl des Bürgermeisters (§ 22 Abs. I und
§ 2&);

10. Festsetzung der Bezüge des Bürgermeisters
(§ 24);

11. \Vahl der Bürgermeisterstellvertreter und
der Stadträte (§ 27 Abs. 2);

12. Bestellung der Ausschüsse und Verwaltungs~
ausschüsse (§ 36 Abs. I);

13. Erlassung der Geschäftsordnungen fÜr die
KoIlegialorgane und Ausschüsse (§ 38);

14. Feststellung des Voranschlages (§ 50 Abs. I);
15. Bewilligung außerplanmäßiger Ausgaben,

wenn der Betrag S 50.000.- übersteigt
(§ 51);

16. Bewilligung überplanmäßiger Ausgaben,
wenn der Betrag S 100.000.- übersteigt
(§ 51);

17. Beschluß des Voranschlagsprovisoriums
(§ 52);

18. Prüfung und Genehm"igung des Rechnungs-
abschlusses (§ 53 Abs. 3};

19. Zuerkennung der Eigenschaft als Unter,·
nehmung (§ 58);

20. Erlassung der Organisationsstatuten für die
städtischen, Unternehmungen (§ 59).

Durch die im Abs. 2 normierte Ermächtigung des
'Gemeinderates, einzelne in seine Zuständigkeit
fallende Angelegenheiten mit Verordnung ganz
oder zum Tell dem Stadtsenat zu übertragen, so·
fern dies -im Interesse der Zweckmäßigkeit, Rasch-
'heit und Einfachheit gelegen ist, wurde versucht,
einem fallweis-e gegebenen Bedürfnis der Praxis
Rechnung zu trag-en.

Zu'§ 44: Die Kompetenzen des Stadt senates . wer-
den einerseits durch eine Generalklauses (Abs. 4),
anderseits durch eine Aufzählung (Albs. 3) um·
schrieben. Die Generalklaus-el hezieht sich nidlt
auf behördliche Angelegenheiten.
Neu ist die Bestellung von besonderen Verwal-
tungsausschüssen für Unternehmungen der Stadt
(siehe auch § 36), denen in den ihnen übertra-
genen Angelegenbeiten die Stellung des Stadt-
senates zukommen soll.
Zu Abs. 7 ist auf Art. 118 Abs. 5 B-VG.-1929 zu
verweisen.

Zu § 45: Die Zuständigkeit eines Mitgliedes des
Stadtsenates kann und soll sich nicht auf die
Durchführung der Ag-enden setnes Geschäftshe-
reiches, die ihm als "ständiger Referent" zukom-
men, beschränken. Die Mitglieder des Stadt-
senates haben darüber hinaus den Bürgermeister
in allen Angelegenheiten des eigenen· Wirkungs-
bereiches der Stadt, die mit dem ihnen zuge-
wiesenen Geschäftsbereich in sachlichem Zusam-
menhang stehen - unbeschadet seiner Verant·
wortlichkeit -, in der Ausübung seines Amtes
zu unterstützem Zur Erfüllung dieser Rechts-
pflicht war die Festlegung einer entsprechenden
Informationspflicht der leitenden Bediensteten
unerläßlich.
Die von der Informationspflicht erfaßten Ange-
legenheiten konnten im Statut naturgemäß nur
durch einen unbestimmten Rechtsbegriff um-
schrieben werden ("alle wichtigen Angelegen-
heiten").

Zu § 46: Die Zuständigkeit des Bürgermeisters ent-
spricht weitgehend dem gegenwärtigen Recht.
Der Bürgermeister vertritt die Stadt nach außen.
Die Vertretung der Stadt stellt keine Stellver-
tretung im Sinne des bürgerlichen Rechts dar. Sie
ist vielmehr eine organschaftliche Vertretung
nach öffentlichem- Recht, denn die Vertretungs·
macht wird nicht durch ein· Rechtsgeschäft be~
gründet, sondern ergibt sich unmittelbar aus·dem
Gesetz. Die "Vertretung nach außen" darf mit
der Willensbildung (die allenfalls dem Gemein-
derat oder dem Stadtsenat zukommt) nicht gleich·
gesetzt werden. Sie stellt einen Akt dar, der der
Willensbildung rangordnungsmäßig und zeitlich
nachfolgt.
Der Bürg'ermeister ist Vorstand des Magistrates
und Dienstvorgesetzter aller Bediensteten der
Stadt. Dem ~ürgermeister kommt überdies das
Recht der "Eil- odeT Notentscheidung" anstelle
des Stadtsenates unter den in Abs. 7 festgelegten
Voraussetzungen zu. Dieses Entscheidungsrecht
des Bürgermeisters ist dem Gegenstand nach
nicht beschränkt. .

•
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Zu § 41:' Durch § 41 wir·d Art. 119 ·Abs. 2 bis 4
B-VG. 1929 ausgeführt. Die im Abs. 2' vorge-
sehene tJbertragungsffilöglichkeit beruht auf
Art. 119 Abs. 3 B-VG. i929. In den Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage ,der Bundes··
Verfassungsgesetznovelle t962 (S. 21) wtrd aus-
drücklich festgehalten, daß aus dieser Bestim~
mung keineswegs ein Umkehrschluß auf die Be-
sorgung des selbständigen' Wirkungsbereiches
zuläss'ig wäre.
Eine Auslegung in der Richtung, daß der 'Stadt-
senat jedenfalls nach dem Ressortsystem insti~
tuiert werden müsse, wäre unrichtig: Die not~
wendige Folge der Weisungsgebundenheit des
Bürgermeisters und der von ihm delegierten Or~
gane im Rahmen des übertragenen Wirkungsbe~
reiches ist die im Abs. 3 festgelegte Sanktion, wo-
nach Verstöße gegen Gesetze oder die Nichtbe~
folgung von Verordnungen oder Weisungen bei
Besorgung des ü!?ertragenen Wirkungsbereiches.
dazu führen könnenJ, daß das in Frage kommende
Organ seines Amtes verlustig erklärt wird, ohne
daß hiedurch alierdings die allfäliige Mitglied-
schaft einer solchen Person zum Gemeinderat be·
fuhrt wird.

Zu § 48: <DurchAbs. I wird die Bestimmung des
Art. 117 Abs. 6 B-VG. 1929 übernommen. Danach

-ist der Magistrat der Geschäftsapparat der
Organe der Stadt:

Der Magistrat hat bei den zuständLgen Organen
der Stadt alle jene Anträge' zu stellen, die zur
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen der
'Stadt und zu einem klaglosen Ablauf der Ver·
waltungsgeschäfte notwendi'g sind.
Neben der Stellung als Geschäftsapparat wird
dem' Magistrat in bestimmten Fällen aber
auffi Organfunktion eingeräumt. Dem steht
von. Verfassung's wegen nichts en1geg,en (siehe
die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs-
vorlage der Bundes- Verfassungsgesetznovelle
1962,S. 16). Organ funktion kommt dem Magistrat
gemäß Abs.2 in allen behördlichen. Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt
als Behörde erster Instanz (Generalklausd), in
den Angelegenheiten des Abs. 3 lit. a sowie als
politischer Behörde fiürdie Aufgaben der Bezirks-
verwaltung (Abs. 4) zu.

Zu §§ 49 und 50: Neben der grundsätzlichen Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines Voranschlages
wird im § 49 im wesentlichen die Bestimmung
des Abschnittes A Punkt I der auf Grund des
F~VG. 1948 erlassenen "Richtlinien für die Er-
stellung der Voranschläge der Länder, Ge-
meindeverbände (Bezirke als Selbstverwaltungs-
körper) lmrl Gemeinden" (VR) übernommen,
siehe Amtsblatt der österreichischen Finanzver-
waltung, II. Jahrgang, NI. 138/1949. Anstelle des
Ausdruckes "Finanzjahr" wurde die Bezeichnung
"Rechnungsjahr" geWählt. Dies deshalb, weil der
Ausdruck "Rechnungsjahr" auch das Wirtschafts-
jahr ,der Unternehmung'en (bei denen nicht von
einem Haushaltsjahr gesprochenl wird) umfaßt.

\Bei der Erstellung- des Voranschlages sind eine
Reihe von Gl'undsätzen zu beachten, die- für die
Finanzwirtschaft von besonderer Bedeutung sind:
1. Grundsatz der Vollständigkeit: er ibesagt, daß

der V:oranschlag aUe voraussehbaren Ein~
na·hmen und Ausgaben der Stadt für d-as
Rechnungsjahr enthalten muß;

2, Grundsatz' des Haushaltsausgleiches: die
Ausgabeni sind mit den Einnahmen auszu-
gleichen;

3, Gtundsatz der Etnheit: alle Einnahmen und
. Ausgaben sind in einem einzigen Voranschlag

zu veranschlagen (Ausnahme: von der Stadt /
verwaltete Stiftungen und Fonds, denen
Rechtspersönlichkeit zukommt) i

4. Grundsatz der Genauigkeit: die Einnahmen
und Ausgaben sind gewissenhaft und sorg·
fältig 'zu schätzen, soweit sie sich in ihrer
voraussichtlichen Höhe nicht nach den Unter-
lagen errechnen lassen;

5. Grundsatz der Alljährlichkeit: die Stadt hat
für jedes Rechnungsjahr (Kalenderjahr) einen
Voranschlag aufzustellen;

6. Grundsatz der Bruttoveranschlagung: Ein-
nahmen und Ausgaben sind getrennt von-
einander in voller Höhe zu veranschlagen
(Ausnahme: Unternehmungen).

Für die städtischen Unternehmungen sind Wirt-
schaftspläne zu erstellen (§'49 Abs. 2).
Die Ausgabenseite des Voranschlages stellt für
die Verwaltung eine Ermächtigung dar. Von
seiten Dritter besteht auf Grund des Voran-
schlages kein Rechtsanspruch auf tatsächliche
Durchführung von im Voranschlag vorgesehenen
Ausgaben.,"
Nach § 50 Abs. 3 lelzter Satz hat der Gemeinde-
rat schriftlich eingebrachte Erinnerungen bei der
Beratung in Erwägung zu ziehen. Diesen "Er-
innerungen" kommt 'nicht der Charakter eines
Rechtsmittels zu. Sie geben daher auch nicht
einen Anspruch auf eine bestimmte Erledigung.
Wenn der Voranschlag im Gemeinde'rat behandelt
wird, darf die Offentlidlkeit nicht ausgeschlossen
werden (§ 15).

Zu § 51: Der Voranschlag beruht weitgehend auf
Schätzungen; er kann sidl daher im Laufe des
Rechnungsjahres in seinen Ansätzen und Zweck-
bestimmungen als unzureichend erweisen. Es
genügt nicht, einen ausgeglichenen Voranschlag
aufzustellen; ,es ist darauf zu achten, daß der
Ausgleich auch im Laufe des Rechnungsjahres
aufrechterhalten bleibt. Ist dies auch bei Aus-
nutzung aller Sparmaßnahmen nicht zu erreichen
(wenn sich beispielsweise nicht vorhergesehene
Ausgaben im Laufe des Rechnungsjahres ergeben
oder wenn sich die Notwendigkeit der Uber-
5chreilullY eiJlzelner Kreditposten ergibt), so wird
es dem zuständigen Organ (Gemeinderat be-
ziehungsweise Stadtsenat) obliegen, die ent-
sprechenden Beschlüsse zu fassen.

Zu § 52: Wenugleich § 50 Vorsorge trifft, daß der
Voranschlag rechtzeitig festgestellt wird, so kann
doch ausnahmswei.se der Fall eintreten, daß
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zu Beginn des Rernnungsjahres weder deI. Vor-
anschlag noch ein Voranschlagsprovisorium vor~
liegt. Durch die Bestimmungen des § 52 soll eine
Ubergangsregelung getroffen werden, die einer~
seits den Fortgang der Verwaltung sicherstellt,
anderseits aber verhindert, daß neue Vorhaben
in Angriff genommen werden.

Zu § 53: Der Rechnungs,abschluß einer Gebietskör~
perschaft ist der Rechenschaftsbericht über ihre
Gebarung im abgelaufenen Rechnungsjahr. Er
setzt sidl zusammen:
a) aus der Haushaltsrechnung, in der Rechen-

schaft abgelegt wird über die Durchführung
des Voranschlages und die somit die Haus-
haltseinnahmen und -ausgaben zum Inhalt hat
(Form und Inhalt der Haushaltsrechnung wer-
den im P, I der auf Grund des F-V'G, f948,
erlassenen Richtlinien für die Erstellung der
Rechnungsabsdllüsse der Länder, Gemeinde-
verbände (Bezirke als Selbstverwaltungskör-
per) und Gemeinden IRR) geregelt; siehe
Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal-
tung, II. Jahrgang, Nr. 138/1949);

b) aus dem Kassenabschluß, in dem der Nadl-
weis über die gesamte Kassengebarung €.r-
bracht wird (Form und Inhalt des Kassenab~
schlusses sind in P, II RR geregelt);

c) aus der Vermögens rechnung.

Zu: § 54: Grundsatz für die Bewirtschaftung des Ver-
mögens der Stadt ist seine pflegliche und wirt-
schaftliche Verwaltung. Das Vermögen der Stadt
ist möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz
zu erhalten; soweit es ertragsfähig ist, soll der
größte dauernde Nutzen gezogen werden.

Zu § 55: Die Stadt darf Darlehen nur aufnehmen,
wenn die Amortisationsverpflichtungen die
dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht über-
schreiten. Bei der Aufnahme eines Darlehens
wird daher auf die Höhe der bereits vorhandenen
Versdmldung Bedacht zu nehmen sein.
Die Bildung einer Tilgungsrücklage wurde für
den Fall vorgeschrieben, daß ein Darlehen nicht
nach einem festen Tilgungsplan, sondern durch
einmalige Rückzahlung des Gesamtbetrages ab-
zustatten ist. Das Recht der Stadt, sogenannte
freiwillige Rücklagen zur Sicherung und Festi-
gung der Finanzlage zu bilden, wird durch den
Entwürf nicht ausgeschlossen.

Zu § 56: Die Beanspruchungen der Stadt durch Dar-
lehensgewährung und Haftungsübernahmen zei-
gen ein immer steigendes Ausmaß. Durch die
'Einschränkung, daß hiefür ein besonderes Inter·
esse der Stadt gegeben sein muß, scheint eine
angemessene Gebrauchnahme dieser Rechtsge-
schäfte durch die Stadt siche.rgestellt.

Zu § 57: Eine wirtschaftliche Beurteilung der städti-
schen Finanzen darf sich nicht auf die Entwick-
lung der laufenden Einnahmen und Ausgaben
stützen, sondern muß das Vermögen einbeziehen.
Isoliert ist eine ausgeglichene Haushaltsrechnung
nicht aussagefähig. Das tatsächliche Ergebnis der
Gebarung wird erst verständlich, wenn es im

.--.,.-\

Zusammenhang mit der Vermögenswirtschaft ge-
würdigt wird. Daraus ergibt sich die Forderung,
neben der Haushaltsrechnung eine Vermögens-
rechnung zu führen, die den Bestand und die
Veränderungen des Vermögens systematisch ge-
ordnet darstellt. Die Richtlinien für die Erstellung
der Rechnungsabschlüsse der Länder, Gemeinde-
verbände (Bezirke als Selbstverwaltungskörper)
und Gemeinden enthalten keine Richtlinien für
die Erstellung von Vermögensrechnun,gen, son-
dern hehalten diese lediglich vor (RR"
P, VIfl),

Zu §,58: Die besondere Bedeutung wirtschaftlicher
Unternehmungen der Gemeinden in finanzieller
Hinsicht ist nicht nur allein unter dem Gesichts-
punkt der Höhe der hiefür erforderlichen Auf-
wendungen, sondern zumindest im gleichen Maße
darin gelegen, daß allfällige Abgänge beim Be-
trieb wirtschaftlicher Unternehmungen der Ge-
meinde von der Gemeinde und' damit letzten
Endes aus dem allgemeinen Steueraufkommen
gedeckt werden miiss'en. Aus diesem Grunde war
es· - berücksichtigt man weiters, daß die Or- •
ganisationsform der Städte nicht hauptsächlich
auf die !führung privatwirtschaftlicher Unter-
nehmungen ausgerichtet sein kann - erforder-
lich und auch vertretbar, die Zuerkennung der
iEigenschaft einer Unternehmung der Stadt
(Abs. 3) an die im Abs. 1 umschriebenen Voraus~
setzungen und weiters ausdrücklich daran zu
binden, daß die ordnungsgemäße Erfüllung der
der 'Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben
oder ihrer pri'VatrechtIichen Verpflichtungen nicht
gefährdet wird,
Sehr wesentliche Grundsätze sind in diesem Sinne
vor allem die Gebote der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Gegen diese
Prinzipien würde es beispielsweise auch ver-
stoßen, wenn der durch die Errichtung einer
Unternehmung verfolgte Zweck besser und wirt-
schaftlicher von einem anderen als von der Ge-
meinde erfüllt wer-den kann.
Die Bestimmungen des § 58 stehen mit Art. 116
Abs, 2 B-VG, 1929, demzufolge die Gemeinde als •
selbständiger Wirtschaftskörper u. a. das Recht
hat, innerhalb der allgemeinen Bundes- und
Landesgesetze Vermögen aller Art zu besitzen,
zu erwerben und darüber zu verfügen sowie wirt-
schaftliche Unternehmungen zu betreiben, nicht
im Widerspruch.

Zu § 59: Die Unternehmungen der Stadt müssen mit
Rücksicht auf Art. 117 Abs, 6 B-VG, \929 dem
Magistrat eingegliedert sein. In den Organisa-
tionsstatuten hat der Gemeinderat die Zustän-
digkeit der einzelnen Organe der Stadt in bezug
auf die Unternehmungen nach Maßgabe der
Bestimmungen des Abs. 2 festzuseJzen und die
näheren Bestimmungen über ihre Geschäfts-
führung zu treffen, um so der Forderung nach
größerer Elastizität in der Wirtschaftsführung der
einzelnen Unternehmungen Rechnung zu tragen.
Als Richtschnur für die Ubertragung hat zu gelten,
daß die Aufgaben in einem solchen Maß zu über-
tragen sind, daß die laufenden Betriebs~ und Ver-
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waltungsgeschäfte der Unternehmungen nach
kaufmännischen Grundsätzen geführt werden
können.

Zu § 60: Der Entwurf geht vom Begriff der "Einheits-
kasse" aus. Eine Durchbr€chung dieses Prinzips
ist nur für die Unternehmungen vorgesehen, für
die im Hinblick auf den Wirtschaftsplan und den
Bestand einer eigenen Buchhaltung die Möglich-
keit der Errichtung von Sonderkassen vorge-
sehen ist.

. Für bestimmte Dienststellen können Nebenkassen
errichtet werden. Ihre Einrichtung bedeutet keine
Durchbrechung der Kasseneinheit, weil die
Nebenkasse Teil der Stadtkasse ist.

Zu § 61: Der eigene Wirkungsbereich der Stadt ist
dadurch gekennzeichnet, daß diese Aufgaben von
der Stadt im Rahmen der Gesetze und Verord-
nungen des Bundes und des Landes in eigener
Verantwortung frei von Weisungen und - vor~
behaltlieh der Bestimmungen des § 67 - unter
Ausschluß eines Rechtsmittels an Verwaltungs-
organe außerhalb der Stadt zu besorgen sind
(ArL 118 Abs, 4 B-VG, 1929),
Uberdies erschien es notwendig, die erforderliche
KlarsteIlung für den Instanzenzug in den Ange-
legenheiten des der Stadt vom Land übertragenen
Wirkungsbereiches zu treffen (Abs. 3).

Zu § 62: Die Bestimmungen über äie Kundmachung
von Verordnungen wurden in Anlehnung an § 4
Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesgesetzblatt.
BGBL Nr. 33/1920, in der geltenden Fassung so-
wie an § 10 Abs. 1 des Gesetzes über das Landes-
gesetzblatt und die Amtliche Unzer Zeitung,
LGBLNL 39/195?, neu gestalte!- Die verbindende
Kraft der Verordnungen der Organe der Stadt be·
ginnt demnach mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung, sofern nidlt in der Verordnung
etwas anderes bestimmt ist.
Der zweite Sati des A;bs. 1 ermöglicht eine
Kundmachung von" Verordnungen durch An-
schlag an den Amtstafeln der Stadt, für den Be-
ginn der verbindenden Kraft sind aber auch in
diesem Fall die Bestimmungen des Abs. 2 maß-
gebliclL

Zu § 63: Diese Bestimmungen gründen sich auf
ArL 15 Abs. 9 B-VG. 1929,
Für Urkunden über Rechtsgeschäfte, zu denen die
Zustimmung des Gemeinderates oder des Stadt-
senates erforderlich ist, hat der Entwurf mit Rück-
sicht auf die Wichtigkeit solcher Erklärungen
besondere Formvorschriften aufgestellt. Der-
artige Urkunden sind vom Bürgermeister sowie
von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zu
unterfertigen (Schutzfunktionl) und mit dem
Stadtsiegel zu versehen (Abs. 1). Nicht vorge-
schrieben wurde die Angabe des betreffenden
Gemeinderats- oder Stadtsenatsbeschlusses auf
der Urkunde.
Die Unterfertigung sonstiger Urkunden soll der
Regelung durch die Geschäftsordnung für den
Magistrat vorbehalten bleiben (Abs. 2),
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Auch für die Stadt gilt (hinsichtlich der Gültig-
keit eines von ihr abgeschlossenen Rechtsge~
schäftes) das "Prinzip des Vertrauens auf den
äußeren Tatbestand". Dieses Prinzip kann aller~
dings nicht schon von dem, der sich auf den
äußeren Tatbestand verlassen hat, sondern nur
von dem, der sich bei Anwendung gehöriger Auf-
merksamkeit darauf verlassen durfte, geltend
gemacht werden (wer mit der Stadt einen Vertrag
schließt, muß die für ihre Willensbildung gelten-
den öffentlich-rechtlichen Beschränkungen be-
achten und auch dann gegen sich gelten lassen,
wenn er sie nicht gekannt haben sollte (§ 2
ABGB,); OJZ. 1959, S. 128 fL, EvBl. Nr. 71),
Um im Falle der Prüfung an Ort und Stelle zu
geWährleisten. daß hievon jedenfalls der Bürger-
meister Kenntnis erhält, wird im letzten Satz aus-
drücklich bestimmt, daß gegebenenfalls der Bür-
germeister zu verständigen ist. Diese Bestim-
mung ist dem Art, 15 Abs. 2 letzter Satz B-VG,
1929 (Verständigung des Landeshauptmannes im
Falle der Entsendung von Inspektionsorganen des
Bundes in die Gemeinde in Ausübung der Auf-
sicht in Angelegenheiten der örtlichen Sicher-
heitspolizei) nachgebildet.

Zu § 64: Zum Abs. 1 wird in verfassungs rechtlicher
Hinsicht auf Are 119 a Abs, I und 3 B-VG, 1929
verwiesen. Da sich das Aufsidltsrecht des Bundes
und des Landes gemäß Art 119 a Abs. I B-VG.
1929 nur auf die Besorgung des eigenen Wir-
kungsbereiches der Stadt erstreckt und gemäß
Art 119 a Abs. 3 B-VG, 1929 der Landesgesetz-
geber zur gesetzlichen Regelung des Aufsichts-
rechtes nur insoweit zuständig ist, als die Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Stadt nicht aus dem Bereich der Bundesvoll-
ziehung stammen, können die Bestimmungen
dieses Hauptstückes nur auf Angelegenheiten des
,eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus dem
Bereich der Landesvollziehung Anwendung
finden.
Mit Ausnahme der Fälle der Vorstellung und der
gesetzlidlen Genehmigungsvor-behalte- steht auf
die Ausübung des Aufsichtsrechtes des Landes
niemandem ein Rechtsanspruch zu (Abs. 2).

Zu § 65: Durch diese Bestimmungen wird Art. 119 a
Abs. 4 B-VG, 1929 ausgeführt

Zu § 66: Die Bestimmungen über die Verordnungs·
prülung lühren ArL 119 a Abs, 6 B-VG. 1929 aus.
Der Abs. 2 zweiter Satz legt fest, daß die im
Art 119 a Abs. 6 B-VG, 1929 vorgeschriebene
Anhörung der Stadt auch dann als erlolgt gil't,
wenn die Stadt von der Landesregierung zur
Abgabe einer Äußerung ausdrückliCh aufge-
fordert wurde, eine Äußerung der Stadt jedoch
innerhalb einer Frist von acht Wochen bei der
Landesregierung nicht einlangt. Diese Bestim-
mung ist notwendig, um das AufsiChtsmittel der
Verordnungsprüfung überhaupt effektiv gestal-
ten zu könIlcen; andernfalls wäre es nämlich der
Sladt möglich, durch ihr Schweigen die Auf-
hebung' der Verordnung zu verh.indern, das heißt,



14

es wäre von der Stadt abhängig I ob die Landes-
regierung eine gesetzwidrige Verordnung der
Stadt aufheben kann oder nicht. Sinn des
Art. 119a B-VG. 1929 kann es jedoch nicht sein,
die Frage, ob ein Aufsichtsmittel angewendet
wird, vom Willen desjenigen abhängig zu
machen, gegen den das Aufsichtsmittel ergriffen
werden soll. Durch die Einräumung, einer acht-
wöchigen Fri~t für die Abgabe deI Äußerung und
das Erfordernis der ausdrücklichen Aufforderung
durch die Landesregierung wird der Stadt hin-
reichend Gelegenheit geboten, alle nach ihrer
Auffassung für die Gesetzmäßigkeit der Verord-
nung sprechenden Gesichtspunkte und Argu-
mente vorzubrinGen.
Der Abs. 3 ordnet an, daß eine Aufhebungsver-
ordnung der Landesregierung auch von der Stadt
unverzüglich in gleicher Weise wie die aufge-
hobene Verordnung kundzumachen ist.

Zu § 61: Diese .Bestimmungen führen Art. 119 a
Abs. 5 B-VG. 1929 aus. Von der Ermächtigung
des letzten Satzes dieser Verfassungs stelle wurde
kein uneinges<..uränkter Gebrauch gemacht. Die
Bundes~Verfassungsgesetznovelle 1962 brachte
eine wesentliche Stärkung der Gemeindeauto-
namie u. a, dadurch, daß künftighin die Gemein-
den die Angelegenheiten ihres eigenen Wir-
kungsbereiches unter Ausschluß eines Rechts-
mittels an Verwaltungsorgane außerhalb der
Gemeinde zu besorgen haben (Art. 118 Abs. 4
B-VG. 1929); an die Stelle des nach der bisherigen
Rechtslage auch in diesen Angelegenheiten
grundsätzlich, sofern nidli in einzelnen Fällen die
Gesetze anderes bestimmen, bestehenden Rechts~
mittelzuges tritt nach der neuen Verfassungs-
rechtslage das Aufsichtsmittel der Vorstellung
(Art. 119a Ahs. 5 B-VG. 1929). Die Wesensmerk-
male dieses Aufsichtsmittels sind:
a) Voraussetzung 'für die Erhebung der Vor-

\ stellung ist die Erschöpfung .des.innergemeind-
lichen Instanzenzuges.

b) Die Aufsichtsbehörde kann auf Grund der
Vorstellung nur nachprüfend tätig werden;
wenn durch qen Bescheid des Gemeindeorgü-
nes Rechte des Einschreiters verletzt werden,
hat sie den Bescheid aufzuheben und die
Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung
an die Gemeinde zu verweisen. Es handelt
sich.daher nur um eine Rech.ts-,nicht auch um
eine Zweckmäßigkeitskontrolle, wobei die
Aufsichtsbehörde nur kassatorisch (nicht aber
auch meritorisch) entscheiden kann.

Nach der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962
ist daher das bisher mögliche oberbehördliche
Eingreifen nur rr~ehr im Rahmen de.r Aufsicht
möglich. Dies soll aber nun nicht der Anlaß dafür
sein, daß in Hinkunft ganze Rechtsgebiete, die
bisher dem unmittelbaren oberbehördlichen Ein-
greifen unterlagen, auch der Möglichkeit der
bloßen aufsichtsbehördlichen Einflußnahme ent-
zogen werden. Anderseits wurden aber als
Konsequenz dieser Auffassung die ·Angelegen-
heiten des Dienst-, Besoldungs- und ,Pensions-
rechtes der Bediensteten der Stadt, in denen

bereits bisher der Instanzenzug bei den Organen
der Stadt endete (§ 116 Abs. 3 des Statutarge-
meinden-Beamtengesetzes, LGBl. Nr. 37/1956),
von der Vorstellung ausgenommen.
Die Anordimng der Vorstellung ist überdies im
Interesse des Rechtsschutzes der Parteien ge~
legen,.denen im Wege der Vorstellung die Mögw

lichkeiteröffnet wird, vor einer allfälligen An-
rufung des Verfassungs- oder des Verwaltungs-
gerichtshofes die letztinstanzliche Entscheidung
der Stadt auf ihre Gesetzmäßigkeit hin durch die
Aufsichtsbehörde überpr~fen zu lassen.
Die Bestimmunq des Abs. 2 erster Satz wurde
dem § 63 AVG. -1950 nachgebildet, Grundsätzlich
kommt der Vorstellung keine aufschiebende
Wirkung zu. Auf Ansuchen des Einschreiters hat
jedoch die Stadt die aufschiebende Wirkung
zuzuerkennen, wenn, die gesetzlichen Voraus-
setzungen hiefür gegeben sind (Abs. 3). Diese
Regelung wurde dem § 30 des Verwaltungsge-
'richtshofgesetzes 1965,BGBLNr. 2, nachgebildet.
Bei der neuerlichen Entscheidung ist die Stadt an
die Rechtsansi"chtder Aufsichtsbehörde gebunden
(Abs, 6). Diese Vorschrift ergibt sich als zwin-
gende Folgerung aus dem Grundsatz, daß es der
Stadt freisteht, gegen die den Bescheid des
Organes der Stadt aufhebende Entscheidung der
Aufsichtsbehörde Rechtsmittel zu ergr~ifen.
Macht die Stadt von diesem ihrem Recht keinen
Gebrauch oder unterliegt sie mit dem von ihr
ergriffenen Rechtsmittel, so ist sie bei der neuer-
lichen Entscheidung durch den rechtskräftigen
Bescheld der Landesregierung gebunden. Es
würde einem allgemeinen Grundsatz der öster-
reichischen Rechtsordnung zuwiderlaufen, wollte
man der Stadt für solche Fälle die Möglichkeit
einer Art von "Beharrungsbeschluß" offen lassen.

Zu § 68: Die Bestimmungen über das Aufhebungs-
recht, die dem § 68 Abs. 4 und 5 AVG. 1950 ent-
nommen wu,rden, tragen sowohl dem Gedan,k.en
der Rechtsstaatlichkeit als auch dem der Rechts-
sicherheit und dem Prinzip der materiellen
Rechtskraft Rechnung. Bei Aufsichtsmaßnahmen
bezüglich privatrechtlicher Akte wird in beson~
derer Weise auf die Bestimmungen des § 73
Abs. 1 Bedacht zu nehmen sein.

Zu § 69: Diese Gesetzesstelle bietet der Aufsichts-
behörde. die Möglichkeit, bei Untätigkeit der
Stadt einzugreifen, und beschränkt dieses Auf-
skhtsmittel im Einklang mit Art. 119 a Abs. 7
zweiter Satz B-VG. 1929 auf die Fälle unbedingter
Notwendigkeit.
Wie die Erläuternden Bemerkungen zur Regie-
rungsvorlage der -Bundes-Verfassungsgesetz-
novelle 1962 (S. 211.) zu Ar1. 119a Abs. 1 B-VG.
1929 treftend ausführen, - hat die staatliche
Kontrolle der Selbstverwaltung eine negative
und eine positive Seite. Die negative Seite
ist darauf ausgerichtet, daß die Gesetze nicht
verletzt werden; die positive hingegen zielt
darauf ab, daß die Gemeinde die ihr ob·
liegenden Aufgaben erfüllt. Diesem doppelten
Aufsichtsziel hat auch der einfache Gesetzgeber
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durch die Anordnung entsprechender Aufsichts-
mittel Rechnung zu tragen. Es sind daher einer~
seits repressive Maßnahmen, anderseits aber
auch konstruktive Maßnah1,1len für den Fall der
Nichterfüllung einer Aufgabe durch die Gemeinde
vorzusehen. Letzteres hat zur Folge, daß an die
Stelle der säumigen im eigenen Wirkungsbereich
zum Handeln berufenen Gemeinde die staatliche
Behörde tritt, die nun zum handelnden Subjekt
auf der Bühne des eigenen Wirkungsbereiches
wird (E. Loebenstein, Gedal}ken zu einer Neu·
ordnung des Gemeindeverfassungsrechtes, 05ter-
reichische Gemeinde-Rundschau, F. 1/1963,
S, 21 ff.). Wollte der einfache Gesetzgeber davon
absehen, der Aufsichtsbehörde zur Erreichung
der positiven Seite der staatlichen Kontrolle der
Selbstverwaltung taugliche Aufsichtsmittel in die
Hand zu geben, müßten gegen eine derartige
Unterlassung vom Standpunkt des Art. 119 a
Abs. 1 B-VG. 1929 aus schwerwiegende ver-
fassungsrechtlidle Bedenken erhoben werden.
Zu beachten ist, daß für die Frage, ob im ein-
zelnen Fall von dem im § 69 statuierten Aufsichts-
mittel Gebrauch gemacht werden soll und darf,
die im § 73 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze über
die Handhabung der Aufsicht maßgeblich sind.
Der Abs. 3 trifft Vorsorge für jene Fälle, in denen
der Aufsichtsbehörde infolge Untätigkeit der
Stadt über den allgemeinen Verwaltungsaufwand
hinausgehende Kosten erwachsen.

Zu § 70: Diese Bestimmungen führen Art. 119 a
Abs. 2 B-VG. 1929 aus.

Zu § 71: Gemäß Art. 119 a Abs. 8 B-VG. 1929 können
einzelne von den Gemeinden im eigenen Wir-
kungsbereich zu treffe.nde Maßnahmen, durch die
auch überörtliche Interessen if!. besonderem
Maße berührt werden, insbesondere solche von
besonderer finanzieller Bedeutung, durch die zu-
ständige Gesetzgebung an eine Genehmigung der
Aufsichtsbehörde gebunden werden. Als Grund
für.die Versagung der Genehmigung darf nur ein
Tatbestand vorgesehen werden, der die Bevor-
zugung überörtlicher Interessen eindeutig
rechtfertigt. Die Bundes-Verfassungsgesetzno-
velle 1962 erkennt somit ausdrücklich Genehmi-
gungsvorbehalte für einzelne weitreichende Maß-
nahmen der Gemeinden mit dem Grundsatz der
Selbstverwaltung- als vereinbar an. Die Neuge-
staltung des Gemeinderechtes sowie der Stadt-
rechte in Ausführung der genannten Bundes-
Verfassungsgesetznovelle kann somit nicht der
Anlaß für eine völlige Freistellung der Städte
und Gemeinden Von der Aufsichtsbehörde sein.
Die im Abs. 1 lit. abis c aufgezählten genehmi-
gungspflichtigen Rechtsgeschäfte entsprechen dem
§ 21 Abs. 2 Statut 1030, die bish~liyeIl starren
absoluten wurden durch relative Wertgrenzen
ersetzt, deren derzeitige absolute Beträge wesent-
lich über d.en bisherigen liegen.
Der Abs. 2 enthält jene Tatbestände, deren Vor-
liegen die Voraussetzung für die Versagung der
Genehmigung bildet. Sind diese Tatbestände
nicht gegeben, so hat die Landesregierung die

Genehmigung zu erteilen. Die Bestimmungen des
Abs. 2 beziehen sich ausdrüclc1ich nur auf die im
Abs. 1 lit. abis c aufgezählten Genehmigungs-
fälle. Soweit nämlich Genehmigungsvorbehalte
in anderen Gesetzen normiert werden, werden
diese jeweils aud) die Versagungsgründe zu ent-
halten haben.
Der Abs. 3 erster Satz stellt klar, daß genehmi-
gungspflichtige Rechtsgeschäfte der Stadt Drillen
gegenüber erst mit der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung rechtswirksam. werden. Die Zustän-
digkeit des Landesgesetzgebers zur Regelung
dieser Frage gründet sich auf Art. 15 Abs. 9
B-VG. 1929.

Zu § 72: In verfassungsrechtlicher Hinsicht ist auf
Art. 119 a Abs. 7 erster Satz B-VG. 1929 zu ver-
weisen. Die Auflösung des Gemeinderates durch
die Landesregierung ist nur unter den im Abs. 1

. umschriebenen Voraussetzungen zulässig, wobei
das Gesetz deutlich zum Ausdruck bringt, daß -
auch im Sinne der Bestimmungen des § 73 Abs. 1
- dieses AufsichtsmiUel nur dann zur Anwen-
dung kommen soll, wenn mit gelinderen Mitteln
die Ziele der staatlichen Aufsicht nicht erreicht
werden können.
Der A,bs. 2 stellt klar, daß mit der Auflösung des
Gemeinderates auch der Stadtsenat und die Aus-
schüsse aufgelöst so'wie die Mandate des Bürger·
meisters, der Bürgermeisterstellverheter und
der Stadträte erloschen sind (siehe § 22 Abs. 5
und § 30 Abs. 1 erster Satz). .
'Die Bestimmungen über die einstweilige Fort-
führung der Verwaltung der Stadt, und die Aus-
schrei'bung von Neuwahlen enthält § 76.

Zu § 73: Diese Gesetzesstelle enthält die Grundsätze
über die Ausübung des Aufsicbtsrecbtes. Der erste
Satz des Abs. 1 stellt dabei zwei Gebote auf, von
denen· das erste das Verhältnis cl'er Aufsichtsbe-
hörde zur 'Stadt und das zweite das Verhältnis
-gegenüber Dritten betrifft. Der Stadt gegenüber
ist das Aufsichtsrecht entsprechend dem Geist
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 unter
möglichster 'Bed'achtnahme auf ihre Eigenver ..
antwortlichkeit auszuüben; .für das Verhältnis
'Dritten gegenüber gilt der Grundsatz, daß die
Aufsichtsmittel unter möglichster Schonung er-
worbener Rechte zu handhaben sind (Art. 119 a
Abs. 7 letzter Sat'z B-VG. 1929). In Verfolgung
dieser Gedanken ordnet daher auch der zweite
Satz des Albs. 1 an, daß von verschiedenen Auf-
sichtsmitteln, die im Einzelfall zur Verfügung
stehen, jeweils das gelindeste noch zum Ziel
führende Mittel an,zuwell'den ist.
Der Abs. 2 zweiter Satz legt fest, daß auf das
Verfahren vor der Aufsichtsbehörde die Hestim·
mungp.n: ries AVe. 1950 anzuwenden sind'.

Zu § 74: Der Abs. 1 führt Art. 119 a Abs. 9 erster
Halbsatz B-VG. 1929 aus und stellt außerdem
klar, daß im VerJahren nach den §§ 67 und 68
auch jenen Personen ParteisteIlung, zukommt,
die als Parteien an dem von den Organell' der
Stadt durchgeführten Verwaltungsverfahren be·
teiligt waren.

i
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Der Abs. 2 fübrt Art. t19 a A.bs. 9 zweiter Halb-
satz B-VG. 1929 aus.

Zu § 75: Diese Gesetzesstelle führt Art. t19 a -Abs. 10
B-VG. 1929 aus.

Zu 6 76: Die Vorsorge für die Fortführung der Ver~
;altung der Stadt bei Auflösung des Gemeinde-
rates ist eine Angelegenheit der Gemeindeor~
ganisation, zu deren· Regelung der Landesgesetz-
geber zuständig. ist, und zwar auch für den Fall
der Auflösung d'€s Gemeinderates in Ausübung
des Aufsiehsrechtes des Bundes. Die Bestirnmun~
gen des § 76 linden neben den Fällen der Auf-
I'äsung des GemeinUe.1dles in Ausübung des Auf-
sichtsrechtes auch bei der Selbstauflösung (§ 10
Abs. 2) Anwendung.
Neben dem Gemeinderat (Abs. 3) steht die An-
fechtung des Auflösungsbescheides bei der Auf-
lösung des Gemeinderates in Ausübung des Auf-
sichtsrechtes, ohne daß dies besonders im Gesetz
verankert werden mußte. auch jedem einzelnen
Mitglied des aufgelösten GemeInderates zu
(siehe Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes,
Slg.316911957: ,,'Das passive Wahlrecht erschöpft
sich nicht in dem Recht, gewählt zu werden, son~
dern schließt auch das Recht in sich, gewählt zu
bleibell'. Maßnahmen, welche sich -gegen die
Ausübung eines durch Wahl, empfangenen Man-
dates k<ehren, berühren die individuelle Rechts-
sphäre des Mandatars. Die Auflösung des Ge-
meinderates setzt auch dem Wirken des einzel-
nen Gemeinderates ein Ende. Der Verfassungs-
gerichtshof hat daher die Legitimation, jedes ein-
zelnen ,Mitgliedes des Gemeinderates zur Be-
kämpfung des Auflösungsbescheides bejah!.").

Zu § 77: Diese Gesetzesstelle enthält die notwendi-
gen Ubergangsbestimmungen. Der Abs. 2 stellt
klar, daß im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bereits anhängige Verwaltungsverfah-
ren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wei-
terzuführen sind; dies bedeutet u. a., daß in den
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
der Stadt nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
eine Berufung an Verwaltungs organe außerhalb
der Stadt nicht mehr möglich ist, sondern nur der

Dr. Natzmer

Obmann-Stell vertreter

Rechtsbehelf der Vorstellung offen steh!. Ebenso
sind in Angelegenheiten des eigenen Wirkungs·
bereiches aus dem Bereich der Landesvollziehung
im fraglichen Zeitpunkt an Verwaltungsorgane
außerhalb der 'Stadt bereits eingebracbte Rechts-
mittel, ü1Jer die noch keine 'Entscheidung er-
gangen ist, als Vorstellung zu behandeln, .

Zu § 78: Der Ahs. 1 entspricht dem § 5 Ahs. 1 der
'Bundes ..Verfassungsgesetznovelle 1962.
Während individuelle Normen nicht mit dem
Wegfall ihrer generellen Rechtsgrundlage unter-
gehen,' werden nach der ständigen Rechtspre-
chung des Verfassungsgerkhtshofes Durch-
führungsverordnungen bei Wegfall des sie tra~
genden Gesetzes gegenstandslos (siehe die Er-
kenntnisse des Verfassungsgerichtshofes 51g.
23261f952, 234411952 u. a.).
Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst hat
mit der an dj,e Ämter der Landesregierung, ge-
richteten Note vom 17. Mai 1965, Zl. 120.724-2/65,
festgestellt, daß es nach der Neufassung des
Art. 102 Ahs. 6IB-VG. 1929 zufolge § 1 Z. 3 der
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 dem Lan·
desgesetzgeber nicht m·ehr mög'lich ist, die Be-
sorgung von Angelegenheiten aus dem eigenen
Wirkungsbereich von· Geme-inden an eine Bun-
despolize1behörde zu übertragen. Nach dem
Wirksamwerden der Verfassungsbestimmungen
über denr eigenen Wirkungsbereich der Gemein-
den (1. Jänner 1966) wird eine Ubertragung der
Besorgung von Angelegenheiten dieses den Ge~
meinden garantierten eIgenen Wirkungsbe-
reiches auf eine staatliche Behörde, sohin auch
auf eine 'Bundespolizeiibehörde, nur mehr unter
Einhaltung des im Art. 118 Albs. 7 I3-VG. 1929
(§ 41 Abs. 5 des Entwurfes) vorgesehenen Ver-
fahrens zulässigl sein.

•

Der Ausschuß für allgemeine innere Angelegen~
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das beige~
gefügte Gesetz, mit dem ein Statut für die Stadt
Steyr erlassen wird (Statut für die Stadt Sfeyr -
SIS.), beschließen. •Li n z. am 19. November 1965.

Bernaschek
Berichterstatter
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Gesetz

vom , _ _ ~ .......... ',

mit dem ein Statut für die Stadt Steyr erlassen wird

(Statut für die Stadt Steyr - StS.).

Der 0, ö. Landtag hat beschlossen:

I. HAUPTSTUCK.

A 11 g e m ein e s.

§ 1.

Rechtliche Stellung der Stadt.

(1) Die Stadt Steyr ist eine Stadt mit eigenem
Statut .

(2) Die Stadt ist Gebietskörperschatt mit dem Recht
auf Selbstverwaltung und zugleich Verwaltungs-
sprengel. Sie hat neben den Aufgaben der Ge-
meindeverwaltung auch die der Bezirksverwaltung
zu besorgen.

(3) Die Stadt ist selbständiger Wirtschattskörper.
Sie hat das Recht, innerhalb der Schranken der all-
gemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen
aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu
verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu be·
treiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung
ihren Haushalt selbständig zu führen und Abgaben
auszuschreiben.

§ 2.

Stadtgebiet.

(t) Das Stadtgebiet besteht aus den Katastralge-
meinden Steyr, Christkindl, Föhrenschacherl, Gleink,
Hinterberg, Jägerberg, Sarning und Stein .

(2) Das Stadtgebiet kann unter Bedachtnahme auf
örtliche, historische oder sonstige Gegebenheiten zu
Verwaltungs zwecken in Stadtbezirke eingeteilt wer-
den, deren Zahl, Abgrenzung und Bezeichnung der
Gemeinderat zu bestimmen hat.

(a) Die Stadt bildet einen eigenen politischen Be-
zirk.

§ 3.

Farhen, Wappen und Siegel der Stadt.

(1) Die Farhen der Stadt sind grün - weiß.

(2) Das Wappen. der Stadt zeigt einen nach rechts
springenden, weißen, rotbewehrten Panther im grü-
nen Feld mit stierähnlichem Kopf, kurzen Hörnern
und Klauen, aus dem Maule und den Ohren Feuer
speiend.

(3) Die Befugnis, das \'\Tappen zu verwenden, wird
durch die Stadt erteilt. Die Stadt kann üher Antrag
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die Verwendung des V\'appens physischen oder juri-
stischen Pe'rsonen sowie Personengesellschaften des
Handelsrechtes gegen jederzeitigen Widerruf ge-
statten, wenn dies im Interesse der Stadt gelegen
und ein abträglicher Gebrauch nicht zu befürchten
ist.

(4) Das Siegel der Stadt trägt im Siegelleid das
Wappen mit der Umschrift "Stadt SteYr"..

§ 4.

Einwohner und Bürger.

(1) Die Personen in der Stadt werden unterschieden
in Einwohner und Bürger.

(2) Einwohner sind jene Pel'sünen, die in.der Stadt
wohnen,

(3) Bürger sind jene Einwohner, die nach der Sta-
tutargemeinden- vVahlordnung wahlberechtigt sind.

H·
Ebrungen.

(1) Der Gemeinderat kann Personen, die sich um
die Stadt besonders verdient gemacht haben oder
die jder Stadt in besonderem Maße zur Ehre ge-
reichen, durch Ernennung zu Ehrenbürgern, durch
Verleihung eines Ehrenringes oder durch sonstige
Ehrungen auszeichnen. Die Ernennung zum Ehren~
bürger bedarf eines 'Beschlusses, der mit DreivierteI~
mehrheit zu fassen ist.

(2) Alle Ehrungen begründen weder Sonderrechte
noch Sonderpflichten.

(:i) Eine Ehrung gilt als widerrufen, wenn der AusR

gezeichnete wegen einer strafbaren Handlung, die
in der Statutargemeinden-Wahlordnung als Wahl-
ausschließungs grund angeführt ist, rechtskr~Ütigver-
urteilt wird.

•

§ 6.
Amlsblatt.

(1) Die Stadt hat das "Amtsblatt der Stadt Steyr" •
herauszugeben. In diesem sind jene Verordnungen
kundzumachen, deren Kundmachung im Amtsblatt
der Stadt Stcyr gesetzlich vorgeschrieben ist. Im
Amt.sblatt kann .die Stadt ferner andere Verord-
nungen sowie Verlautbarungen und Informationen,
die für die Stadt von Bedeutung sind, veröffent-
lichen.

(2) Der Tag der Herausgabe, an dem zugleich die
Versendung zu erfolgen hat, ist auf jedem Stück des
Amtsblattes anzugeben.

(3) Die Seiten und die Folgen des Anltsblattes sind
jahrweise fortlaufend zu l1urnerieren.

(4) Die Berichtigung von Druckfehlern im Amts-
blatt, die bei der Kundmachung von Verordnungen
unterlaufen sind, ist im Amtsblatt kundzumachen. In
anderen Fällen sind Druckfehler in zweckdienlicher
Weise zu berichtigen.

(5) Das Amtsblatt hat während der Amtsstunden
beim Magistrat zur unentgeltlichen öffentlichen Ein-
siCht aufzuliegen,
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IL HAUPTSTUCK.

Organe der Stadt.

§ t.
Uberslebt.

Die Organe der Stadt sind:
1, der Gemeinderat,
2, der Bürgermeister,
3. der Stadtsenat (Verwaltungs ausschuß) ,
4. der Magistrat.

LAbschnitt.

DelI Gemeinderat.

§ 8.
_Zusammensetzung und Wahl.

(1) Der Gemeinderat besteht aus secnsunddreißig'
Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Gemeinderates werden auf
Grund der Statutargemeinden-Wahlordnung ge-
wählt.

d.
KonsUtuieru~g und Gelöbnis.

(1) Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates
ist binnen zwei Wochen nach Verlautbarung des
Wahlergebnisses, falls jedoch gegen die ziffern-
mäßige Ermittl~.mg Einspruch erhoben wurde, binn.en
zwei Wochen nach der endgültigen Entscheidung
hierüber abzuhalten.

(2) Die gewählten Mitglieder sind hiezu vom
Bürgermeister der abgelaufenen Funktionsperiode
unter Hinweis auf die Bestimmungen des § 13 Abs, 2
Bi. a einzuladen.

(3) Bis zur Angelobung des neu gewählten Bürger~
meisters hat in der konstituierenden Sitzung das an
Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des neu
gewählten Gemeinderates den Vorsitz zu führen und
sofort die Angelobung der Mitglieder des Gemeinde-
rates vorzunehmen. .

(.) Die Mitglieder des Gemeinderates 'haben dem
Vorsitzenden und dieser hat dem Gemeinderat fol-
gendes Gelöbnis zu leisten: "Ich gelobe, die Gesetze
der Republik OsterreiCh und des Landes Oberöster-
reich gewissenhaft zu beachten,. die übernommenen
Pflichten nach bestem Wissen und' Gewissen zu er-
füllen und der Stadt die Tr~ue zu halten."

(5). Das Gelöhnis i.st mit den Worten "Ich gelobe"
. zu leisten. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung
ist zulässig.

(6) Später berufene Mitglieder (Ersatzmitglieder)
leisten das Gelöbnis bei ihrem Eintritt in den Ge~
meinderat.

§ 10.
FunktionsperIode.

(1) Die~ Funktionsperiode des Gemeinderates
dauert sechs Jahre, vom Tage seiner Angelobung an
gerechnet, jedenfalls aber bis zur Angelobung des'
neu gewählten Gemeinderates.
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(z) Der Gemeinderat kann vor Ablauf der Funk-
tionsperiode seine Auflösung beschließen.

(3) Läuft die Funktionsperiode des Gemeinderates
in demselben Jahr wie die Gesetzgebungsperiode
des Nationalrates oder des Oberösterreichischen
Landtages ab, so darf die Wahl in den Gemeinderat
gemeins~m mit der Wahl in eine der genannten
Körperschaften nur auf Grund eines Landesgesetzes
vorgenommen werden.

§ 11.
Rechte der Mitglieder.

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates haben außer
den an anderen Stellen dieses Gesetzes vorgesehe-
nen Rechten nach den näheren Bestimmungen derGe~
schäftsordnung das Recht, sich über alle Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereidles der Stadt zu
unterrichten, Anträge zu 'stellen, Anfragen an den
Bürgermeister zu richten, die Aufnahme von Ver~
handlungsgegenständen in die Tagesordnung zu be-
antragen, zu den einzelnen Verhandlungsgegen-
ständen das Wort zu ergreifen, an den Abstim-
mungen teilzunehmen und die Verhandlungs-
schriften über die Sitzungen des Gemeinderates ein~
zusehen.

(2) Die Mitglieder des Gemeinderates sind bei der
Ausübung ihres Mandates an keinen Auftrag ge-
bunden.

(3) Die Mitglieder des Gemeinderates haben An-
spruch auf die 'vom Gemeinderat festgesetzte ange-
messene monatliche Aufwandsentschädigung, die
acht v. H. der monatlichen Funktionsbezüge des
Bürgermeisters nicht übersteigen darf. Auf die Auf~
wandsentsmädigung kann nicht verzichtet werden,

§ 12.
Plllchten der Mitglieder.

(1) Die allgemeinen Pflichten der Mitglieder des
Gemeinderates ergeben sich aus' dem Gelöbnis.

(z) Jedes Mitglied bat an den Sitzungen des Ge-
meinderates und der Ausschüsse, denen es angehört,
teilzunehmen. Urlaub gewährt bis' zu drei Monaten
der Bürgermeister, tür längere Zeit, ohne Debatte,
der Gemeinderat. Außer im Falle der Gewährung
eines Urlaubes kann die Abwesenheit vom Ge-
meinderat (Ausschuß) nur aus triftigen Gründen ent-
schuldigt werden, die dem Vorsitzenden (Obmann)
unverzüglich, tunlich schriftlich, bekanntzugeben
sind.

(3) Ist ein Mitglied des Gemeinderates aus triftigen
Gründen an der Ausübung seines Mandates voraus-
sichtlich längere Zeit verhindert oder vorläufig
seines Amtes enthoben, so hat der Bürgermeister auf
Antrag der Wahlpartei für die Dauer der Verhinde-
rung (Enthebung) an Stelle des Verbinderten (seines
Amtes Enthobenen) mit dessen Recbten und Pflichten
das nach der 'Statutargemeinden..iWahlordnung be-
.I1.,!feneErsatzmitglied einzuberufen.

(4) Dit Mitglieder des Gemeinderates sind, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zur Ver-
schwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus
ihrer Tätigkeit bekamltgewordenen Tatsachen ver-
pflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse de r

•

•
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Stadt oder einer anderen Gebietskörperschaft oder
der Beteiligten geboten ist (Amtsverschwiegenheit)
oder die als vertraulich bezeichnet sind. Die Ver-
sdlwiegenheitspflicht ist zeitlich unbegrenzt. Sie be-
steht für die Mitglieder des Gemeinderates nicht
gegenüber dem Gemeinderat, wenn dieser derartige
Auskünfte ausdrü,cklich verlangt.

(5) Die Mitglieder des Gemeinderates können vom
Bürgermeister von der Verpflichtung zur Versmwie-
9,enheit entbunden werden. wenn die Offenbarung
des Geheimnisses durch ein öffentlidles Interesse,
insbesondere durch Interessen der Rechtspflege ge-
rechtfertigt ist.

•
§ 13.

Erlöschen des Mandates und vorläufige
Amtsenthebung.

(1) Während der Funktionsperiode des Gemeinde-
rates erlischt das Mandat eines Mitgliede's durch
schriftliche 'Erklärung des Verzichtes zu Handen des
Bürgermeisters oder durch Erklärung des Mandats-
verlustes.

(2) Ein Mitglied des Gemeinderates ist seines
Mandates" verlustig zu erklären:
a) wep.n -es zur 'lGonstituierenderu Sitzung ohne hin-

reichende Entschuldigung nicht erscheint oder
sich vor Beendigurug der Wahl (§§ 22 und 27)
entfernt;

b) wenn es das Gelöbnis überhaupt nicht oder nicht
in der im § 9 vorgeschriebenen Form ablegt oder
es unter Bed~ngungen oder Vorbehalten leistet;

c) wenn es an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen
des Gemeinderates unentschuldigt nicht teil-
nimmt;

d) wenn es die Wählbarkeit verliert oder der ur-
sprüngliche Mangel der Wählbarkeit nachträglich
bekannt wird.

(3) Den,' Antrag auf !Erklärung des Mandatsver-
lustes nach Abs. 2 an den Verfassungsgeridltshof
(Art. 141 Abs. 1 lit. c des Ilundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929) hat der Gemeinde-
rat zu stellen.

(4) Wird gegen ein Mitglied des Gemeinderates
wegen- einer gerichtlich strafbaren Handlung ein
Strafverfahren eingeleitet (Voruntersuchung oder
Versetzung in den Anklagestand), so hat es hievon
unverzüglich den iBürg'ermeister zu verständigen,
Würde eine· Verurteilung wegen d'ieser Handlung
nach der Statutargemeinden- Wahlo,rdnung den Aus·
schluß vom Wahlwcht oder von de·r Wählbarkeit
nach sich!ziehen, so ist das Mitglied des Gemeinde-
rates, solange das Strafverfahren dauert, vorläufig
seines Amtes enthoben und darf dieses nicht aus-
üben.

(5) Ein Mitglied' des Gemeinderates ist ab dem
Zeitpunkte des Beschlusses des Gemeinderates, beim
Verfassungs gerichtshof den Antrag auf Erklärung
des iMandatsver'lustes zu stellen, bis zur Zustellung
des Erke.nntnisses des VerfassunglSgerichtshofes vor-
läufig seines Am,tes enthoben und darf dieses nicht
ausüben.
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§ 14.
Anzahl und Einberufung der Sitzungen.

(1) Der Bürgermeister hat den Gemeinderat, so
oft es die Geschäfte erfordern, unter Angabe der
Verhandlungs-gegenstände einzuberufen. Auf die
Zustellung der lEinberufung sind die Bestimmunge!1
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes -
A"'G. 1960 über die ErsatzzusteUung anzuwenden.'

(2) Jede 'Sitzung des Gemeinderates,' die nicht vom
Bürgermeister einberufen wurde, sowie jed'e Sitzung,
zu der nicht alle Mitglieder des Gemeinderates, die
an der Sitzung teilzunehmen: haben, eingeladen
wurden, ist ungesetzlich.

{:I) Der 'Bürgermeister ist ferner verpflichtet,
binnen zwei Wochen eine Sitzung einzuberufen, so-
bald dies unter.Angabe des Grundes schriftlich von
wenigstens einem Viertel der Mitglieder des Ge-
meinderates oder von der Landesregierung verlangt
wird.

. § 15.
Uiienllichkeit der Sitzungen.

Die Sitzungen des Gemeinderates sind öff~ntlich.
Sitzungen, mit Ausnahme jener, in denen der Vor~
anschlag ader der. fRechnungsahsc!J.luß hehandelt
werden, sind auf Verlangen des :Bürgermeisters oder
von wenigstens einem Viertel der Mitglieder des
Gemeinderates nicht öffentlich abzuhalten. In einer
nicht öffentlichen Sltzunq kann jedoCh: der Gemein-"
derat die Verweisung des Gegenstandes zur Ver-
handlung in öffentlicher 'Sitzung beschließen.

§ 16.
Leitung der Sitzungen.

(1) D.er Bür,germeister führt in den Sitzungen des
Gemeinderates, ausgenommen den Fall des § 9, den
Vorsitz. Er handhabt die Geschäftsordnung, sorgt
für ihre Beachtung, für Ruhe und Ordnung und.für
die Wahrung' des Anstandes. '

(2) Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, daß. nur
solche Angelegeniheiten durdJ. den Gemeinderat be-
handelt werden, die in den Wirkungsbereich der
Stadt lallen. - .

(3) Die Zuhörer haben sich-jeder Äußerung zu ent-
halten. Wenn sie die Beratungen' des Gemeinderates
stören oder seine Freiheit beeinträchtigen, ist der
Vorsitzende nach vorausgeg'angener fruchtloser
Mahnung zur Ordnung berechtigt, die Zuhörer aus
dem Sitzungssaal entfernen zu lassen.

(4) Abordnungen dürfen zu den Sitzungen· ...nicht
zugelassen werden.

§ 17, .

Beschlußiählgkeit und Beschlußiassung.

(1) Zur Beschlußlä!J.igkeit des Gemeinderates ist,
soweit das Gesetz nichts ande~es bestimmt, die An~
wesenheit von m'indestens der Hälfte der Mitglieder
des Gemeinderates einschließlich des Vorsitzenden
erforderlich.

(2) Zu einem Beschluß des Gemeind'erates ist, so-
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Zu-
stimmung von mehr als der Hälfte der in .beschluß~
fähiger Anzahl anwesendem Mitglieder des Gemein-

•

• l
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derates erforderhch. ,Kommt die erforderliche Mehr-
heit nicht zustande, so ist der Antrag abgelehnt. Der
Vorsitzende stimmt zuletzt ab; I

(,) Zur Beschlußfassung üher folgende Angelegen-
heiten ist die Anwesenheit von wenigstens zwei
Drittel der 'Mitglieder des Gemeinderates einschließ-
lich des Vorsitzenden und die Zustimmung von zwei
Drittel der Anwesenden erforderlich:
1. die-Auflösung des Gemeinderates vor Ablauf der

Funklionsperiode (§ 10 Abs. 2),
2. Anträge auf gleichzeitige Durchführung der Ge-

meinderatswahl mit Nationalratswahlen oder
Landtagswahlen (§ 10 Ahs. 3),

3, die Bestellung von Verwaltungsausschüssen
(§ 36 Ahs. 1),

4 die Geschäftsordnungen (§ 38),
5. Anträge auf Änderung des Statutes einschließ-

lich Grenzänderungen des Stadtgebietes (§ 43
Abs. 1 Z. 1), .

6. die Veräußerung oder Verpfändung unbeweg-
licher Sachen im Werte voOnmehr als einer Mil~
lion Schilling,

7. die Aufnahme von Darlehen oder die Leistung
von Bürgscha'ften, durch die Stadt, wenn das Dar-
lehen oder die 'Bürgschaft den Betrag' von zwei
·Millio,nen Schilling übersteigt,

(4) Sind weniger als vierundzwanzig Mitgli_eder
des Gemeinderates einschließlich des Vorsitz~nden
anwesend, so ist neuerlfch eine S,itzung einzube-
rufen, bei der für die Behandlung der im Abs. 3
Z. 1 bis 7 aufgezählten Angelegenheiten die Be-
stimmung des Abs. 1 giIt.

(5) Eine Beschlußfassung über Gegenstände, die
nicht auf der-Tagesordnung, stehen, ist nur im Falle
der Dringlidlkeit zulässig. Uber die Dringlichkeit
entscheidet der Gemeinderat ohne Deb'atte.

§ 18.
Ausübung des Stimmrechtes und Abstimmung,

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates haben ihr
Stimmrecht persönlich auszuüben; eine Stimment-
haltung ist zulässig .

(2) Die Abstimmung über v'erschiectene Anträge
zu einem Verhandlungsgegenstand ist derart zu
reihen, daß der Wille der Mehrheit des Gemeinde-
rates durchrdie Abstimmung eindeutig zum Ausdruck
ge'bracht werden kann.

(3) Die Abstimmung' findet durch Erheben einer
Hand statt; der Genieinderat kann jedoch eine na-
mentliche oder eine geheime Albstimmung mit
Stimmzettel beschließen. Wahlen sind jedenfal'ls mit
Stimmzettel vorzunehmen.

§ 19.
Beiziehung sachkundiger Personen.

(1) 'Der Mctyi~tratsdirektor hat an den Sitzungen
des Gemeinderates teHzunehmen. Der Vorsit'Zende
kann ihm zur sachlichen und rechtlichen Aufklärung
das Wort erteilem

(2) Der Vorsitzende kann für bestimmte Verhand-
lungsgegenstände Bedienstete der Stadt sowie an-
dere sachkundige Personen den Sit'Zungen des Ge-
meinderates zur Ausku:r-ft.serteilung beiziehen.
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§ 20.
Verhandlungsschrlil. ,

(1) Vber 'jede Verhand.lung d'es Gemeinderates ist
eine Verhandlungs schrift zu führen, in die alle An-
träge und Beschlüsse sowie das AlbstimmungsergebM

nis aufgenO'llllmen werden müssen. Die Verhand-
lungsschrift ist vom Vorsitzenden; und zwei weiteren
Mitgliedern des Gemeinderares zu unterfertigen.

(2) Hegt ein Mitglied des Gemeinderates gegen
die Fassung oder den IJrllalt der Verhandlungs-
schrift Bedenken, so hat es diese dem Vorsitzenden
mitzuteilen. Wenn dieser die Bedenken begründet
findet, hat er die Berichtigung vorzunehmen. Findet
der Vorsitzende hingegen die Bedenlken und damit
die geforderte tlerichtigung unlH::g'ründet, so kann
das Mitglied einen Antrag auf BerichHgung der VerM

handlungsschrift an den Gemeinderat stellen.
(3) Die Verhandlungsschriften über öffentliche

Sitzungen kJönnefli auf Verlangen ~on jedermann
eingesehen werden.

§ 21.
Vollzug der Beschlüsse.

(1) Jeder gültige Beschluß des Gemeir;derates ist
auß.er den im Abs. 2 ang·eführten Fällen vom Bürger-
melst€r zu vollziehen.

(2) Erachtet der Bürgermeister" daß ein Beschluß
des Gemeinderates bestehende Ges·etze oder Ver~
ordnungen verletzt oder der Stadt wesentlichen
Schaderu zufügt, so ist e'r verpflicht'et, mit der Voll-
ziehung innezuhalten und binnen sechs Wochen
unter 'Bekanntgabe der Gründe die AIIJgelegenheit
dem Gemeinderat zur neuerlichero Verhandlung und
Beschluß,fassung vorzulegen. Venb1eibt der Gemein~
derat bei seinem Beschluß, so ist dieser zu vollziehen.

II. Ab s c h n i t t.

Der Bü r ger m eis t e r.

§ 22.
Wahl und Amtsdauer.

(1) Der Bürgermeister ist in der konstituierenden
Sitzung (§ 9) nach Angelobung der Mitglieder des
Gemeinderates aus dessen Mitte zu wählen. Wähl-
bar ist, wer einer im Gemeinderat vertretenen WahlM

partei angehört, die Anspruch auf Vertretung im
Stadtsenat hat.

(,j Gewählt ist das Mitglied des Gemeinderates,
das mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten har.

(,) Hai kein Mitglied des Gemeinderates bei der
Wahl des Bürgermeisters mehr ails die Hälfte de'!
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet
ein zweiter Wah'lgang statt (en,gere Wah'l). Bei die-
sem können gültigerweise nur für jene beidenl Mit-
glieder des Gemeinderates, die im ersten Wahlgang
die meisten Stimmen erhalten haben, Stimmen 'abM

gegeben wer:den. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los,wer in die elllge-r,eWahl einzubeziehen ist.
Das Los ist von dem an der Losentscheidung nicht
beteiligten" an Lebensjahren jüngsten anwesenden
Mitglied des Gemeinderates zu ziehen.

•

•
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(.) Babern in der engeren Wahl beide Mitglieder
des Gemeinderates die glei<he Stirnmenanzahl er-
langt, so ist jenes Mitglied gewi>hlt, dessen Wahl-
partei bei de-r Gemeinderatswahl d~iegrößere Stirn-
rnenanzahl erhalten hat.

(5) !Der BürgeTmeister wird auf die Dauer der
Funktionsperiode des Gemeinderates gewählt.

(ll) Der Bürgermeister bleibt solange im Amt, bis
der neu gewählte Bürg€rmleister angelobt ist.

§ 24.
Bezüge.

(1) Dem Bürg,ermeisier gebühren für d1ie Dauer
seines Amtes angeme~seIre FUn!ktJionsbezüge.

(2) Der Bürgermeister erhält nach AussdIeiden
aus seiner Funktion, sobald-ex dienstunfähig ist oder
das sechzigste Lebensjahr vollendet hat und' wenn
seine Funktion. wenigsteIliS sechs Jahre gedauert hat,
monaHiche Ruhebezüge.

(s) Stirbt der B.ürgermeister oder ein Empfänger
eines Ruhebezuges im Sinne des Abs. 2, so erhalten
die- Hinterb'liebenen Versorgungsbezüge und einen
Todfallsbeitrag.

(,) Die Bezüge gemäß Nbs. I bis 3 hat der Ge-
meinderat durch Verordnung festzusetzen, wobei -
soweit im vorstehenden nichts anderes bestimmt
ist - die Bestimmungeru über die Entschädigung des
Landeshauptmannes so,wie die Bestimmungen über
die Ruhe· und Versorgungsbezüge und dien Todfalls-
beitrag für den Landesrhauptmann sinngemäß mit
der Maßgarbe anzuwenderu sind, daß die Bezüge für
den Bürgermeister achtzig v. H. jener für den Lan-
deshauptmann nicht übersteigen dürfen. Bei der
Festsetzung der Funktionsbezüge ist auf die durch
die Funktion bedingte Arbeitsbelastung Bedacht zu
nehmen.

(5) Solange der Ansprudl auf Funktions!bezüge
besteht, ruht die Aufwandsenbsdlädigung (§ 11
Abs.3).

(6) Auf die Bezüge kann nicht verzichtet werden.

§ 23.
Gelöbnis.

(1) Der Bürgermeister hat vor Antritt seines
Amtes vor dem; Gemeinderat fo1genides Gelöbnis zu
18isten: "ICh gelobe, die Bundesverfassung, der Re-
pub'lik Osterreim, die Verfassung des Landes Ober·
österreich und aUe übrigen Gesetze getre,Ui zu be-
amten und meine PfliChten nach bestem Wissen und
Gewissen zu erfüllen." Die Beifügung einer reli-
giösen Beteuerung ist zulässig.

(2) nie Bestimmungen über das vom Bürger-
meister dem Landeshauptmann zu leistende ,Ge...
löbnis werden hiedurch nicht berührt.

§ 25.
Vertretung des Bürgermeisters.

Der Bürgermeister wird in allen Befugnissen und
Angelegenheiten durch den nach § 27 Abs. 5 be-
rufenen! ,Bürgermeisters tell vertreter vertreten: (ge-
schäftsfiührender Bürgermeisterstellvertreter). Als
Vorstand des Magistrates wird' der Bürge<rmeister
auch durch den Magistratsdüektor vertreten.
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§ 26.
Vorkehrungen für den' Fall der vorzeitigen Erledi-

gung .der Stelle des Bürgermeisters.

Kommt die Stelle des Bürgermeisters während der
Amtsdau€r zur Erledigung, so hat der zur Vertre-
tung berufene 'Bürgermeisterstellvertireter inzwi-
schen die Geschäfte fortzuführen und zur Wahl des
Bürgermeisters den: Gemeinderat binnen €'iner Wo-
che zu einer längstens binnen einer wei teIeru Woche
abzuhaltenden Gemeinderatssitzung einzuladen und
die Wahlhandlung zu leiten.

III. A 'b s eh n i t t.

Der Stadtsenat.

§ 27.
Zusammensetzung und Wahl.

(1) Der St'adtsenat besteht aus dem Bürgermeister,
den Bürgerm.eisterstellvertretern und weiteren Mit-..
gliedern, die den Tite'l ,,:Stadtrat" führen. Im Ge-
meinderat vertretene Wahlparteienl haben nach
Maßgabe ihrer Stärike Anspruch auf Vertretung im
Stadtsenat.

(2) !Der Gemeinderat wäihlt in- der konsti~uieren-
den Sitzung, (§ g,) aus se'iner Mitte die Bürgermeister-
stel'lvertreter, und die- Stadträte, die Anzahl der
Bürgermeisterstellvertreter und der Stadbräte hat
der Gemeinderat jeweils nach den BedürfUlisseruder
Gemeindeverwaltung festzusetzen.

(3) Die Mandate qer BürgeTmeisteTstellvertreter
und der Stadträte sind auf die im Gemeinderat ver-
tretenen! Wahlparteien im Verhältnis der Anzahl
ihrer VertreteT aufzuteilen, wübei die Bestimmungen
über das Ermittlungsverfahren der Statutargemein-
den-Wahlordnung 1961, ·LOBl.Nr. 29 (§ 71 Abs, 3),
sinngemäß anzuwenden sindj bei der Aufteilung der
Mandate der Stadträte sind der Bürgermeister und
die Bürgermeisterstellvertreter auf die Liste ihrer
Wahlpartei alf'Zurechnen. Die Wahlp~rteieill haben
nach Maßgabe der ihnen zustehenden Mandate beim
Vorsitzenden spät'estens in der Sitzung, auf deren
Tagesordnung die betreffende Wahl steht, Wahl-
vorschläge zu überreichen, die von mehr als der
Hälfte der der jeweiligen- Wahlpartei angehörigen
Mitglieder des Gemeinderates unterschrieben sein
müssen, Diese WahlvorschÜige haben so viele
Namen von. Mitgliedern des Gemeinderates zu ent-
halten, wie der Wahlpartei an Mandaten zukommen,
und die Mandate zu bezeichnen, für die die ein-
zelnen Vorschläge gelten. Die Bürgermeisterstell-
vertreter und die Stadträte sind je in einem Wahl-
gang von den Gemeinderatsmitgliedern jener Wahl-
partei, die den Wahlvorschlag erstattet hat, mit
absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men zu wählen. -

(4) Auf die Wahl einzelner Bürgermeisterstell-
vertreter oder Stadträte finden die vorstehenden
Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

(5) Die Reihenfolge, in der die Bürgermeisterstell-
vertreter den Bürgermeister zu vertreten haben, ist
vom Bürgermeister nach Maßgabe der Stärk-e der
im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu be-
stimmen,

•

•
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(6) Mitglieder des Stadts€llIates dürfen miteinan-
der nri<:htverehelicht oder im ersten oder zweiten
Grad verwandt oder verschwägert sein.

,
!

§ 28.
Gelöbnis.

(1) Die Bürgermeisterstellvertreter und die Stadt-
räte haben vor Antritt ihres Amtes vor dem Gemein-
derat foilgendes Gel:öbnis zu leisten: "Ich gelobe,
die BundesverJassung der Republik Osterreich, die
Verfassung des Landes Oberösterreich und alle
übrigen Gesetze 9'etreu" zu beachten und meine
Pflichten nach bestem Wissenl und Gewissen zu er-
füllen." Die Beifügung einer religiösen Beteuerung
ist zulässig.

(2) lDie Bestimmungeru über das vOn den Bürger-
mei'Stersbellvertretern dem Landeshc:mptmann zu
leistende Ge,löbnis werden hiedurch nicht herührt.

•
§ 29.

Bezüge.

'Für die BürgermeisterstellveTtreter und die Stadt-
räte gHt § 24 sinngemäß mit der Maßgabe, daß die
Bezüge für die Bürgerm'eistersteUvertreter fünfund-
achtzig- v. H. und jene für die IStadträte fünfund'~
siebzig v. H. der Bezüge für den Bürgermeister nicht
übersteigen dürfen. Bei der Festsetzung der Bezüge
ist auf die durch die Funktion 'bedingte Arbeitsbe-
lastung Bedacht zu nehmen. Die vorstehend ange-
führten Höchstsätze dürfen nur bei hauptberuflicher
Ausübung der Funktion erreicht werden.

I ,

§ 30.
Dauer der Amtsführung.

(1) Die Bürgermeisterstellvertreter und die, Stadt-
räte werden auf die Dauer der Funktionsperiode des
Gemeinderates gewählb. Sie bleiben solange im
Amt, bis die neu gewäblten Mitglieder des Stadt-
senates an~gelobt sind.

(2} Das Amt eines MitgHedes des Stadtsenates
erlischt:
a) durch schriftliche Erklärung des Ve.rzichtes zu

Handen des Bürgermeisters,
b) durch Verlust des Gemeinderatsmandates,
c) wenn es aus der Wahlpartei, in deren Wahlvor-

schlag es aufgenommen war, austritt oder aus-
geschlossen wird,

d) durch Abberufung (Abs. 5).
(a) Die Mitgliedschaft zum Gemeinderat wird im

Falle des Abs. 2 lit. a. c und d nicht berührt.
(4) Kommt die Stelle eines Bürgermeisterstell-

vertreters oder eines Stadtrates während der Amts-
dauer zur Erledigung, so hat binnen zwei Wodlen
die Neuwahl zu erfolgen. In diesem Fall, ferner bei
länger dauernder Abwesenheit oder Verhinderung
hat die Geschäfte ein Vertreter aus dem Kreis der
Mitglieder des Stadtsenates oder des Gemeinderates
zu führen, den der Bürgermeister auf Vorschlag der
Wahlpartei des zu Vertretenden zu bestimmen hat;
dies gilt jedoch nicht für die Vertretung eines Bür-
germeisterstellvertreters in seiner Funktion gemäß
§ 25.

(5) Der Bü'rgermeister, die Bürgermeisterstellver-
treter und die Stadträte können von ihrem A~t als

,
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Mitglied des Stadtsenates auf Grund eines Mjß·

. trauensantrages abberufen werden. Der Mißtrauens-
antrag kann von' jenen Mitgliedern des Gemeinde-
rates gestellt werden, die bei der Wahl des be-
treffenden Mitgliedes des Stadtsenates stimmberech-
tigt waren. Ist ein solches Mitglied inzwischen aus-
geschieden, so ist an seiner Stelle das nachberufene
Mitglied antragsberechtigt. Der Mißtrauensantrag
ist schriftlich einzubringen und zu begründen; er ist
gültig, wenn er von wenigstens zwei Drittel der
Antragsberechtigten unterschrieben ist. Das Mitglied
des Stadtsenates, auf das sidl der Antrag bezieht, ist
weder antrags- noch unterschrifts berechtigt. Für den
Beschluß über einen Mißtrauensantrag ist die Mehr-
heit von zwei Drittel der Stimmberechtigten erfor-
uerlich. Hieuei sind jene Mitglieder des Gemeinde-
rates stimmberechtigt, die zur Stellung des Miß-
trauensantrages berufen sind.

§ 31.
Geschältsführung.

(1) Der Bürgermeister führt in den Sitzungen des
Stadtsenates den Vorsitz.

(2) Der Bürgermeister hat den Stadtsenat, so oft
es die Geschäfte erfordern, unter Angabe der Ver-
handlungsgegenstände einzuberufen. Er ist ver-
pflichtet, binnen zwei Wochen eine Sitzung einzu-
berufen, wenn dies von mindestens drei Mitgliedern
des Stadtsenates schriftlich verlangt wird. Die
Sitzungen sind nicht öffentlich.

(3) Zur Beschlußfähigkeit des Stadtsenates ist die
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder
einschließlich d€.s Vorsitzenden erforderlich.

(4) Zu einem Beschluß des Stadtsenates ist die Zu-
stimmung von mehr als der Hälfte der in beschluß-
fähiger Anzahl anwesenden Mitglieder erforderlich.
Kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, so
ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltung ist zu-
lässig.

(5) Der Magistratsdirektor hat an den Sitzungen
des Stadtsenates mit beratender Stimme teilzu-
nehmen. Es steht dem Stadtsenat frei, einzelne Mit-
glieder des Gemeinderates, Bedienstete der Stadt
sowie andere sachkundige Personen den Sitzungen
mit beratender Stimme beizuziehen.

(6) Der Stadtsenat hat eine Geschäftseinteilung zu
beschließen. In der Geschäftseinteilung sind jene
Geschäftsbereiche anzuführen, die den einzelnen
Mitgliedern des Stadtsenates zur dauernden Bericht-
erstattung und Antragstellung im Stadtsenat zuge-
wiesen sind (ständiger Referent).

(7) Die leitenden Bediensteten sind verpflichtet, alle
in den Geschäftsbereich eines ständigen Referenten
fallenden Gesdläftsstücke sowie Vorlagen an den
Gemeinderat im Einvernehmen mit dem zuständigen
Referenten zu bearbeiten. Kann das Einvernehmen
nicht hergestellt werden, so ist die Angelegenheit
mit einer entsprechenden Darstellung der beider-
seitigen Stadtpunkte vom Bürgermeister der ge-
schäftsordnungsmäßigen Behandlung zuzuführen.

(8) Jeder ständige Referent ist, unbeschadet der
Bestimmung des Abs. 7, berechtigt, sich jederzeit
über alle Angelegenheiten seines Geschäftsbereiches
zu unterrichten und in Geschäftsstücke Einsicht zu
nehmen.

.J~1".~~
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(9) Durch die Bestimmung des Abs. 7 werden die
dem Bürgermeister nach diesem Gesetz oder nach
anderen gesetzlichen' Vorschriften zugewiesenen
Rechte nicht berührt.

§ 32.
Vollzug der Besd1lüsse.

(1) Jeder gültige Beschluß des Stadtsenates ist
außer den im Abs. 2 angeführten -Fällen vom Bürger-
meister zu vollziehen.

(2) Erachtet der Bürgermeister, daß ein Beschluß
des Stadtsenates bestehende Gesetze oder VerordN

nungen verletzt oder der Stadt wesentlidten Schaden
zufügt, so ist er verpflichtet, mit der Vollziehung
innezuhalten und binnen zwei Wochen unter Be-
kanntgabe der Gründe die Angelegenheit dem Stadt-
senat zur neuerlichen Verhandlung und Besd1.1uß-
fassung vorzulegen.

(3) Werden durch den neuerlichen Beschluß des
Stadtsenates die Bedenken des Bürgermeisters nicht
behoben, so hat der Bürgermeister diese Angelegen-
heit unverzüglich dem Gemeinderat vorzulegen. ~
Erachtet der Gemeinderat, daß die Gründe für das
Innehalten mit der VoUziehung zutreffe.n, so hat er
den Beschluß des Stadtsenates aufzuheben. Andern-
falls hat er den Bürgermeister anzuweisen, den
Beschluß zu vollziehen.

IV. A b s c b n i t t.

Der Magistrat.

§ 33.
. Zusammensetzung.

(1) Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister
als Vorstand, dem~ Magistratsdirektor und den
übrigen Bediensteten.

(2) Die Leitung des inneren Dienstes obliegt unter
der unmittelbaren Aufsicht des Bürgermeisters dem
Magistratsdirektor. Der Magistratsdirektor muß ein
rechtskundiger Verwaltungsbeamter sein.

§ 34 .
Gliederung.

(1) Der Magistrat gliedert sich in Magistratsabtei-
lungen und diesen angeschlossene Dienststellen, auf
die die Geschäfte nach ihrem Gegenstand und ihrem
sachlichen Zusammenhang aufzuteilen sind. Mehrere
Magistratsabteilungen können erforderlichenfalls in
Abteilungsgruppen zusammengefaßt werden.

(21' Die Aufteilung der Geschäfte wird in der Ge-
schäftseinteilung des Magistrates festgesetzt.

(9) Die Geschältsgebarung. der Geschäftsgang und
der Schriftverkehr des Magistrates werden durch die
GesdJ.äftsordnung geregelt. In der Geschäftsordnung
ist insbesondere auch zu regeln, inwieweit sich der
Bürgermeister - unbeschadet seiner Verantwort-
lichkeit - bei den zu treffenden Entscheidungen oder
Verfügungen oder sonstigen Amtshandlungen im.
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Ein-
fachheit durch den Magistratsdirektor oder durch
Bedienstete vertreten lassen kann.

(4) Der innere DienstbetriE?b wird durch eine
Dienstbetriebsordnung geregelt.
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§ 35.
Kontrollabteilung.

B,ei der Gliederung des Magistrates ist jedenfalls
eine Kontrollabteilung vorzusehen, die die Gebarung
des Magistrates zu überprüfen ha{ Der Leiter der
Kontrollabteilung' untersteht hinsichtlich dieser Prü-
fungstätigkeit unmittelbar dem Bürgermeister.

V. A b s c h n i t t.

§ 36"

Ausschüsse.
(1) Der Gemeinderat kann aus seiner Mitte nach

Bedarf Ausschüsse zur Vorberatung von Anträgen
und zur Abgabe von Gutachten bestellen. Ferner
kann der Gemeinderat auf Antrag des Stadtsenates
für Unternehmungen der Stadt besondere Verwal~
tungsausschüsse bestellen. .

(2) Die im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien
haben nach Maßgabe ihrer Stärke Anspruch auf Ver-
tretung !n den Ausschüssen. •

(3) Der Stadtsenat kann bestimmte Gruppen von
Verhandlungsgegenständen oder einzelne Ver~
handlungsgegenstände seines Wirkungskreises einem
Ausschuß des Gemeinderates zUr Vorberatung zu-
weisen.

(4) Jeder Ausschuß hat das Recht. selbständig An-
träge auf Fassung von Beschlüssen zu stellen, die
mit der dem Ausschuß zugewiesenen Angelegenheit
in inhaltlichem Zusammenhang stehen.

(5) Die Zusammensetzung der Ausschüsse, die An-
zahl ihrer Mitglieder sowie ihren Wirkungskreis
bestimmt der Gemeinderat. Es steht den Ausschüssen
frei, den Sitzungen sachkundige Personen, die ni91t
Mitglieder des Gemeinderates sind, mit beratender
Stimme beizuziehen, desgleichen Mitglieder des
Gemeinderates, die nicht Ausschußmitglieder sind.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

(ll) Jeder Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen
Obmann und einen Stellvertreter. Jeder Ausschuß
ist beschlußfähig, wenn einschließlich des Obmannes
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Zu einem Beschluß ist die Zustimmung von mehr als
der Hälfte der in beschlußfähiger Anzahl anwesen-
den Mitglieder erforderlich. Kommt die erforderliche
Mehrheit nicht zustande, so ist der Antrag abgelehnt.
Stimmenthaltung ist zulässig.

(7) Der Bürgermeister; da~ zuständige Mitglied des
Stadtsenates (ständiger Referent) sowie der Magi-
stratsdirektor sind berechtigt, an den Beratungen
der Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen auf ihr
Verlangen gehört werden.

•

VI. Abschnitt

§ 37.
Befangenheit.

(1) Die Milgllede/ der Kollegialorgane der Stadt
sind von der Beratung und der Beschlußfassung über
einen Verhandlungsgegenstand ausgeschlossen:
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1. in Sachen, in denen sie selbst, der andere Eheteil,
ein Verwandter oder Versmwägertef in auf-
oder absteigender Linie, ein Geschwisterkind
oder eine Person, die noch näher verwandt oder
im gleichen Grad verschwägert ist, beteiligt sind,

2, in Sachen ihrer Wahi- oder Pflegeeltern, Wahl-
oder. Pflegekinder, ihres Mündels oder Pflege-
befohlenen,

3. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer
Partei bestellt waren oder noch bestellt sind,

4. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die
geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in
Zweifel zu setzen.

(2) Der Befangene hat jedoch auf Verlangen der
Beratung zur Erte'ilung von' Auskünften beizu-
wohnen.

(3) Die Befangenheitsgründe des Abs: 1 gelten auch
für die, nicht in kollegialer Beratung und Beschluß-
fassun'g durchzuführende Tätigkeit des Bürger-
meisters und der sonstigen Mitglieder des Stadt~
senates sowie der übrigen Organe der Stadt. Bei
Gefahr im Verzug hat jedoch das befangene Organ
die unaufsdliebbaren Amtshandlungen selbst vorzu-
nehmen.

(4) Die im Abs. 1 und 3 genannten Personen haben
ihre Befangenheit selpst wahrzunehmen. Im Fall des
Abs, 1 hat jedoch nicht das betreffende Mitglied,
sondern das Kollegialorgan zu entscheiden,' ob ein
Befangenheitsgrund v.orliegt.
- (5) Befangenheit liegt nicht vor, wenn jemand an
der Sache lediglich als Angehöriger einer Berufs-
gruppe oder einer Bevölkerungsgruppe beteiligt ist,
deren gemeinsame Interessen durch den Verhand~
lungsgegenstand oder die Amtshandlung berührt
werden und deren Interesse der Betreffende zu ver-
treten berufen ist.

(6) Durch die vorstehenden Bestimmungen werden
verwaltungsverfahrensgesetzliche Vorschriften über
die Befangenheit von Verwaltungsorganen nicht
berührt.

•

VII. A b s c h n i t t.

§ 38,
Geschäftsordnungen der Kollegialorgane und

Ausschüsse.
(1) Der Gemeinderat hat Geschäftsordnungen fÜr'

den Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie für
den Stadtsenat zu erlassen. Die Geschäftsordnungen
haben jedenfalls die näheren Vorschriften über die
Einberufung und den Geschäftsgang der Sitzungen
zu enthalten.

(2) Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat hat
insbesondere zu regeln:
a) daß Anträge von Mitgliedern des Gemeinderates

gemäß § 11 Abs. 1 von einer bestimmten Anzahl
von Mitgliedern des Gemeinderates, die - unter
Einrechnung des Antragstellers - drei nicht
übersleiyel1 Ueue unterstützt sein müssen,

b) daß vor Eingehen in die Tagesordnung der Vor~
sitzende eine Umstellung der Verhandlungs-
gegenstände vornehmen und der Gemeinderat
mit einer Mehrheit von zwei Drittel der An-
wesenden beschließen kann, daß ein Verhand-
lungsgegenstand von der Tagesordnung abge-
setzt wird;



~';;;;.."'i;;if.-- c-
~ L

32 Beilage 233/1965 zum kurzschnftlichen Bericht des o. ö. Landtages, XIX. Geserzg-ebungsperiode

c) daß Dringlichkeilsanträge (§ 11 Abs. 5) von einer
bestimmten Anzahl von .Mitgliedern des Ge-
mein(ferates~ die ~ unter Einrernnung des An-
tragstellers - sechs nicht übersteiger. darf, unter-
stützt sein müssen und daß ein Dr~nglichkeits-
antrag sofort in Verhandlung zu nehmen ist,
wenn dies der Gemeinderat mit einer Mehrheit
von zwei Drittel der Anwesenden beschließt;

d) daß für die Behandlung jedes Verhandlungs-
gegenstandes ein Berichterstatter zu bestellen ist;

e) unter welchen 'Bedingungen im Sinne einer
Konzentration des Verfahrens und der Aufrecht-
erhaltung der Ordnung in der Sitzung die Rede·
zeit der einzelnen Mitglieder des Gemeinderates
beschränkt werden kann;

f) daß Anträge von Mitgliedern des Gemeinderates
gemäß § 11 Abs. 1 schriftlich verfaßt und vor
Beginn der Sitzung eingebracht werden müssen;
dies gilt jedoch nicht für Anträge zur Geschäfts-
behandlung;

g) daß jedes Mitglied, des Gemeinderates zu einem
ordnungsgemäß in Behandlung genommenen An-
trag bis zum Schluß der Verhandlung Abände-
rungs- oder Zusatzanträge sowie einen Unter-
brechungsantrag stellen kann;

h) daß die gemäß § 11 Abs. I an den Bürgermeister
gerichteten Anfragen schriftlich verfaßt sein
müssen;

i) daß der Vorsitzende berechtigt ist, zur Sicherung
des ordnungsgemäßen Verlaufes der Sitzungen
Maßnahmen gegen Mitglieder des Gemeinde-
rates, die bei den Verhandlungen den gebotenen
Anstand verletzen oder persönliche Angriffe vor-
bringen oder die von der Sache abschweifen, zu
ergreifen; als solche Maßnahmen können Er-
mahnungen, der Ruf zur Ordnung oder zur Sache
oder bei wiederholten Verstöß'en nach vorheriger
Androhung die Bntziehung des Wortes vorge-
sehen werden;

j) unter welchen Voraussetzungen ein Mitglied des
Gemeinderates die Berufung in einzelne Aus-
schüsse und die Wahl zum Obmann oder Ob-
mannstel1vertreter eines Ausschusses ablehnen
!kann; hiebei ist die Tätigkeit des einzelnen Mit-
gliedes des Gemeinderates als Mitglied, Obmann
oder Obmannstellvertreter anderer Ausschüsse
oder als .Mitglied des Stadtsenates und der Um-
fang dieser Tätigkeit 'entspredlend zu berück-
sichtigen;

(8) In die Geschäftsordnungen für die Ausschüsse
des Gemeinderates und für den Stadtsenat sind
jedenfalls die Bestimmungen des Abs. 2 Ht. b, d, g
und i sinngemäß aufzunehmen.

(4) Ein im Gemeinderat gestellter Antrag auf Ände-
rung oder Ergänzung einer Gesmäftsordnung kann
erst in der nächstfolgenden Sitzung des Gemeinde-

. rates behandelt werden.

IH. HAUPTSTUCK.

Gemeindeverbände.

§ 39.
Allgemeine Bestimmungen.

Soweit nicht die Bundesgesetzgebung zuständig
ist, kann durch Landesgesetz für einzelne Zwecke

•

•
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•

•
I
I,

i i

die Bildung von Gemeindeverbänden vorgesehen
werden. Soweit ein solcher Gemeindeverband An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde besorgen soll, ist den verbandsange-
hörigen Gemeinden ein maßgebender Einfluß auf die
Besorgung der Aufgaben des Verbandes einzu-
räumen. Bei der nach Maßgabe besonderer Gesetze
zulässigen Bildung von Gemeindeverbänden im
Wege der VoUziehung sind die beteiligten Gemein~
den vorher zu hören.

IV. HiAUPTSTUCK.

Wirkungsbereich der Stad\.

§ 40.
Einteilung.

Der Wirkungsbereich der Stadt ist ein eigener und
ein vom Bund oder vom Land übertragener.

§ 41.
Eigener Wirkungsbereich .

(1) Der eigene Wirkungsbereich umfaßt neben den
im § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes angeführten Ange-
legenheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließ-
lichen oder überwiegenden Interesse der in der Stadt
verkörperten örtlichen Gemeinschaft' gelegen und
geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb
ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden.

(2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 des Buudes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 sind der
Stadt zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich
die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgen-
den Angelegenheiten gewährleistet:

1. Bestellung der Organe der Stadt, unbeschadet
der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden;
Regelung der inneren Einrichtungen zur Besor-
gung der Aufgaben der Stadt,

2. Bestellung der Bediensteten und AUSÜbung der
Diensthoheit, unbeschadet der Zuständigkeit
überörtlicher Disziplinar-, Qualifikations- und
Prüfungskommissionen i

3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2 des
Bundes- Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929); örtliche Veranstaltungspolizei ;

4. Verwaltung der Verkehrs flächen der Stadt; ört-
liehe Straßenpolizei;

- 5. Flurschutzpolizeii
6, örtliche Marktpolizei;
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch

auf dem Gebiete des Hilfs- und Rettungswesens
sowie des Leichen- und Bestattungswesensi

8. Sittlichkeitspolizei;
9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht bundes-

eigene Gebäude. die öffentlidJ.en Zwecken
dienen (Art. 15 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929), zum\Gegen-
stand hat; örtliche Feuerpolizei; örtliche Raum-
planungj

10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen
Vermittlung von Streitigkeiten;

11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen.
[,) Die Stadt hat die Angelegenheiten des eigenen

Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Ver-

,,
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ordnungen des Bundes und des Landes in eigener
Verantwortung 'frei von Weisungen und - vorbe-
haltlich der Bestimmungen des § 67 - unter Aus--
schluß eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane
außerhalb der Stadt zu besorgen. Dem Land kommt
gegenüber der Stadt bei Besorgung ihres eigenen
Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu. Für die
Ausübung des staatlichen Aufsichtsrechtes in den
Angelegenheiten des eigenenWirkungsbereiches der
Stadt aus aem Bereich der Bundesvollziehung sind
die hiefür geltenden bundesgesetzlic:hen Vorschrif-
ten maßgeblich.. .

(4) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches hat die Stadt das Recht, ortspolizeiliche
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Ab-
wehr oder zur Beseitigung von das örtliche Gemein~.
schaftsleben störenden Mißständen zu erlassen so-
wie "deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertre-
tung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht
gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des
Bundes und des Landes verstoßen.

(5) Auf Antrag der Stadt kann die Besorgung ein-
zelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe··
reiches aus dem Bereich der Landesvollziehung
durch Verordnung der Lande1'j.regierung auf eine
staatliche Behörde übertragen werden. Soweit durch
eine solche Verordnung eine Zuständigkeit auf eine
Bundesbehörde übertragen werden soll, bedart' sie
der Zustimmung der Bundesregierung. Eine solche
Verordnung ist aufzuheben, sobald der Grund für
ihre Erlassung weggefallen ist. Die Ubertragung er-
streckt sich nicht auf das Verordnungs recht nach.
Abs.4.

§ 42.
Ubertragener Wirkungsbereich.

(t) Der übertragene Wirkungsbereidl umfaßt die
Angelegenheiten, die die Stadt nach Maßgabe der
Bundesgesetze im Auftrag und nach den Weisungen
des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze
im Auftrag und nach den Weisungen des Landes zu
besorgen hat..

(2) Die dem Bürgermeister zukommende Bestra-
fung von Verwaltungsübertretungen ist eine Ange-
legenheit des übertragenen Wirkungsbereiches.. ,

v. HAUPl'STDCK.

Zuständigkeit der Organe.

1. Abschnitt.

§ 43.
Zuständigkeit des Gemeinderates.

(1) Dem Gemeinderat sind außer den ihm in diesem
Gesetz und in anderen gesetzlichen Vorsrnriften zu-
gewiesenen Aufgaben folgende Angelegenhtüten
des eigenen Wirkungsbereiche? vorbehalten:

1. Anträge auf Änderung des Statutes einschließ·
lieh Grenzänderungen des Stadtgebietes;

2. die Ausübung der Oberaufsicht über die Ge-
schäftsführung; der Gemeinderat ist insbeson-
dere befugt, die Geschäftsführung des Magistra-
tes in Angelegenheiten des eigenen Wirkungs~
bereiches zu untersuchen beziehungsweise

/

•

•
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untersuchen zu la,ssen sowie die Vorlage aller
einschlägigen Akten, Urkunden, Rechnungen,
Schriften und Berichte zu verlangen;

3. sofern gesetzlich. nicht ausdrücldich die Zustän·
digkeit eines anderen Organes bestimmt ist, die
Erlassung, Änderung und Aufhebung von orts-
polizeilichen Verordnungen und von DUIChfüh-
rungsverordnungen sowie die Festlegung der
allgemeinen Grundsätze zur Regelung der in-
neren Einrichtungen für die Besorgung der Auf-
gaben der Stadt,

4. die Ausübung der Diensthoheit über die Bedien-
steten der Stadt in generellen Angelegenheiten,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist;

5. die Erlassung der Vertragsbedienstetenordnupg
sowie der Abschluß von Kollektivve.rträgen und
Betriebsvereinbarungen;

6. der Antrag auf Ubertragung der Besorgung ein-
zelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches auf eine staatliche Behörde (§ 41
Abs.5),

7. die Festsetzung allgemein geltender Entgelte
(Tarife) ,

8. der Erwerb und die Veräußerung beweglicher
und unbeweglicher Sachen und diesen gleichge-
haltener Rechte bei einem Kaufpreis (Tausch-
wert) von über S 200.000.-,

9. die Verpfändung von Liegenschaften, wenn die
Pfandsumme S 200.000.- übersteigt;

10. die Aufnahme und Gewährung von Darlehen
oder die Leistung von Bürgschaften, wenn das
Darlehen oder die Bürgschaft den Betrag von
S 200.000.- übersteigt,'

11. die Durchführung von Bauvorhaben, wenn die
veranschlagten Gesamtkosten den Betrag von
S 200.000.~ übersteigen,

12. dei Erwerb und die Veräußerung von Wert-
papieren mit einem Wert von mehr als
S 200.000.-,

13. der Abschluß und die Auflösung sonstiger Ver-
träge, wenn das darin festgesetzte einmalige
Entgelt S 200.000.- oder das jährliche Entgelt
S 100.000.~ übersteigt,

14. die Beteiligung an erwerbswirtschaftlichen
Unternehmungen sowie die Aufgabe einer sol-
chen Beteiligung; der Beitritt 'Zu einer Genos-
sensChaft oder Gesellschaft und der Austritt aus
ihnen;

15. die Gewährung von Subventionen, wenn der
Betrag im einzelnen S 200.000.- übersteigt;

16. die Einleitung, Einstellung, Unterbrechung und
Wiederaufnahme eines Rechtsstreites und, der
Abschluß eines Vergleiches, wenn der Streit-
wert S 200.000.~ übersteigt,

17. die gänzliche oder teilweise Abschreibung
(Nachsicht) von Forderungen öffentlich- oder
privatrechtlicher Natur bei einem Betrag von
üb.r S 100.000.- im Einzelfalle,

18. die Nachsicht von Mängelersätzen bei einem
Wert von über S 100.000.-.

(l!) Der Gemeinderat ist befugt, einzelne in seine
Zuständigkeit fallende Angelegenheiten mit Verord-
nung ganz oder zum Teil dem Stadtsenat zu über-
tragen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßig-
keit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist.
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H. Ab s c h n i t t. /

.I§ 44. ,
Zuständigkeit des Stadtse~~tes.

(1) Der Stadtsenat ist zur Vorberatung in allen der
Beschlußfassung des Gemeinderates unterliegenden
Angelegenheiten berufen, soweit der Gemeinderat
dafür nicht besondere Ausschüsse bestellt hat oder
die Angelegenheiten nicht unmitt~lbar behandelt.

(,) Der Stadtsenat hat das Recht, selbständig An-
träge an den Gemeinderat zu stellen.

(8) Dem Stadtsenat sind außer den ihm in diesem
Gesetz und in anderen gesetzlichen Vorschriften zu-
gewiesenen Aufgaben folgende Angelegenheiten des
eigenen \Afirkungsbcrcichcs vorbehalten:
a) soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die

Anstellung und Ernennung von Beamten, deren
Versetzung in den zeitlichen oder dauernden
Ruhestand sowie die Entlassung;

b) die Aufnahme von Vertragsbediensteten;
c) soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die

Gewährung von Mehrdienstleistungsvergütun-
gen, einmaligen Belohnungen, Bezugsvorschüs~
sen, wenn der Bezugsvorschuß das Ausmaß des
dreifachen Monatsbezuges übersteigt, und von
Geldaushilfen an Bedienstete;

d} die Aufnahme von Aushilfskräften für eine Zeit~
dauer von meh<rals drei Monaten;

e) die Vorlage der Voranschläge und Redmungsab-
schlüsse an den Gemeinderat;

f) die Ausübung der der Stadt zustehenden Vor-
schlags-, Ernennungs~ un,d Bestätigungsrechte;

g) die Einleitung, Einstellung, Unterbrechung und.
Wiederaufnahme eines Rechtsstreites und der
Abschluß eines Vergleiches, wenn der Streitwert
S 200.000.- nicht übersteigt und in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist;

h) die Gewährung von Stundungen und Ratenzah-
lungen bei einem Betrag von mehr als S 50,000,-
oder für länger als ein Jahr;

i) die gänzliche oder teilweise Abschreibung (Nach-
sicht) von Forderungen öffentlich- oder privat-
rechtlicher Natur bei einem Betrag von mehr als
S 2.000.- bis höchstens S 100.000.- im Einzel-
falle,

j) die Einbringung von Beschwerden und Klagen an
den Verfassungsgerichtshof und an den Verwal-
tungsgerichtshof sowie von Anträgen an den
Verfassungsgerichtshof, soweit nicht der Ge-
meinderat zuständig ist.

(4) Der Stadtsenat ist das beschließende Organ in
allen nicht behördlichen Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches, die nicht dem Gemeinderat,
dem Bürgermeister oder dem Magistrat vorbehalten
sind.

(5) Der Stadtsenat ist berechtigt, in Angelegen-
heiten, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates
fallen, an Stelle des Gemeinderates zu entscheiden,
wenn die Entscheidung des Gemeinderates ohne
Nachteil für die Sache nicht abgewartet werden kann
oder die Angelegenheit ihrer Natur nach einer so-
fortigen Erledigung bedarf. Der Stadtsenat hat seine
Entscheidung unverzüglich dem Gemeinderat z\lr
nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

•

•
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•

(6) Falls gemäß § 36 Abs. 1 besondere Verwal-
tungsausschüsse für Unternehmungen der Stadt be-
stellt werden, kommt diesen in den ihnen übertra-
genen Angelegenheiten die Stellung des Stadt-
senates zu.

(7) Die Mitglieder des Stadtsenates (Verwaltungs-
aussdlusses) sind für die Erfüllung ihrer dem eige-
nen Wirkungsbereich der Stadt zugehörigen Auf-
gaben dem Gemeinderat verantwortlich.

•

§ 45.
Zuständigkeit der einzelnen Mitglieder des

Stadtsenates.
Die Mitglieder des Stadtsenates haben in allen

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-reidles,
die mit dem ihnen nach § 31 Abs. 6 zugewiesenen
Geschäftsbereich in sadllichem Zusammenhang
stehen, den. Bürgermeister - unbeschadet seiner
Verantwortlichkeit - in der Ausübung seines
Amtes zu unterstützen. Sie sind über alle wichtigen
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches,
die mit dem ihnen nach § 31 Abs. 6 zugewiesenen
Geschäftsbereich in sachlichem Zusammenhang
stehen, vom zuständigen leitenden Bediensteten
rechtzeitig und laufend zu unterrichten.

1lI. Ab s eh n i t t.

Zuständigkeit des Bürgel'meisters.

~i
I
(

I

§ 46.
Eigener Wirkungsbereich.

{l) Der Bürgermeister vertritt die Stadt nach
außen.

(2) Der Bürgermeister ist der Vorstand des Magi-
strates und für dessen Geschäftsführung verantwort·
lich. Er erläßt mit Genehmigung des Stadtsenates
die Geschäftsordnung, die Gesrnäftseinteilung und
die Dienstbetriebsordnung für den Magistrat.

(3) Der Bürgermeister legt die' beim Magistrat an·
gefallenen Gesc.bäftsstücke vor, deren Entscheidung
in den Wirkungskreis des Gemeinderates fällt (Vor-
lagen des Bürgermeisters). .

(4) Der Bürgermeister ist berechtigt, Aushilfskräfte
für eine Verwendung bis zu drei Monaten aufzu-
nehmen.

(5) Dem Bürgermeister steht - unbeschadet der
dem Stadtsenat zustehenden Rechte - die Zuwei-
sung des Personals zu.

(6) Alle Bediensteten der Stadt sind dem Bürger-
meister verantwortlich.

(1) ner Bürgermeister ist berechtigt, in Angelegen·
heiten, die in die Zuständigkeit des Stadtsenates
faHen, an Stelle -de'sStadtsenidtes zu entscheiden,
wenn dessen Entscheidung ohne Nachteil für die
Sache. nicht ahg'ewartet werden: kann oder die An-
gelegenheit ihrer Natur nach einer 50Ifo'L'llye1.L!EI-
ledigung bedarf. 'Er hat seine Entscheidung jedoch
unverzüglich dem Stadtsenat zur nachträglichen Ge-
nehmigung vorzulegen. Hat der Bürgermeister an
Stelle des gemäß § 44 Abs. 5 zur Entscheidung be~
rufenen Stadtsenates entschieden, so hat er seine
Entscheidung unverzüglich dem Gemeinderat zur
nachträglichen Genehmigung vorzulegen.
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(8) Der Bürgermeister ist für die Erfüllung seiner
dem eigeneni Wirkungsbereich der 'Stadt zugehörigen
Aufgaben -dem Gemeinderat verantwortlich.

§ 47.
Ubertragener Wirkungsbereich.

(1) Die Angelegenheiben des übertragenen Wir-
kungsbereiches werden vom Bürgermeister besorgt.
Er ist hiebei in den Angelegenheitenl der [ßundesvoll-
ziehung an die Weisungen der zuständigen Organe
des Bundes, in den' Angelegenheiten der Landes-
vollziehung an die Weisungen der zuständigen
Organe des Landes gebunden und nach Abs. 3 ver-
antwortlich.

(~)Der Bürgermeister kilnn einzelne Gru.ppen von
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbe-
reiches - unbeschadet seiner Verantwortlichkeit -'
wegen: ihres sachlichen Zusammenhanges mit den
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
Mitgliedern des Stadtsenates, anderen Organen der
Stadt oder bei Kollegialorganen deren Mitgliedern
zur Besorgung in seinem Namen ühertragen. In die-
sen Angelegenheiten sind die betreffenden Organe
oder deren Mitglieder an die Weisungen des Bürg'er-
meisters gebunden und nach Abs. 3 verantwortlich.

(3) Wegen Gesetzesverletzung so'wie wegen Nicht-
befolgung ejner Verordnung oder ejner Weisung
können die in 'den Albs. 1 und 2 genannten Organe,
soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt, wenn sie auf dem Gebiete der Landesvoll-
ziehung tätig, werden, von der Landesregierung
ihres Amtes verlustig erklärt werden. Die allfällige
Mitgliedschaft einer s·okhen Person zum Gemeinde·
rat wird hiedurch nicht berührt.

IV. A b s c h n i t t.

§ 48.
Zuständigkeit des Magistrates.

(1) Die Geschäfte der Stadt sind durch den Ma-
gistrat zu besorgen.

(2) Der Magist'rat verfügt und entscheidet in allen
behördlichen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der 'Stadt in erster Instanz, soweit
diese nicht ausdrücklich einem anderen Organ vor-
behalten sind.

(a} Dem Magistrat sind außer denl ihm in diesem
Gesetz und in anderen gesetzliChen Vorschr'iften
zugewiesenen Aufgaben folgende Angelegenheiten
vorbehalten:
a) die selbständige Erledigung IolgeJider Geschäfte:

1. die unmittelbare VerwaHlmg des Vermögens
der Stadt;

2. die Anordnungeinmali.ger Ausgaben bis zu
S 20;000,-, wiederkehrender Ausgaben von
jährlich höchstens S 5.000.-, von Anerken-
nungsgaben und Aushilfen bis zu einem Be-
trag von S 2.000.-, sofern alle diese Aus-
gaben im Voranschlag bedeckt sind;

3. der A,bschluß oder die Auflösung, von Ver·
trägeni, 'wenn das bedungene einmalige Ent-
gelt 'S 20.000.- oder das jährliche Entgelt
S 5.000.- nicht übersteigt;

81
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4. der Abschluß oder die Auflösung von Miet-
verträgen über Wohnungen;

5. die iEinlbringung von Räumungs- und Mahn-
klagen sowie von gerichtlichen Aufkündi~
gungelll,

6. die Veräußerung von beweglichem Vermögen
im' Wert von höchstens S 2.000.-;

7. die Gewährung von Stundungen und Raten-
zahlungen bis zu einem Betrag von S 50.000.-
und für die Höcnstdauer eines Jahres;

8. die gänzliche oder teilweise Abschreibung
(Nachsicht) von Forderungen öffentlich- oder
privatrechtlicher Natur bis zu einem Betrag
von S 2.000.- im Einzelfall;

9. Angelegenheiten, die unmittelbar der Er-
haltung der Substanz dienen oder die laufend,
wennl auch nicht regelmäßig, anfallenr und die
insbesondere in der durm Gesetz oder Ver-
trag bestimmten: Weise zu besorgen sind;

10. die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereit·
schaft von Anstalten und Betrieben erforder-
lichen Maßnahmen;

11. die dienst-, hesoldungs~ und pensionsrecht-
lichen Angelegenheiten der Bediensteten, so-
weit sie nicht ausdrücklich einem anderen
Organ. d,er Stadt zugewiesen sind;

b) die Erstattung von Vorschlägen für den Dienst-
postenplan und für die Anstellung und Ernen-
nung der Bediensteten;

c) die Vorbereitung, Berichterstattung und Antrag-
steIlung nach 'Maßgabe der Geschäftsordnungen.

(.) Der Magistrat hat als politische Behörde alle
Amtshandlungen, die im Wirkungsbereich einer
Bezirksverwaltungsbehörde gelegen sind, zu voll-
ziehen.

VI. HAUPTSTUCK.

Gemeindewirtschaft.

I.'Abschnitt.

Hau s haI t s wir t s c ha f t.

§ 49.
Voranschlag.

(1) Die Stadt hat, unbe~chadet weiterreichender
Planungen, für jedes Rechnungsjahr (Kalenderjahr)
einen Voranschlag aufzustellen, der Gnmdlage für
die Führung, des Haushaltes ist.

(2) Die Wirtschafitspläne der städtischen Unter-
nehmungen und die Voranschläge der -von der Stadt
verwalteten Fonds, denen keine Rechtspersönlich-
keit zukommt, sind ein TIestandteil des Voran-
schlages.

§ 50.
Feststellung des Voranschlaues.

(1) iDerGemeinderat'hat den Voranschlag für jedes
Rechnungsjahr' vor Ablauf des vorausgehenden
Jahres festzustellen.

(2) üer Magistrat hat -dem Stadtsenat spätestens
sechs Wochen, der Stadtsenat dem Gemeinderat
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungs-
jahres den Voranschlagsentwurf vorzulegen.

1 -
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(a) Vor der Berafung durch den Gemeinderat ist

der Voranschlagsentwurf während einer Woche zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die AufIegung ist
fristgerecht öffentlich kundzumadlen. Schriftlich ein-
gebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei
der Beratung in Erwägung zu ziehen,

§ 51.
Außer- und überplanmäßige Ausgaben.

(1) Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorge-
sehen sind oder die eine lJiberschreitung der Aus-
gaben ansätze zur Folge haben, sind nur zulässig,
wenn sie vom Gemeinderat -beziehungsweise vom
Stadtsenat :beschlossen wurden. Danach obliegt dem
Cemcdndcrat die Beschlußfassung über
a) außerplanmäßige Ausgaben, wenn der Betrag

'S 50.000.- übersteigt,
b) überplanmäßige Ausgaben, wenn der Betrag

S 100.000.- übersteigt, und
c) außerplanmäßige und überplanmäßige Aus~

gaben, sofern cl!?rStadtsenat bereits derartige
Ausgaben in der Höhe von insgesamt eins v. H.
der gesamten veranschlagten Ausgaben be-
schlossen hat.

(2) Beschlüsse des Stadtsenates gemäß kbs. 1 hat
der Bürgermeister unverzüglich dem Gemeinderat
zur Kenntnis zu bringen.

§ 52.
Voranschlagsprovisorium.

Haushaltsfübrung ohne Voranschlag.

Ist der Voranschlag zu Beginn des Rechnungs~
jahres nom nicht festgestellt, so hat der Gemeinde-
rat ein Voranschliagsprovisorium zu beschließen.
Liegt ein solcher Beschluß nicht vor, so sind die
Organe der Stadt gemäß' ihrer Zuständigkeit bis zur
Feststellung des Voranschlages berechtigt,
1. alle Ausgaben zu leisten, die bei sparsamer Ver-

waltung notwendig sind, um die Verwaltung in
geordnetem 'Gange zu halten, insbesondere die
rechtlichen Verpflichtungen der Stadt und die
ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben zu erfülleD';

2. die A'bgaben, deren IErhebung einer jährlichen
Beschlußfassung durch den Gemeinderat bedarf,
gegen nachträgliche Verrechnung auf die end-
gültig festzustellenden Abgabensätze im A'us~
maße des Vorjahres weiter einzuhebenl und die
sonstigen Einnahmen der Stadt einzuziehen.

§ 53.
Rechnungsabschluß.

(1) :Der Magistrat hat nach Ablauf des Rech-
nungsjahres dem 'Stadtsenat ehestens den Rech~
nungsabschluß vorzulegen, der ihn an den Gemein-
derat weiterleitet.

(2) Vor der Behandlung durch den' Gemeinderat
ist der Rechnungsabschluß während einer Woche zur
öffentlichen: Einsicht aufzulegen und die Auflegung
fristgerecht kundzumachen. Schriftlich eingebrachte
Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Prüfung
in Erwägung zu ziehen.

•
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(8) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den
Rechnungsabschluß. Die Jahresredmung,en der
städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgs·
rechnungen) sowie die Jahresabschlüsse der von
der Stadt verwalteten Fonds, denen keine Rechts-
pers'önlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des
Rechnungsabschlusses.

(4) Führt die Uberprüfung zu Beanstandungen, so
hat der Gemeinderat die Maßnahmen zu tref1fen, die
zur Herstellung eines geordneten Haushaltes der
Stadt erforderlich sind.

II. A ob s c h n i t t.

Vermö 9 enswi r tscha ft.

§ 54.
Erhaltung und Verwaltung des Vermögens der Stadt.

(1) <Das Vermögen der Stadt ist möglichst ohne
Beeinträchtigung der Substanz zu erhalten. Es ist
pfleglich und entsprechend seiner Zweckrbestimmung
nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwaHen, wo-
bei beim ertrags fähigen Vermöqen der größte
dauernde Nutzen gezogen werden soll.

(2} Das Vermögen der städtischen Unternehmun-
gen und der von der Stadt verwalteten Fonds und
Stiftungen ist gesondert zu verwalten.

§ 55.
Darlehensaufnahme.

Die Stadt darf 'Darlehen nur aufnehmen, wenn die
Amortisationsverpflichtungen die dauernde Lei-
stungsfähigkeit der Stadt nicht überschreiten. Für
jene Darlehen, die mit dem gesamten Betrag fällig
werden, sin:d die Tilgungsbeträge planmäßig anzu-
sammeln (Tilgungs rücklagen) . .

§ 56.
Darlehen; Haftung.

Die Stadt darf Darlehen nur gewähren sowie
Bürgschaften oder sonstige Haftungen nur über-
nehmen, wenn hiefür ein besonderes Interesse der
Stadt gegeben ist und der Schuldner glaubhaft macht,
daß eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung
gesichert ist.

§ 51.
Vermögens- und Schuldennachweis.

(1) Das gesamte unbewegliche und bewegliche
Vermögen der Stadt, ihre Rechte und Verpflichtun-
gen sowie ihre Beteiligungen sind laufend zu er-
fassen. Dieser Nachweis bildet die Grundlage zur
Führung eineT Verm'Ögensrechnung.

(,) <Das Vermögen und die Schulden der städti-
schen Unternehmungen und der in der Verwaltung
der Stadt stehenden Stiftungen und Fonds sind ge-
trennt zu erfassen.

1II. A'b s c h n i t t.

Un te r n ehm ungen.

§ 58.
Errichtung und Fübrungsgrundsätze.

(1) 'Die Stadt darf wirtschaftliche Unternehmun-
gen nur errichten und betreiben, wenn dies im öf-

,
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fentliehen Interesse gelegen ist und wenn die Unter-
nehmung nach Art und Umfang unter Beachtung der
Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit ulld
Zweckmäßigkeit in einem angemessenen Verhältnis
zum voraussichtlichen Bedarf und zur voraussichtlich
dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt steht. .

"(2) Wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt, die
von ihr unmittelbar verwaltet werden und denen
der Gemeinderat die Eigen~chaft einer Unterneh-
mung zuerkennt, gelten als Unternehmungen· der
Stadt im Sinne dieses Gesetzes. Sie_bilden ein Son-
dervermögen der Stadt ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit. Die Unternehmungen sind nach kaufmän-
nischen Grundsätzen zu führen. Das ,gleiche gilt
sinngemäß für die Erweiterung von wirtschaftlichen
Unternehmungen sowie für die Beleiligung an einer
wirtschaftlimen Unternehmung.

(3) Die Eigenschaft einer Unternehmung darf der
Gemeinderat nur zuerkennen, wenn die Voraus-
setzungen gemäß Abs. 1 gegeben sind und die ord-
nungsgemäße Erfüllung der der Stadt gesetzmäßig
obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen
Verpflichtungen nicht gefährdet wird.

(4) Die Erträge jeder Unternehmung haben in der
Regel zumindest alle Aufwendungen zu decken und
die Bildung angemessener Rücklagen für die techni-
sche und wirtschaftliche Fortentwicklung der Unter-
nehmungen zu ermöglichen.

§ 59.
Organisationsstatuten.

(1) Der Gemeinderat hat für die städtischen Unter-
uehmungen Organisationsstatuten zu erlassen, in
denen die Zuständigkeit der einzelnen Organe der
Stadt in bezug auf die Unternehmung~n festzusetzen
l~nddie näheren Bestimmungen über die Geschäfts-
führung zu treffen sind. Die Aufgaben sind dabei in
.einem' solchen Maß! zu ü1bertragen',daß die laufenden
Betriebs- und Ver,waltungsgeschäfte der UJ.1ter-
nehmungen nach kaufmännischen Grundsätzen geR
führt werden können. Doch dürfen bezüglicp. der
Bediensteten die Bestimmungen über die ZuständigR
keit des Gemeinderates nach § 43 Abs. 1 Z. 4, des
Sladlsenales nach § 44 Abs. 3 lit. abis d, des Bürger-
meisters nach § 46 Albs. 4 bis 6 und des Magistrates
'nach § 48 Albs. 3 Iit. a Z. 11 nicht verände'rt werden.

(2)' In den Organisationsstatuten sind jedenfalls
vorzubehalten:
1. dem Gemeinderat:

a) dfe Errichtung, Auflas5ung und jede wesent-
liche Anderung des Umfanges der Unter-
nehmungen,

b) die Genehmigung des Wirtschaftsplanes, des
Investitionsprogrammes und der Jahresrech-
nungen (!Bilanzen und Erfolgsrechnungen),

c) die Verwendung ..der Jahresüberschüsse, die
notation' der Rücklagen sowie Maßnahmen
zur Bedeckung der Verluste,

d) die Festsetzung aligemein geltender Entgelte
(Tarife).

e) der Abschluß von Kollektivverträgen und
'Betriebsvereinb arungen,

•
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f) der Erwerb, die Veräußerung und die Ver·
pfändung .beweglicher und unbeweglicher
Sachen und diesen gleichgehaltener Rechte,
die einen in den Organisationsstatuten fest-
gelegten Kaufprei~ (Tauschwert) übersteigen;

2. dem Stadtsenat (Verwaltungsausschuß) :
a) die Aufsicht über die Vermögensverwaltung

.und die ~eschäftsführung,
b) der Erwerb, die Veräuß'erung und die Ver-

pfändung beweglicher und unbewegEcher
Sachen und diesen gleichgehaltener Rechte,
die einen in den Organisationsstatuten fest-
gelegten Kaufpreis (Tauschwert) übersteigen;

3. dem Magistrat:
alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen
Organ der Stadt vorbehalten sind.

IV. Ab s c h n i \ \.

Kassen~ und Prüfungswesen.

§ '60 .

Kassengeschäfte.
Alle Kas.sengeschäfte der Stadt sind von der Stadt-

kasse zu erledigen. Nebenkassen können für be-
stimmte Dienststellen errichtet werden. Für die
städtischen Unternehmungen können Sonderkassen
eingerichtet werden.

VII. HAUPl'STUCK.

Instanzenzug. Kundmachung von Verordnungen.
Unterfertigung von Urkunden.

§ 61..
Instanzenzug.

- (t) Sofern nicht durch Gesetz eine andere Beru-
fungsinstanz gegeben ist, entscheidet "in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt-
senat über Berufungen gegen- Bescheide des Ma-
gistrates. 'Der Stadtsenat übt gegenüber dem Ma-
gistrat auch, die in den verfahrensgesetzlichen Be:-
stimmungen vorgesehenen oherbehördlicheJ). Befug-
nisse aus.

(2) Gegen die Entscheidung des Stadtsenates ist
eine Berufung nicht zulässig.

(a) Uber 'Berufungen g'egen Bescheide des Bürger-
meisters in Angelegenheiten des der Stadt vom Land
übertragenen Wirkungsbereiches entscheidet, so-
fern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Lan-
desregierung. .

§ 62.
Kundmachung von Verordnungen.

(1) Verordnungen der Organe der Stadt sind im
Amtsblatt der Stadt Steyr kundzumachen. Das für
die Erlassling der Verordnung zuständige Organ
kann jedoch von Fall zu Fall beschließen, daß die
Kundmachung durch Anschlag an den Amtstafeln
der Stadt zu ,erfolgen hat.

(2) Wenn in der Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist, beginnt die verbindende Kraft mit dem

•
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Ablauf des Tages der Kundmachung urid erstreckt
sidt auf das gesamte Stadtgebiet. Als Tag der Kund-
machung gilt bei Verordnungen., die im Amtsblatt
kundgemacht werden, der Tag, an dem das Stück
des Amtsblattes, das die KundmaChung enthält,
herausgegeben und versendet wird. Eine Rückwir-
kung von Verordnungen ist nur soweit zulässig, als
dies durch besonderes Gesetz ausdrücklich vorge-
sehen ist.

(8) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2
werden anders lautende gesetzliche Vorschriften
über die Kundmachung von Verordnungen nicht
berührt.

§ 63.
Unterfertigung der Urkunden.

(I) Urkunden über Redttsgesdtäfte, die der Be-
schlußfassung des Gemeinderates oder des Stadt-
senates bedürfen, sind vom Bürgermeister sowie von
zwei Mitgliedern des: Gemeinderates zu unterfer~
tigen und mit dem Stadtsiegel zu versehen.

(2) !Die Unterfertigung sonstiger Urkunden richtet
sich nach den Bestimmungen der Ceschäftsordnung
für den Magistrat. •

VIII. HAUP1'STDCK.

Aufsichtsrecht des Landes.

§ 64.
AufsidIt im allgemeinen.

(1)' Das Aufsichtsrecht über die Stadt ist durdt die
Landesregierung dahin auszuüben, daß die Stadt bei
Besorgung des eigenen Wirkungsbereiches die Ge·
setze und Verordnungen nicht verletzt, insbesondere
ihren Wirkungsbereich nicht überschreitet und die
ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt. Die Be-
fugnisse, die zu diesem Zwecke der Landesregierung
für den Bereich der Landesvollzieh unq zustehen,
werden durch dieses Hauptstück bestimmt.

(2) Auf die Ausübung des Aufsichtsrechtes steht
außer in den Fällen der §§ 67 und 71 niemandem ein
Rechtsanspruch zu; in den Fällen des § 71 steht nur
der Stadt ein Rechtsanspruch zu. •§ 65.

UnterdchtungsredIt.
iDie Landesregierung ist berechtigt, sich im Wege

des Bürgermeisters über jedwede Ang'elegenheit der
Stadt zu unterrichten. [)er Bürgermeister ist ver-
pfHchtet, die VOn der Landesregierung im einzelnen
Fall verlangten Auskünfte zu erteilen. Die Landes-
regierung kann auch durch amtliche Organe im ein-
zelnen Fall Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen
lassen; hievon ist in jedem einzelnen Fall der Bür-
germeister zu verständigen.

§ 66.
Verordnungsprüfung.

(1) Die von der Stadt im eigenen Wirkungsbereich
erLassenen Verordnungen hat der Bürgermeister un~
verzüglich der Landesregierung mitzuteilen.
- (2) Die Landesregierung hat geset'2widrige Ver-
ordnungen nach Anhörung der Stadt dUflChVerord-
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nung aufzuheben und die Gründe hiefür der Stadt
gleichzeitig mitzuteilen. Die Anhörung der Stadt
gilt auch dann als erfolgt, wenn die Stadt von der
Landesregierung zur Abgabe einer Äußerung aus~
drücklich aufgefordert wurde und"die Äußerung der
Stadt nicht innerhalib einer Frist von acht Wochen
bei der Landesregierung einlangt.

(3) Eine Verordnung der Landesregierung nach
Abs. 2 ist von der Stadt unverzüglich in gleicher
Weise wie die aufgehobene Verordnung kundzu-
machen.

§ 67.
Vorstellung.

(1) Wer durch den Bescheid eines Organes der
Stadt in den Angelegenheiten des eigenen Wir·
kungsbereiches cl'er<Stadt in seinen Rechten verletzt
zu sein behauptet, karin nach Erschöpfung des In~
stanzenzuges dagegen VorsteHung erheben, es sei
denn, daß in den die einzelnen Angelegenheiten
regelnden Gesetzen für die Stadt die Vorstellung
ausdrücklich" ausgeschlossen ist. In Angelegenheiten
des Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrechtes der
Bediensteten der Stadt findet keinesfalls eine Vor~
stellung statt. Jeder letztinstanzlliche Bescheid eines
Organes der Stadt hat einen Hinweis auf die Vor~
stellung und eine Belehrung über die Einbringung-
Abs.2 erster Satz - zu enthalten (Vorstellungs-
belehrung).

(2) Die Vorstellung ist innerhal'b von zwei Wo~
ehen nach Zustellung des Bescheides schri'ftlich oder
telegraphisch bei der Stadt einzubringen; die Vor-
stellung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den
sie sich richtet, und einen "begründeten Antrag zu
enthalten. Die Stadt hat die Vorstellung unter An-
schluß der Verwaltungsakten unverzüglich, späte-
stens aber vier Wochen nadl dem Einlangen, der
Landesregierung vorzulegen.

(3) Die .Vorstellung hat keine aufschiebende Wir-
kung; auf Ansuchen des Einschreiters ist diese je-
doch von der Stadt zuzuerkennen, wenn durch die
Vollstreckung ein nicht wieder gutzumachender
Schade eintreten würde und nicht öffentliche Rück-
sichten die sofortige Vollstreckung gebieten.

(4) Durch die ~inbringung einer Vorstellung wird
die Stadt nicht gehindert, von den ihr gesetzlich ein-
geräumten Befugnissen zur Aufhebung oder Abän-
derung des Bescheides Gebrauch zu machen. Trifft
die Stadt eine solche Verfügung, so hat sie hievon
die Landesregierung unverzüglich in Kenntnis zu
setzen. Das Verfahren über die Vorstellung ist in
diesem Falle einzustellen.

(5) Die Landesregierung hat den Bescheid, wenn
Rechte des Einschreiters durch ihn verletzt werden,
aufzuheben und die Angelegenheit zur neuerlichen
Entscheidung an die Stadt zu verweisen. Die Auf~
hebung wird jedoch erst sechs Wochen narn Zustel-
lunq des Bescheides der Landesregierung an die
Stadt w~irksam.

(6) Die Stadt ist bei der neuerlichen Entscheidung
an die Rechtsansicht der Landesregierung gebunden.
Wird diese Entscheidung vor Ablauf der im Abs. 5
bezeichneten Frist getroffen, so bewirkt sie das
Außerkrafttreten des von der Landesregierung als
rechtswidrig erkannten Bescheides.



46 Beilag~ 233/1965 zum kurzschrif!lichen Bericht des 0, ö. Landtages, XIX. GesetzgebungspeTiode

§ 68.
Aufhebung von Bescheiden, Beschlüssen und SOD-

stigen, Maßnahmen der Gemeindeorgane.

(1) Rechtskräftige Bescheide in Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereiches können von der
Landesregierung in Handhabung des Aufsichts-
rechtes nur aus den Gründen des § 68 Abs, 4 des'
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
AVe. 1950 aufgehoben werden. Nach Ablauf von
drei Jahren nach Erlassung eines Bescheides ist
dessen Aufhebung aus den Gründen des § 68 Abs. 4
lit. a des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-
setzes - AVG. 1950 nicht mehr zulässig.

(2) Außer den Fällen des Abs. 1 können Beschlüsse
oder sonstige Maßnahmen der Organe der Stadt, die
den \A{irkungsbereich der Gemeinde überschreiten
oder Gesetze oder Verordnungen verletzen, von der
Aufsichtsbehörde von Amts wegen oder über An-
trag aufgehoben werden.

(3) Die Bestimmungen der §§ 66 und 67 werden
durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 nicht be-
rührt.

§ 69.
Eingreifen b~i Untätigkeit.

(1) Erfüllt die Stadt eine ihr gesetzlich obliegende
Aufgabe nicht, so kann die Landesregierung die zur
Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes und zur
Beseitigung von das Leben oder die Gesundheit von
Menschen gefährdenden Mißständen oder zur Ab-
wehr schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen
unbedingt notwendigen Maßnahmen an Stelle und
auf Kosten der Stadt selbst treffen.

(2) Vor Durchführung solcher Maßnahmen ist der
Stadt eine angemessene Frist zur Herstellung des
gesetzmäßigen Zustandes zu setzen.

(3) Der Landesregierung durch Maßnahmen nach
Abs. 1 erwachsene, über den allgemeinen Verwal-
tungsaufwand hinausgehende Kosten- sind der Stadt
zum .Ersatz vorzuschreiben.

§ 70.
Gebarungsprüfung durch die Landesregierung .

Die Landesregierung hat das Recht, die Gebarung
der Stadt auf ihre Sparsamkeit, vV)rtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Das Ergebnis
der Dberprüfung ist dem Bürgermeister zur Vorlage
an den Gemeinderat zu übermitteln. Der Bürger-
meister hat die auf Grund des Uberprüfungsergeb-
nisses getroffenen Maßnahmen innerhalb von drei
Monaten der Landesregierung mitzuteilen.

§71.
Genehmigungspllicht.

11)Maßnahmen der Stadt, die der Genehmigung
der Landesregierung bedürfen, sind außer den in
sonstigen gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen
Fällen folgend!,:
a) die Veräußerung oder Verpfändung von unbe-

weglichem Gemeindevermögen oder Gemeinde-
gut im Wert von mehr als fünf v. H. der Einnah-
men des ordentlichen Voranschlages des laufen-
·den Rechnungsjahres;

•

•

.i



•
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Beilage 233/1965' zum kurzschriftlichen Bericht des o. Ö. Land,taqes, XIX. Gese'tzgebungsperiode 47

b) der AbsChluß von Darlehensverträgen, wenn
durch die Aufnahme des Darlehens der jährli,ehe
Gesamtschuldendienst der Stadt fünfzehn v. H.
der Einnahmen des ordentlichen Voranschlages
des laufenden Rechnungsjahres . übersteigen
würde;

cl' die Ubernahme von Bürgschaften oder sonstigen
.Haftungen durch die Stadt, wenn dadurch der Ge-
samtstand der von der Stadt übernommenen Haf-
tungen dreißig v. H. der Einnahmen des ordent-
lichen Voranschlages des laufenden Rechnungs-
jahres übersteigen würde.

(2) Die Genehmigung darf in den Fällen des Abs. 1
lit. abis c nur versagt werden, wenn durch das be-
absichtigte Rechtsgeschäft gesetzliche Vorschriften
verletzt, die Aufrechterhaltung oder WÜClderherstel-
lung des Haushaltsgleichgewichtes verhindert oder
die ordnungsgemäße Erfüllung der der Stadt gesetz-
mäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrecht-
lichen Verpflichtungen gefährdet würden oder wenn
das beabsichtigte Rechts·g~schäft für die Stadt mit
einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Wagnis
verbunden wäre.

(a) Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte der
Stadt werden Dritten gegenüber erst mit der auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung rechtswirksam. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Landesregie-
rung nicht binnen acht Wochen nach Einlang€m des
Antrages die Genehmigung versagt oder schriftlich
der Stadt hierüber Bedenken geäußert oder um Auf-
klärung ersucht hat. . '

(4) Weitergehende bundesgesetzliehe Vorschriften
werden hiedurch nicht berührt.

'§ 72.
Auflösung des Gemeinderates.

(1) Die Landesregierung kann den Gemeinderat
auflösen, wenn er dauernd beschlußunfähig ist, wenn
er wiederholt entgegen begründeten Vorhalten der
Landesregierung die Gesetze offensichtlich verletzt
hat oder wenn die Landesregierung wiederholt im
Sinne de~ § 69 einschreiten mußte.

(2) Mit eier Auflösung des Gemeinderates sind
auch ·der Stadtsen~t un,d die Ausschüsse aufgelöst
sowie die Mandate des Bürgermeisters, der Bürger-
meisterstellvertreter und der Stadträte erloschen.

§ 73.
Handhabung der Aufsicht.

(t) Die Aufsichtsmittel sind unter Bedachtnahme
auf die Eigenverantwortlichkeit der Stadt und unter
möglichster Schonung erworbener Rechte Dritter zu
handhaben. Stehen im Einzelfall verschiedene Auf-
sichtsmittel zur Verfügung, so ist· jeweils das gelin-
deste noch zum Ziele führende Mittel anzuwenden.

(2) Alle in Ausübung der Aufsicht des Landes er-
gehenden Maßnahmen mit Ausnahme jener, die sich
gegen Verordnungen der Stadt richten, sind durch
Bescheid zu treffen. Auf das Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde sind die Bestimmungen des Allge-'
meinen Verwaltungsverfahrengesetzes AVG.
1950 anzuwenden.



i';:-;m:r:-_,:-" _
-'--_.:.....-._._~ .._----_.- --_. __ .~~_.__ .- --_ .._-_ ... - .. _--_.- "~'- '-"-'

48 Beilage 233/1965 zum kurzschriftlid1en Bericht des Q. ö. Landtag'es, XIX. Gesetzg'ebungsperiode

§ 74.
Anfechtung von Aufsichtsrnaßnahmen.

(1) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren, einschließ-
lich des Verfahrens nach § 67, hat die Stadt Partei·
stellung. Im Verfahren nach den §§ 67 und 68 kommt
auch jenen Personen Parteistellung zu, die als Par-
teien an dem von den Organen der Stadt durchge-
führten Verwaltungsverfahren beteiligt waren.

(2) Die Stadt ist berechtigt, gegen die Landesregie-
rung vor dem Verwaltungsgerichtshof (Art. 131 und
132 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929) und vor dem Verfassungsgerichtshof
(Art. 144 des Bundes·Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929)Beschwerde zu führen.

§ 75.
Aufsicht über Gemeindeverbände.

Die Bestimmungen dieses Hauptstückes sind auf
die Aufsicht über Gemeindeverbände, soweit diese
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
aus dem Bereich der Landesvollziehung besorgen
(Art. 116 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes in '.'
der Fassung von 1929),entsprechend anzuwenden. .

IX, HAUPTSTUCK.

§ 76.
Fortführung der Verwaltung der Stadt bei Auf-

lösung des Gemeinderates.
(1) Bei Auflösung des Gemeinderates hat sich die

Tätigkeit der gewählten Organe der Stadt bis zur
Arigelobung der neu gewählten Organe auf die lau-
fenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten zu
beschränken.

(2) Ist die Fortführung der Verwaltung der Stadt
auf Grund der Bestimmungen .des Abs. 1 nicht ge-
sichert, so hat die Landesregierung bis zur Angelo-
bup.g des vom neuen Gemeinderat gewählten
Bürgermeisters ein die Verwaltung provisorisch
weiterführendes Organ einzusetzen, das die Bezeich-
nung Provisorischer Stadtverwalter führt. Z~m Pro-
visorischen Stadtverwalter darf nur bestellt werden,
wer die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
auf dem Gebiete der Gemeindeverwaltung besitzt.
Die Landesregierung hat zur Beratung des Proviso-
rischen Stadtverwalters in allen wichtigen Angele-
genheiten über Vorschlag der im Stadtsenat ver-
treten gewesenen Wahlparteien einen ehrenamt-
lichen Beirat zu bestellen, der in seiner Mitglieder~
zahl und in seiner parte imäßigen Zusammensetzung
dem vor der Auflösung bestehenden Stadtsenat zu
entsprechen hat. Der .Provisorische Stadtverwalter
hat sich bei seiner Tätigkeit auf die laufenden und
unaufschiebbaren Angelegenheiten zu beschränken.

(s) Zur Anfechtung des Auflösungsbescheides bei
der Auflösung des Gemeinderates in Ausübung des
Aufsichtsrechtes des Landes oder des Bundes bleibt
dem aufgelösten Gemeinderat seine Funktion ge-
wahrt.

(4) Die Landesregierung hat innerhalb von drei
Wochen nach Auflösung die Neuwahl des Ge-
meinderates auszuschreiben. Die konstituierende
Sitzung des Gemeinderates hat der Provisorische
Stadtverwalter einzuberufen.

:1
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X, HiAUPTSTUCK.

Ubergangs- und Schlußbestimmungen.

§77.
Ubergangsbestimmungen.

(t) Durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes wird
die OrgansteIlung der am 31. Dezember 1965 in
Funktion stehenden Organe der Stadt und die Dauer
ihrer Funktionsperiode nicht berührt. Der bisherige
Stadtrat führt die Bezeichnung Stadtsenat.

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
anhängige Verwaltungsverfahren sind nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes weiterzuführen; soweit
es sich um Verwaltungsverfahren in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus
dem Bereich der Landesvollziehung handelt und
RechtMIlittel an Verwaltungsorgane außerhalb der
Stadt eingebracht wurden, sind diese Rechtsmittel
als Vorstellung (§ 67) zu behandeln,

§ 78,
Schlußbestimmungen.

(1) Dieses Gesetz tritt mit 31. Dezember 1965 in
Kraft,

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden
aufgehoben:
a) das Gesetz vom 18, März 1930, LGBI. Nr. 13, wo-

mit ein Gemeindestatut für die Stadt Steyr er-
lassen wird, in der Fassung des Gesetzes vom
7, Juli 1948, LGBL Nr. 41, und der Steyrer Ge-
meindestatutnovelle 1959, LGB!. NI. 35,

b) das Gesetz vom 24, April 1961, LGBL Nr. 22, mit
dem Aufgaben des selbständigen Wirkungsbe-
reiches der Stadtgemeinde Steyr auf die Bundes-
polizeibehörde in Steyr übertragen w~rden.

(8) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes
können von dem auf seine Verlautbarung folgenden
Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens
gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft.

- ----....".


